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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die K+S Aktiengesellschaft plant zur Sicherung ihrer Rohstoffbasis die Reaktivierung der Kalisalzge-

winnung und -verarbeitung des seit 1987 ruhenden Bergwerkes Siegfried-Giesen. Der Zweck des 

Hartsalzwerkes Siegfried-Giesen (SG) ist die Herstellung natürlicher Mineraldünger durch bergmänni-

schen Abbau und anschließende Aufbereitung von Kalirohsalz, überwiegend Hartsalz. Die aus dem 

Hartsalz gewonnenen Wertstoffe Kaliumchlorid und Kieserit sollen in unterschiedlichen Formulierun-

gen, in granulat- oder feinkörniger Form, als Mehrnährstoff- oder Einzeldünger (vor allem Korn-Kali® 

und ESTA®-Kieserit) in bestehende Märkte abgegeben werden. 

Für die Reaktivierung soll zum einen die Infrastruktur des bereits erschlossenen, jedoch aktuell nur im 

Verwahrungsbetrieb fahrenden Bergwerksbetriebs ertüchtigt und zum anderen eine neue Fabrikanla-

ge mit zugehöriger Infrastruktur errichtet werden. 

Der Artenschutzfachbeitrag bildet die fachliche Grundlage für die im Rahmen des Planfeststellungs-

verfahrens erforderliche Artenschutzprüfung. Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutz-

prüfung ergibt sich aus den Regelungen des § 44 BNatSchG. Der Prüfumfang der Artenschutzprüfung 

beschränkt sich auf die europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelar-

ten. Alle anderen besonders und streng geschützten Arten sind gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

bei zulässigen Eingriffen von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 BNatSchG 

formulierten Zugriffsverboten. Danach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Für Vorhaben, die nach § 15 BNatSchG oder im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG zulässig 

sind, sieht der § 44 Abs. 5 BNatSchG eine Abwandlung der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor. 

Der Wortlaut des § 44 Abs. 5 BNatSchG führt aus: 

Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des 

§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten 

die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische 

Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  Seite 2 

Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und 

im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch 

gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung ei-

nes Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsver-

bote vor. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 14. Juli 2011 zur Ortsumgehung Freiberg
1
 

klargestellt, dass die Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffsvorhaben nur für die 

Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gelten, jedoch nicht für baube-

dingte Tötungen, die sich im Zuge von Eingriffen in Fortpflanzungs- und Ruhestätten ereignen. Die 

Beurteilung des Verbotstatbestands der Tötung ist unabhängig von anderen Verbotstatbeständen zu 

prüfen. Damit gelten dieselben Grundsätze für bau-, anlage- und betriebsbedingte Tötungen. 

Wenn eine signifikant erhöhte Tötungsgefahr nicht auszuschließen ist, sind entsprechende, zumutba-

re Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen. Wird auf geeignete Vermeidungsmaßnahmen verzichtet, so 

darf nicht mehr unterstellt werden, dass ggf. eintretende Tötungen unvorhersehbar gewesen seien. 

Wie hoch das Restrisiko ist, dass Tiere im Zuge von baubedingten Eingriffen getötet werden, hängt 

davon ab, wie wirksam die Vermeidungsmöglichkeiten sind. 

Können die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht ausgeschlossen wer-

den, sind zur Erlangung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen 

des § 45 Abs. 7 BNatSchG zu prüfen. 

Als einschlägige Ausnahmevoraussetzungen sind nachzuweisen, dass das geplante Vorhaben: 

– im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder zu maßgeblich günstigen Auswir-

kungen auf die Umwelt führt oder 

– aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen 

Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, und 

– wenn zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevan-

ten Arten führen, nicht gegeben sind, und 

– sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert und 

bei Arten des Anhangs IV FFH-RL der Erhaltungszustand günstig ist und bleibt oder zumin-

dest die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands trotz der Beeinträchtigung 

durch das Vorhaben nicht verhindert wird. 

                                                      
1
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1.3 Methodik 

Entsprechend § 44 Abs. 5 BNatSchG sind Betrachtungsgegenstand des Artenschutzbeitrages die eu-

roparechtlich geschützten Arten nach Anhang IV FFH-RL und die europäischen Vogelarten nach 

Art. 1 VSchRL. Eine Betrachtung weiterer Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die 

Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist, scheidet aus, da die Bundesregierung 

bisher noch keine Arten nationaler Verantwortung im Sinne des § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG benannt 

hat. 

Der vorliegende Artenschutzfachbeitrag gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: 

– Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit (vgl. Kapitel 4) unter Einbeziehung der Biolo-

gischen Untersuchungen zum Vorhaben (vgl. Unterlage I-2) sowie der avifaunistischen Nach-

weise des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim,  

– vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (vgl. Kapitel 5 und Anhang 1). 

Relevanzprüfung und Prüfung der Betrof fenheit 

In diesem Schritt erfolgt eine projektspezifische Ermittlung des prüfrelevanten Artenspektrums unter 

Ausfilterung der Arten, für die mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass Ver-

botstatbestände erfüllt werden. Kriterien für den Ausschluss von Verbotstatbeständen sind: 

– der Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in 

Niedersachsen, 

– der erforderliche Lebensraum (z. B. Moor, Gewässer) kommt im Wirkraum des Vorhabens 

nicht vor, 

– die Art ist gegenüber den spezifischen Wirkungen des Vorhabens nicht empfindlich.  

Für die im Ergebnis dieser Abschichtung ermittelten prüfrelevanten Arten(-gruppen) erfolgt eine weite-

re Eingrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten durch die Überlagerung der anzunehmenden 

Lebensstätten mit der Reichweite der Vorhabenswirkungen. 

Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Für diejenigen Arten, für die ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, erfolgt im nächsten Schritt eine 

vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände. Sofern erforderlich werden Maßnahmen zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen entwickelt, einschließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 44 

Abs. 5 BNatSchG (sog. funktionserhaltende CEF-Maßnahmen). 

Bei der Bewertung des Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 u. 4 BNatSchG wird das einzelne 

Individuum betrachtet. Der Verbotstatbestand tritt ein, wenn das Vorhaben für die betroffene Art mit 

einer Tötungsgefahr verbunden ist, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinaus signifikant erhöht ist. 

Unter „allgemeinem Tötungsrisiko“ wird die grundsätzlich immer gegebene Gefahr verstanden, dass 

Individuen von artenschutzrechtlich geschützten Arten unvorhersehbar getötet werden können. 

Die Bewertung des Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG bezieht sich auf die kon-

kreten Fortpflanzungs- und Ruhestätten einer Art. Bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen wird 

der Verbotstatbestand der Entnahme, Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt, soweit die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
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weiterhin erfüllt wird. Nach der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes
2
 gilt die 

Sonderregelung für Eingriffsvorhaben gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG für das Zugriffsverbot der Tötung 

nicht. Dabei können auch Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

Das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird populationsbezogen bewertet, da das Ver-

bot nur dann erfüllt wird, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert. 

Bei weitverbreiteten häufigen Arten, vor allem zahlreichen europäischen Vogelarten, die geringe spe-

zifische Lebensraumansprüche und eine große Anpassungsfähigkeit aufweisen, erfolgt eine zusam-

menfassende Prüfung in Gruppen bzw. ökologischen Gilden. 

 

2 Datengrundlagen 

Für die Erstellung des Artenschutzbeitrages wurden folgende Datengrundlagen herangezogen: 

– Hartsalzwerk Siegfried – Giesen, Biologische Untersuchungen, Gesamtbericht zum Planfest-

stellungsverfahren (Fortschreibung des Berichtes zum Raumordnungsverfahren) (Biodata, 

2014), Unterlage I-2 

– Artenliste der Vögel des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim (aus der Datenbank Orni-

tho.de) (OVH, 2014) 

– Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten (NLWKN, 2009), 

(NLWKN, 2010) 

– Ausbau des Stichkanals nach Hildesheim – Fledermauserhebung (Biodata, 2009b) 

 

                                                      
2
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3 Wirkungen des Vorhabens 

Eine detaillierte Darstellung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren kann der Umweltverträglichkeits-

studie (Unterlage F-1) entnommen werden. Nachfolgend werden diejenigen Wirkfaktoren kurz darge-

stellt, die relevante Beeinträchtigungen europarechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten verursa-

chen können. 

Baubedingte Wirkungen: 

– Lebensraumverlust durch baubedingte Flächeninanspruchnahme 

– Zerschneidung von faunistischen Funktionsräumen und damit verbundene Erhöhung der Kol-

lisionsgefährdung 

– Baubedingte Lärmemissionen 

– Optische Wirkfaktoren (Anwesenheit des Menschen, Lichtemissionen, Bewegungen durch 

Baufahrzeuge) 

Anlagebedingte Wirkungen 

– Lebensraumverlust durch anlagebedingte Flächeninanspruchnahme 

– Zerschneidung von faunistischen Funktionsräumen und damit verbundene Erhöhung der Kol-

lisionsgefährdung 

– Kollisionsgefährdung durch Leitungsanflug (Freileitungen) 

– Beeinträchtigung faunistischer Lebensräume und Arten durch optische Veränderungen 

/anlagebedingte Kulisseneffekte  

Betriebsbedingte Wirkungen 

– Betriebsbedingte Lärmemissionen 

– Beeinträchtigung von faunistischen Arten durch optische Wirkfaktoren 

– Kollisionsgefahr durch Zerschneidungs- und Barrierewirkung 
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4 Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit 

Im Rahmen der Relevanz- und Betroffenheitsprüfung werden diejenigen Arten herausgefiltert, für die 

mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass Verbotstatbestände erfüllt werden. 

Kriterien für den Ausschluss von Verbotstatbeständen sind: 

– der Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in 

Niedersachsen, 

– der erforderliche Lebensraum (z. B. Moor, Gewässer) kommt im Wirkraum des Vorhabens 

nicht vor,  

– die Art ist gegenüber den spezifischen Wirkungen des Vorhabens nicht empfindlich.  

Für die im Ergebnis dieser Abschichtung ermittelten prüfrelevanten Arten erfolgt eine weitere Eingren-

zung der vom Vorhaben betroffenen Arten durch die Überlagerung der anzunehmenden Lebensstät-

ten mit der Reichweite der Vorhabenswirkungen. 

Die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 

herausgegebenen Verzeichnisse der in Niedersachsen vorkommenden besonders oder streng ge-

schützten Arten (NLWKN, 2009) (NLWKN, 2010) bilden hierbei die Grundlage für die Ermittlung des 

prüfrelevanten Artenspektrums der FFH-Anhang IV-Arten. 

Für die europäischen Vogelarten werden als Prüfbasis die im Rahmen der biologischen Untersuchun-

gen (Biodata, 2014) nachgewiesenen Vogelarten sowie ausgewählte Daten des Ornithologischen 

Vereins zu Hildesheim e.V. (OVH, 2014) herangezogen. Für die Artengruppe der Vögel entfällt somit 

die Relevanzprüfung, in der alle europäischen Vogelarten zu berücksichtigen wären. Die vorliegenden 

Kartierergebnisse bilden eine gesicherte Datenbasis, die das vorhandene Artenspektrum abbildet. 
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4.1 Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL 

Ein Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL kann aufgrund der Angaben zu den bekannten Verbreitungsgebieten in Niedersachsen (NLWKN, 

2010) ausgeschlossen werden. Die biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) zum Vorhaben, in deren Rahmen keine Vorkommen von Pflanzenarten des 

Anhangs IV FFH-RL nachgewiesen wurden, bestätigen das Ergebnis der Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit. 

Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 1 dargestellt. 

Tab. 1: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Einfache Mondraute Botrychium simplex 0 2 - - - Einst auf Norderney und bei Oldenburg. Seit fast 100 Jahren 
nicht mehr gefunden.  
Vorkommen der Einfachen Mondraute werden ausge-
schlossen. 

Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 - - - Sehr zerstreut und dabei fast nur im Bergland.  
Vorkommen des Frauenschuhs werden ausgeschlossen. 

Froschkraut Luronium natans 2 2 - - - Zerstreut im Weser-Ems-Gebiet. Einzelne Vorkommen im 
östlichen Tiefland bei Celle, Wolfsburg und am Rand der 
Ostheide bei Bodenteich.  
Vorkommen des Froschkrauts werden ausgeschlossen. 

Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 - - - Einzelne Vorkommen im Dümmer-Raum, im Wendland und 
bei Bremen.  
Vorkommen des Kriechenden Selleries werden ausge-
schlossen. 

Moor-Steinbrech Saxifraga hirculus 0 1 - - - Der letzte Nachweis stammt von 1863. Einst wohl nur in weni-
gen Gebieten im westlichen Tiefland bis über die Ems hinaus.  
Vorkommen des Moor-Steinbrechs werden ausgeschlos-
sen. 

Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R   - - - Nur an mehreren Stellen im Leinebergland bei Göttingen ge-
funden.  
Vorkommen des Prächtigen Dünnfarns werden ausge-
schlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 - - - Zumindest bis 1916 an der Elbe im Amt Neuhaus vorhanden 
gewesen.  
Vorkommen der Sand-Silberscharte werden ausgeschlos-
sen. 

Schierling-Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 - - - Weltweit nur am Unterlauf der Elbe vorhanden. In Nieder-
sachsen nur noch an wenigen Stellen westlich und östlich 
Hamburgs.  
Vorkommen des Schierling-Wasserfenchels werden aus-
geschlossen. 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii  2 2 - - - Auf Borkum jahrweise in größerer Anzahl. Ansonsten wohl 
überall ausgestorben. Früher vielerorts im Tiefland und mitun-
ter im Bergland.  
Vorkommen des Sumpf-Glanzkrauts werden ausge-
schlossen. 

Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum  1 1 - - - Einzig noch am Rand der Nordheide bei Buchholz. Früher an 
weiteren Orten in Elbnähe und auch nahe der Unterweser.  
Vorkommen des Vorblattlosen Leinblatts werden ausge-
schlossen. 
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4.2 Tierarten des Anhangs IV FFH-RL 

4.2.1 Säugetiere  

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurde der Untersuchungsraum auf Vorkommen von Fledermäusen und Feldhamster unter-

sucht. Dabei wurden sieben Fledermausarten nachgewiesen sowie über 100 Feldhamsterbaue erfasst. Zwei weitere Fledermausarten wurden im Rahmen der 

Erfassung zur UVS zum Ausbau des Stichkanals (Biodata, 2009b) nachgewiesen.  

Das Vorkommen weiterer Säugetierarten des Anhangs IV FFH-RL im Untersuchungsraum kann aufgrund der Angaben zu den bekannten Verbreitungsgebie-

ten in Niedersachsen (NLWKN, 2010) ausgeschlossen werden. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Säugetiere des Anhangs IV FFH-

RL ist in Tab. 2 dargestellt. 

Tab. 2: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Säugetiere des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Terrestrische Säuger        

Biber Castor fiber  0 V - x* x 1856 ausgestorben. 1990 erste Wiederansiedlung. Gesamt-
bestand an der Hase und an der Ems seitdem angestiegen. 
2006 ca. 240 Individuen. Entlang der Elbe einschließlich der 
Unteren Seegeniederung sowohl natürlich entstandene als 
auch auf Aussetzung zurückzuführende Vorkommen. Gleich-
falls im Bestand zunehmend. 2005 ca. 350 Individuen. Über-
dies vereinzelte Vorkommen in der oberen Allerniederung 
sowie in der Örtze.  
* Besiedlungsnachweise in der Leine, Beobachtung in der 
Innerste (kein Nachweis eines Biberbaus im Untersuchungs-
gebiet, Innerste möglicherweise Migrationskorridor und Nah-
rungsgebiet)  
Vorkommen des Bibers werden ausgeschlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Braunbär Ursus arctos  0 0 - - - Spätestens in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgerottet, 
zuletzt im Harz. 1587 erlegt bei Herzberg und 1653 im Bro-
ckengebiet, dabei vielleicht aber nicht im heutigen Nieder-
sachsen. 1104 für den Solling erwähnt. 
Vorkommen des Braunbären werden ausgeschlossen. 

Europäischer Nerz Mustela lutreola 0 0 - - - Wohl schon vor dem 1. Weltkrieg ausgestorben. Einzelne 
Fundangaben liegen aus dem östlichen Tiefland vor. Wieder-
ansiedlungsprojekt im Südwesten (Raum Osnabrück).  
Vorkommen des Europäischen Nerzes werden ausge-
schlossen. 

Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 - x x  

Fischotter Lutra lutra  1 3 - - - Nach fortlaufender Verfolgung und Lebensraumzerstörung seit 
etwa 20 Jahren zunehmend. Hauptvorkommen zwischen der 
Aller und der Elbe. Mittlerweile auch verschiedentlich Feststel-
lungen zwischen Wilhelmshaven und Emden sowie aus dem 
Bergland östlich der Leine. Einzelne Nachweise auch schon in 
der Region Cloppenburg. Gesamtbestand in 2007 geschätzt 
ca. 400 bis 600 Individuen.  
Es liegen keine Hinweise auf Vorkommen im Untersuchungs-
gebiet vor. 
Vorkommen des Fischotters werden ausgeschlossen. 

Haselmaus Muscardinus avellanarius  R G - - - Zerstreut im Bergland. Selten im östlichen Tiefland, beispiels-
weise in der Lüneburger Heide. Keine Nachweise westlich der 
Weser. Gleichfalls offenbar nicht vorhanden auf der Stader 
Geest und an der Unterelbe.  
Im Landkreis Hildesheim wurde die Haselmaus nachgewie-
sen, für den Untersuchungsraum liegen keine Nachweise vor 
(keine Betroffenheit geeigneter Lebensräume im Untersu-
chungsraum). 
Vorkommen der Haselmaus werden ausgeschlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Luchs Lynx lynx  0 2 - - - Letztmals 1818 erlegt, und zwar im Harz. Dort ab 1999 wieder 
angesiedelt und aufgrund von Abwanderungen mittlerweile bis 
an den Nordrand des Ostbraunschweigischen Hügellandes, 
bis Hildesheim und über den Göttinger Raum hinaus bis in 
den Solling festgestellt. Im Harz kommt es regelmäßig zu 
erfolgreicher Fortpflanzung. In 2007 Gesamtanzahl der im 
Freien lebenden Tiere ca. 40.  
Vorkommen des Luchses werden ausgeschlossen. 

Wildkatze Felis silvestris  2 3 x - - Besonders im Harz und im Solling. Regelmäßig Nachweise in 
den dazwischen liegenden Bereichen, südwärts bis in den 
Bramwald und den Kaufunger Wald. Im Norden durch neue 
Totfunde bis an den Mittelgebirgsschwelle belegt (Deister, 
Raum Hildesheim, Elm). In Ausbreitung, aber wohl noch nicht 
in der bis weit ins 19. Jahrhundert besiedelten Lüneburger 
Heide. Nicht mehr als 800 Individuen, wahrscheinlich deutlich 
weniger.  
Nachweise der Art aus den Giesener Bergen und Bereich um 
Rössing, Indikatorart für naturnahe Waldlebensräume, Art 
besiedelt größere mehr oder weniger geschlossene, reich 
strukturierte Laub- und Mischwaldgebiete mit hohem 
Waldsaumanteil, Waldwiesen, Sukzessionsflächen, Alt - und 
Totholz mit ungestörten Ruhezonen sowie mit Gewässern, 
beliebte Jagdreviere sind Wiesenbereiche in Waldnähe, 
Streifgebiete und Migrationskorridore entlang von Deckung 
bietenden Leitstrukturen (Uferrandstreifen, Säume, Gehölze), 
keine Betroffenheit von geeigneten Waldlebensräumen oder 
potenziellen Leitstrukturen (keine dauerhafte Zerschneidung). 
Vorkommen der Wildkatze werden ausgeschlossen. 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können 
ausgeschlossen werden. 

Wisent Bison bonasus  0 0 - - - Ausgestorben wohl im 16. Jahrhundert. Die einstige Verbrei-
tung im heutigen Niedersachsen ist kaum bekannt.  
Vorkommen des Wisents werden ausgeschlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Wolf Canis lupus  0 1 - - - Verschwand überall in der 2. Hälfte des 18. bzw. in der 1. Häl-
fte des 19. Jahrhunderts. Danach vereinzelt von Osten her zu-
gewandert. Trotz strengen Schutzes zumeist alsbald getötet, 
zuletzt im Dezember 2007 im Landkreis Lüchow-Dannenberg. 
In den letzten Jahrzehnten vorwiegend für die Südheide und 
das südliche Weser-Leinebergland angegeben. 2007 fotogra-
fiert auf einem Schießplatz im Landkreis Uelzen, 2008 im 
Solling.  
Vorkommen des Wolfs werden ausgeschlossen. 

Fledermäuse        

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii  2 2 - - - Mehr oder weniger zerstreut östlich einer Linie Lingen-Stade. 
Ansonsten offenbar nicht vorhanden. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Bechsteinfledermaus werden ausge-
schlossen. 

Braunes Langohr Plecotus auritus  2 V - - - Verbreitet. Fehlt lediglich in den höheren Harz- und Sollingla-
gen und in Küstennähe. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen des Braunen Langohrs werden ausgeschlos-
sen. 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus  2 G - x x  

Fransenfledermaus Myotis nattereri  2 * - x x  

Graues Langohr Plecotus austriacus  2 2 - - - Zerstreut im Bergland, besonders im Süden. Überdies im 
Allerraum und bei Hamburg.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen des Grauen Langohrs werden ausgeschlos-
sen. 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii  2 V - x x  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  2 V - x x  

Großes Mausohr Myotis myotis  2 V - x x  

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  2 V - x x  
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros  0 1 - - - Wohl ausgestorben. Einst zumindest im Weser-Leinebergland. 
Letzter Nachweis 1978.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Kleinen Hufeisennase werden ausge-
schlossen. 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri  1 D - x x  

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus  1 2 - - - Sehr zerstreut im Bergland, so im Ostbraunschweigischen 
Hügelland und am Südharz. Einzelne Funde im Wendland, bei 
Osnabrück und Bederkesa.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Mopsfledermaus werden ausgeschlos-
sen. 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  N D - - - Unzureichend bekannt. Einige Nachweise im Harz, bei Sprin-
ge im Deister, im Südwestteil des Tieflandes sowie in der 
Lüneburger Heide und in der Ostheide.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Mückenfledermaus werden ausgeschlos-
sen. 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii  2 G - - - Im Harz vielerorts nachgewiesen. Außerhalb ein Nachweis im 
Solling.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Nordfledermaus werden ausgeschlossen. 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  2 * - x x  

Teichfledermaus Myotis dasycneme    D - x x  

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  3   - x x  

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D - - - Verbreitet im Harz, zerstreut im sonstigen Bergland und im 
östlichen Tiefland. Die westlichsten Nachweisorte befinden 
sich am Jadebusen. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014). 
Vorkommen der Zweifarbfledermaus werden ausge-
schlossen. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  3 D - x x  
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch  
Vorhaben 
möglich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Meeressäuger        

Buckelwal Megaptera novaeangliae      - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Buckelwals werden ausgeschlossen.  

Entenwal Hyperoodon ampullatus     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Entenwals werden ausgeschlossen.  

Finnwal Balaenoptera physalus     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Finnwals werden ausgeschlossen.  

Gewöhnlicher Delphin Delphinus delphis     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Gewöhnlichen Delphins werden ausge-
schlossen.  

Gewöhnlicher Grindwal Globicephala melas     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Gewöhnlichen Grindwals werden ausge-
schlossen.  

Pottwal Physeter catodon     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Pottwals werden ausgeschlossen.  

Schweinswal Phocoena phocoena  1 2 - - - Der Bestand in der zentralen und südlichen Nordsee wurde 
1994 auf 170.000 Tiere geschätzt, der im niedersächsischen 
Küstengebiet 2007 auf ca. 200 Tiere. 
Vorkommen des Schweinswals werden ausgeschlossen.  

Schwertwal Orcinus orca     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Schwertwals werden ausgeschlossen.  

Seiwal Balaenoptera borealis     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Seiwals werden ausgeschlossen.  

Weißschnauzendelphin Lagenorhynchus albirostris     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Weißschnauzendelphins werden ausge-
schlossen.  

Weißseitendelphin Lagenorhynchus acutus     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Weißseitendelphins werden ausge-
schlossen.  

Weißwal, Beluga Delphinapterus leucas     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Weißwals werden ausgeschlossen. 

Zwergwal Balaenoptera acutorostrata     - - - Ausnahmeerscheinung in der Nordsee.  
Vorkommen des Zwergwals werden ausgeschlossen. 
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4.2.2 Fische 

Aufgrund der Angaben zu den bekannten Verbreitungsgebieten in Niedersachsen (NLWKN, 2010) kann ein Vorkommen von Fischarten des Anhangs IV FFH-

RL im Untersuchungsraum mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Fischarten des 

Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 3 dargestellt. 

Tab. 3: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Fischarten des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Atlantischer Stör Acipenser sturio 0 0 - - - Früher in den Unterläufen von Ems, Weser und Elbe lai-
chend, doch bereits um 1900 wurden zunehmend weniger 
Tiere festgestellt. Ein Hauptfanggebiet war der Fluss Oste, 
der in das Elbeästuar mündet. Einzelne Tiere wanderten bis 
in die Leine und in die Aller bis Celle. Zu einer Fortpflan-
zung kommt es heute wohl nicht mehr, obwohl mitunter 
noch Einzelfunde gelingen.  
Vorkommen des Atlantischen Störs werden ausge-
schlossen. 

Nordseeschnäpel Coregonus maraena 0 0 - - - Zum Laichen einst die Unterläufe von Ems, Weser und Elbe 
aufsteigend. In der Weser bis Hameln und in allen nieder-
sächsischen Abschnitten der Elbe nachgewiesen. Bereits 
um 1900 offenbarte sich ein drastischer Rückgang und 
nach 1920 wurden nur noch Einzeltiere gefangen.  
Vorkommen des Nordseeschnäpels werden ausge-
schlossen. 
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4.2.3 Amphibien  

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurden die Gewässer im Untersuchungsraum auf Vorkommen von Amphibien untersucht. Da-

bei wurde als einzige Art des Anhangs IV FFH-RL der Kammmolch nachgewiesen. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Amphibienarten 

des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 4 dargestellt. 

Tab. 4: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Amphibienarten des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans  3 3 - - - Zerstreut bis verbreitet im Weser-Leinebergland und im 
Harz. Im Norden etwa bis zur Mittelgebirgsschwelle. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Geburtshelferkröte werden ausge-
schlossen. 

Gelbbauchunke Bombina variegata  1 2 - - - Nur noch wenige Vorkommen in den Landkreisen Schaum-
burg, Hildesheim, Holzminden und Göttingen. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Gelbbauchunke werden ausgeschlos-
sen. 

Kammmolch Triturus alpestris  3 V - x x  

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae  2 G - - - Konzentriert auf das Weser-Aller-Flachland bis fast an den 
Mittellandkanal heran, aber auch im Südharz, im Wendland, 
bei Buxtehude und im Südwesten Niedersachsens. Kennt-
nisstand zur Verbreitung allerdings sehr unvollständig. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Kleinen Wasserfrosches werden aus-
geschlossen. 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus  3 3 - - - Im östlichen Tiefland verbreitet. Westlich der Weser weitaus 
spärlicher, aber bis Ostfriesland vorhanden. Fehlt auf den 
Ostfriesischen Inseln. Im Bergland rezent nur wenige 
Nachweise am südlichen Harzrand. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Knoblauchkröte werden ausgeschlos-
sen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Kreuzkröte Bufo calamita  3 V - - - Im östlichen Tiefland verbreitet. Auf fast allen Ostfriesischen 
Inseln vorhanden. Fehlt regional im westlichen Tiefland. Im 
Bergland zwar vorhanden, aber nur örtlich, z. B. bei Ha-
meln, westlich von Göttingen und am Südharzrand. 
(NLWKN, 2010) Aufgrund fehlender Lebensräume liegen 
aus den Lössbörden fast keine Nachweise vor. (NLWKN, 
2013)  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Kreuzkröte werden ausgeschlossen. 

Laubfrosch Hyla arborea  2 3 - - - Verbreitungsschwerpunkt im Urstromtal der Elbe zwischen 
Schnackenburg und Bleckede (Biosphärenreservat). Zahl-
reiche Vorkommen auch bei Zeven und Wolfsburg, im Nor-
den von Hannover und in Teilen der Lüneburger Heide. Von 
der Hunte bis in den Südwesten des westlichen Tieflandes 
mehr oder weniger zerstreut. Fehlt im Nordwesten, im nörd-
lichen und mittleren Abschnitt der Ems-Niederung, in der 
Wümmeniederung und in der Südheide. Vereinzelt noch im 
Bergland.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Laubfroschs werden ausgeschlossen. 

Moorfrosch Rana arvalis  3 3 - - - Im Tiefland verbreitet, allerdings in den Marschen nicht 
vorhanden. Im Bergland ein isoliertes Vorkommen am Harz-
rand bei Walkenried. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Moorfroschs werden ausgeschlossen. 

Rotbauchunke Bombina bombina  1 2 - - - In Elbnähe zwischen Schnackenburg und Bleckede sowie 
im Landkreis Uelzen, östlich von Bad Bevensen. Früher 
weiter im Süden im Aller-Urstromtal.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Rotbauchunke werden ausgeschlos-
sen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Springfrosch Rana dalmatina  2 * - - - Nur in der Nordheide, bei Bad Bevensen sowie in Elm, 
Dorm und weiteren Waldgebieten im Ostbraunschweigi-
schen Hügelland.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Springfroschs werden ausgeschlos-
sen. 

Wechselkröte Bufo viridis  1 3 - - - Wenige Vorkommen im Ostbraunschweigischen Hügelland 
und im nördlichen Harzvorland.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Wechselkröte werden ausgeschlossen. 
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4.2.4 Reptilien 

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurde der Untersuchungsraum auf Vorkommen von Reptilien untersucht. Dabei wurde als ein-

zige Art des Anhangs IV FFH-RL die Zauneidechse nachgewiesen. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Reptilienarten des Anhangs IV 

FFH-RL ist in Tab. 5 dargestellt. 

Tab. 5: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Reptilienarten des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Schlingnatter Coronella austriaca  2 3 - - - Zerstreut im Tiefland östlich der Weser, ansonsten selten, 
aber vielerorts gefunden, z. B. an der oberen Weser, in der 
Diepholzer Moorniederung und im Raum Lingen. Fehlt 
weitgehend im Nordwesten, an der Küste ganz. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Schlingnatter werden ausgeschlossen. 

Sumpfschildkröte Emys orbicularis  0 1 - - - Derzeit sind keine natürlichen Vorkommen bekannt. Zwar 
liegen aus verschiedenen Landesteilen (vornehmlich aus 
dem östlichen Tiefland, etwas weniger aus dem Bergland 
und vereinzelt aus dem westlichen Tiefland) Einzelbeobach-
tungen vor, doch es gibt keine Nachweise von Jungtieren. 
Bei den Alttieren handelt es sich überwiegend um freigelas-
sene Tiere (Herkunft genetisch nachweisbar).  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Sumpfschildkröte werden ausge-
schlossen. 

Zauneidechse Lacerta agilis  3 V - x x  
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4.2.5 Käfer 

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurden keine Vorkommen von Totholz besiedelnden Käferarten des Anhangs IV FFH-RL im 

Untersuchungsraum nachgewiesen. Aufgrund der Angaben zu den bekannten Verbreitungsgebieten in Niedersachsen (NLWKN, 2009) kann ein Vorkommen 

von Käfern des Anhangs IV FFH-RL im Untersuchungsraum mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Relevanzprüfung und Prüfung der 

Betroffenheit für die Käfer des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 6 dargestellt. 

Tab. 6: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Käfer des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 - - - Evtl. ausgestorben, 1957 bei Lüneburg und 1975 im Gilde-
hauser Venn.  
Vorkommen des Breitrands werden ausgeschlossen. 

Eremit Osmoderma eremita - 2 - - - Zerstreut im Bergland, in der sich anschließenden Börden-
region und im Nordosten des östlichen Tieflandes. Auch bei 
Verden. Im westlichen Tiefland lediglich Nachweise bei 
Bremen, Bad Bentheim und Vechta. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Eremiten werden ausgeschlossen. 

Heldbock Cerambyx cerdo - 1 - - - Rezent wohl nur noch in Hannover und elbnah im Wend-
land.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Heldbocks werden ausgeschlossen. 

Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 0 1 - - - Einst heimisch in der Unterart nodulosus, die bisweilen 
auch als Art geführt wird. Vermerkt für die Lüneburger Hei-
de, den Deister, den Kleinen Deister und die Umgebung 
von Rinteln. Offenbar auch im Süntel. Überdies ein unda-
tierter Sammlungsbeleg „Hameln“. Wohl bereits um 1950 
ausgestorben.  
Vorkommen des Grubenlaufkäfers werden ausge-
schlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus 0 1 - - - Zuletzt 1985 bei Lüneburg nachgewiesen. Aus der Zeit vor 
1950 sind Funde aus dem westlichen Tiefland und dem 
Bergland bekannt. Angeblich neuerdings bei Bremen ge-
funden.  
Vorkommen des Schmalbindigen Breitflügel-Tauch-
käfers werden ausgeschlossen. 
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4.2.6 Libellen 

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurde der Untersuchungsraum auf Vorkommen von Libellen untersucht. Dabei wurden keine 

Arten des Anhangs IV FFH-RL nachgewiesen. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Libellen des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 7 dar-

gestellt. 

Tab. 7: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Libellen des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2 G - - - In den letzten Jahren in der Elbe, in der Weser und in der 
Aller festgestellt. War jahrzehntelang verschollen.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Asiatischen Keiljungfer werden ausge-
schlossen. 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 2 - - - Sehr zerstreut im Tiefland. Etwas mehr im Allerraum. Auch 
im Harz, im Solling und im Kaufunger Wald entdeckt. Ein-
zelne Nachweise auf Borkum, Langeoog und Wangerooge. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Großen Moosjungfer werden ausge-
schlossen. 

Grüne Flussjungfer (Grüne 
Keiljungfer) 

Ophiogomphus cecilia 3 2 - - - Zwischen der Aller und der Elbe vielerorts, im Westen ver-
einzelt bis zur Hunte. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Grünen Flussjungfer werden ausge-
schlossen. 

Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 - - - Sehr zerstreut im Bereich größerer Flussniederungen im 
östlichen Tiefland (Aller, Elbe). Im westlichen Tiefland ins-
gesamt selten. Zahlreicher in der Weserniederung bei Bre-
men. Fehlt im Bergland und in Küstennähe.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer werden ausge-
schlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 - - - Einzelne Nachweise im östlichen Tiefland. Wahrscheinlich 
nur jahrweise anzutreffen.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Östlichen Moosjungfer werden ausge-
schlossen. 

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 - - - Einzelne aktuelle Nachweise im östlichen Tiefland, so bei 
Celle, Bremervörde und im Wendland, sowie im westlichen 
Tiefland bei Cloppenburg.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Sibirischen Winterlibelle werden aus-
geschlossen. 

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis R 1 - - - Selten im östlichen Tiefland. Im westlichen Tiefland um 
1980 im Bereich des Unterlaufes der Hase. Fehlt im Berg-
land. 
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen der Zierlichen Moosjungfer werden ausge-
schlossen. 
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4.2.7 Schmetterlinge 

Im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) wurde der Untersuchungsraum auf Vorkommen von Tagfaltern untersucht. Dabei wurden keine 

Arten des Anhangs IV FFH-RL nachgewiesen. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Schmetterlinge des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 

8 dargestellt. 

Tab. 8: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Schmetterlinge des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 - - - Vor wenigen Jahren noch bei Helmstedt gesehen (nunmehr 
wohl erloschen). Bis bestenfalls 1950 bei Bremen und Ver-
den nachgewiesen, Jahre später noch bei Celle, Hannover 
und um Braunschweig.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Wald-Wiesenvögelchens werden aus-
geschlossen. 

Hecken-Wollafter Eriogaster catax  0 1 - - - Verschiedentlich in den Großräumen Hannover und Braun-
schweig. Letzte Nachweise bald nach dem 2. Weltkrieg.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Hecken-Wollafters werden ausge-
schlossen. 

Eschen-Scheckenfalter 
(Kleiner Maivogel) 

Euphydryas maturna 0 1 - - - Letzte Vorkommen um 1985 im Drömling. Zuvor noch im 
Raum Hannover-Celle-Gifhorn, im Weser-Leinebergland 
und (nicht sicher) an der Elbe bei Hamburg.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Eschen-Scheckenfalters werden aus-
geschlossen. 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar 0 2 - - - Bis etwa 1965/1970 bestanden mehrere Vorkommen im 
Wendland. Danach schien die Art landesweit ausgestorben 
zu sein, wurde jedoch vor wenigen Jahren wieder im Elbe-
raum gefunden. Kein Nachweis im Untersuchungsraum 
(Biodata, 2014).  
Vorkommen des Großen Feuerfalters werden ausge-
schlossen. 
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Blauschillernder Feuerfalter  Lycaena helle 0 1 - - - Einst im Bergland zwischen Göttingen und dem Südharz-
rand bis etwa 1945.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Blauschimmernden Feuerfalters wer-
den ausgeschlossen. 

Schwarzfleckiger Amei-
senbläuling 

Maculinea arion 1 2 - - - Aktuelle Vorkommen im südlichen Bergland, vornehmlich 
Südharz und Göttinger Raum. Einst auch im nördlichen 
Bergland und darüber hinausgehend bis etwa zur Aller.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Schwarzfleckigen Ameisenbläulings 
werden ausgeschlossen. 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling (Schwar-
zer Moorbläuling) 

Maculinea nausithous 1 3 - - - Rezent bei Hannover und an der Weser bei Uslar und an 
weiteren Stellen bis zur Landesgrenze nach Hessen. An-
siedlung bei Holzminden.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisen-
bläulings werden ausgeschlossen. 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 0 2 - - - Einst im Wesertal flussabwärts bis Holzminden, hier bis 
etwa 1945. Soll auch mal bei Hildesheim und Gifhorn vor-
gekommen sein.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
werden ausgeschlossen. 

Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne  0 1 - - - Einst im südlichen und mittleren Teil des Harzes. Letzte 
Vorkommen bestanden bis etwa 1965.  
Kein Nachweis im Untersuchungsraum (Biodata, 2014).  
Vorkommen des Schwarzen Apollofalters werden aus-
geschlossen. 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V - - - Bisweilen Einflug von Süden her. Bisher keine dauerhaften 
Vorkommen.  
Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers werden aus-
geschlossen. 
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4.2.8 Weichtiere 

Aufgrund der Angaben zu den bekannten Verbreitungsgebieten in Niedersachsen (NLWKN, 2009) kann ein Vorkommen von Weichtieren des Anhangs IV 

FFH-RL im Untersuchungsraum mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Weichtiere 

des Anhangs IV FFH-RL ist in Tab. 9 dargestellt. 

Tab. 9: Relevanzprüfung und Prüfung der Betroffenheit für die Weichtiere des Anhangs IV FFH-RL 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher Art-
name 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 

potenz. 
Vorkommen 

im UR 

Nachweis  
im UR 

Beeinträch-
tigungen 

durch Vor-
haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 
 

– 1 - - - Unzureichend bekannt. Diverse Fundorte im Bersenbrücker 
Land, im Bremer Raum und im Biosphärenreservat Elbtal-
aue sowie einzelne Fundorte bei Wolfsburg, Salzgitter, 
Hannover und im Wiehengebirge. Früher beispielsweise 
auch nahe des Zwischenahner Meeres. 
Vorkommen der Zierlichen Tellerschnecke werden aus-
geschlossen. 

Bachmuschel Unio crassus – 1 - - - Zerstreut im Bergland und im Tiefland östlich einer Linie 
Peine-Lüneburg. Im westlichen Tiefland einzelne Nachwei-
se aus der Delme bei Bremen und aus der Ems bei Wee-
ner. Aus der Weser weitgehend verschwunden. 
Vorkommen der Bachmuschel werden ausgeschlossen. 
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4.3 Europäische Vogelarten 

Für die europäischen Vogelarten werden als Prüfbasis die im Rahmen der biologischen Untersuchungen (Biodata, 2014) nachgewiesenen Vogelarten sowie 

ausgewählte Daten des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim e.V. (OVH, 2014) herangezogen. Bezüglich der Daten des Ornithologischen Vereins zu Hil-

desheim e.V. (OVH, 2014) fanden insbesondere Angaben zu gefährdeten und/oder geschützten Arten sowie Arten, für die im Rahmen der biologischen Un-

tersuchungen (Biodata, 2014) kein Nachweis erfolgte Berücksichtigung. Für die Artengruppe der Vögel entfällt somit die Relevanzprüfung, in der alle europäi-

schen Vogelarten zu berücksichtigen wären. Die vorliegenden Kartierergebnisse bilden eine gesicherte Datenbasis, die das vorhandene Artenspektrum abbil-

det.  

Die Prüfung der Betroffenheit für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen europäischen Vogelarten ist in Tab. 10 dargestellt. 

Tab. 10: Prüfung der Betroffenheit für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen europäischen Vogelarten 

BV:  Brutvogel 

BZF:  Brutzeitfeststellung (Art wurde einmal zur Brutzeit im geeigneten Bruthabitat beobachtet) 

NG:  Nahrungsgast (Brutvogel in angrenzenden Bereichen) 

Rast: Vogelarten, die während der Zug- und Rastzeit beobachtet wurden 

Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

R
L

 N
I 

R
L

 D
 (

B
ru
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ö

g
e

l)
 

R
L

 D
 (

R
a

s
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ö
g

e
l)

 

V
S

c
h

R
L

 

B
N

a
tS

c
h

G
 Status im 

Untersu-

chungsraum 

Beeinträch-

tigungen 

durch Vor-

haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Alpenstrandläufer Calidris alpina 0 1 *  §§ Rast x  

Amsel Turdus merula   *   BV x  

Bachstelze Motacilla alba   *   BV x  

Baumfalke Falco subbuteo 3 3 *  §§ BZF - Keine Hinweise auf einen Brutversuch. Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-

schlossen werden. 

Rast x  

Baumpieper Anthus trivialis V V *   BV x  
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

R
L

 N
I 

R
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R
L
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R
L

 

B
N
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c
h

G
 Status im 

Untersu-

chungsraum 

Beeinträch-

tigungen 

durch Vor-

haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Bekassine Gallinago gallinago 2 1 V  §§ Rast x  

Bergfink Fringilla montifringilla 0  *   Rast x  

Berghänfling Carduelis cannabina V V 3   Rast x  

Bergpieper Anthus spinoletta   *   Rast x  

Birkenzeisig Carduelis flammea   *   Rast x  

Blässgans Anser albifrons   *   Rast x  

Blässhuhn (Blässralle) Fulica atra   *   BV x  

Rast x  

Blaumeise Parus caeruleus   *   BV x  

Bluthänfling Carduelis cannabina V V V   BV x  

Rast x  

Brachpieper Anthus campestris 1 1 2 I §§ Rast x  

Brandgans Tadorna tadorna   1   Rast x  

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 3 V   Rast x  

Bruchwasserläufer Tringa glareola 1 1 V I §§ Rast x  

Buchfink Fringilla coelebs   *   BV x  

Buntspecht Dendrocopos major   *   BV x  

Dohle Corvus monedula   *   Rast x  

Dorngrasmücke Sylvia communis   *   BV x  
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

R
L
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R
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R
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 Status im 

Untersu-

chungsraum 

Beeinträch-

tigungen 

durch Vor-

haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundi-

naceus 

1 V V  §§ Rast x  

Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus   *   Rast x  

Eichelhäher Garrulus glandarius   *   BV x  

Rast x  

Eisvogel Alcedo atthis 3 * * I §§ BV x  

Elster Pica pica      BV x  

Erlenzeisig Carduelis spinus   *   Rast x  

Fasan Phasianus colchicus      BV x  

Feldlerche Alauda arvensis 3 3 *   BV x  

Rast x  

Feldschwirl Locustella naevia 3 V *   BV x  

Feldsperling Passer montanus V V *   BV x  

Rast x  

Fischadler Pandion haliaetus 1 3 * I §§ Rast x  

Fitis Phylloscopus trochilus   *   BV x  

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3  *  §§ BV x  

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 V  §§ Rast x  

Gänsesäger Mergus merganser  2 *   Rast x  

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla   *   BV x  
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Deutscher 
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

R
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R
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R
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G
 Status im 

Untersu-

chungsraum 

Beeinträch-

tigungen 

durch Vor-

haben mög-

lich 

Ausschlussgründe bzw. Anmerkungen 

Gartengrasmücke Sylvia borin   *   BV x  

Gelbspötter Hippolais icterina V  *   BV x  

Gimpel Pyrrhula pyrrhula   *   BV x  

Girlitz Serinus serinus V  *   BV x  

Goldammer Emberiza citrinella   *   BV x  

Rast x  

Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 1 1 * I  Rast x  

Graugans Anser anser   *   BV x  

Rast x  

Graureiher Ardea cinerea   *   BV x  

Rast   

Grauschnäpper Muscicapa striata V  *   BV x  

Großer Brachvogel Numenius arquata 2 1 *  §§ Rast x  

Grünling Carduelis chloris   *   BV x  

Rast x  

Grünspecht Picus viridis 3    §§ BV x  

Habicht Accipiter gentilis   *  §§ BV x  

Haubentaucher Podiceps cristatus V  *   BV x  

Rast x  
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Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros   *   BV x  

Haussperling Passer domesticus V V    BV x  

Rast x  

Heckenbraunelle Prunella modularis   *   BV x  

Heidelerche Lullula arborea 3 V * I §§ Rast x  

Heringsmöwe Larus fuscus   *   Rast x  

Höckerschwan Cygnus olor   *   Rast x  

Hohltaube Columba oenas   *   BV x  

Rast x  

Kernbeißer Coccothraustes coc-

cothraustes 

  *   BV x  

Kiebitz Vanellus vanellus 3 2 V  §§ BV x  

Rast x  

Klappergrasmücke Sylvia curruca   *   BV x  

Kleiber Sitta europaea   *   BV x  

Kleinspecht Dryobates minor 3 V *   BV x  

Kohlmeise Parus major   *   BV x  

Kolkrabe Corvus corax   *   BV x  

Kormoran Phalacrocorax carbo   *   Rast x  

Kornweihe Circus cyaneus 1 2 2 I §§ Rast x  
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Kranich Grus grus   * I §§ Rast x  

Krickente Anas crecca 3 3 3   Rast x  

Kuckuck Cuculus canorus 3 V 3   BV x  

Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus   2   Rast x  

Lachmöwe Larus ridibundus   *   Rast x  

Mantelmöwe Larus marinus R R *   Rast x  

Mäusebussard Buteo buteo   *  §§ BV x  

Rast x  

Mauersegler Apus apus   *   BV x  

Mehlschwalbe Delichon urbica V V *   BV x  

Merlin Falco columbaris   3 I §§ Rast x  

Misteldrossel Turdus viscivorus   *   BV x  

Mittelmeermöwe Larus michahellis   *   Rast x  

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla   *   BV x  

Nachtigall Luscinia megarhynchos 3  *   BV x  

Nebelkrähe Corvus cornix 2  *   Rast x  

Neuntöter Lanius collurio 3   I §§ BV x  

Nilgans Alopochen aegyptiacus k.A.     BV x  

Rast x  
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Pfeifente Anas penelope R R *   Rast x  

Rabenkrähe Corvus corone corone   *   BV x  

Rast x  

Raubwürger Lanius excubitor 1 2 2  §§ Rast x  

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 V *   BV x  

Raufußbussard Buteo lagopus   2  §§ Rast x  

Rebhuhn Perdix perdix 3 2    BV x  

Rast x  

Reiherente Aythya fuligula   *   BV x  

Rast x  

Ringdrossel Turdus torquatus 1  3   Rast x  

Ringeltaube Columba palumbus   *   BV x  

Rast x  

Rohrammer Emberiza schoeniclus   *   BV x  

Rast x  

Rohrweihe Circus aeruginosus 3  * I §§ BV x  

Rast x  

Rostgans Tadorna ferruginea    I §§ Rast x  

Rotdrossel Turdus iliacus n.b. n.b. *   Rast x  
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Rotkehlchen Erithacus rubecula   *   BV x  

Rotmilan Milvus milvus 2  3 I §§ BV x  

Rast x  

Saatgans Anser fabalis rossicus   *   Rast x  

Saatkrähe Corvus frugilegus V  V   Rast x  

Schafstelze Motacilla flava   *   BV x  

Schellente Bucephala clangula      Rast x  

Schilfrohrsänger Acrocephalus 

schoenobaenus 

3 V V  §§ Rast x  

Schnatterente Anas strepera   *   Rast x  

Schneeammer Calcarius nivalis   *   Rast x  

Schreiadler Aquila pomarina 0 1 1 I §§ Rast x  

Schwanzmeise Aegithalos caudatus   *   BV x  

Schwarzkehlchen Saxicola torquata  V *   BV x  

Schwarzmilan Milvus migrans   * I §§ Rast x  

Schwarzstirnwürger Lanius minor 0 0 2 I §§ Rast x  

Schwarzstorch Ciconia nigra 2  V I §§ Rast x  

Seidenschwanz Bombycilla garrulus    *   Rast x  

Silbermöwe Larus argentatus   *   Rast x  

Silberreiher Casmerodius albus   * I §§ Rast x  
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Singdrossel Turdus philomelos   *   BV x  

Singschwan Cygnus cygnus  R * I §§ Rast x  

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus   *   BV x  

Sperber Accipiter nisus   *  §§ NG - In der Umgebung sind ausreichend ungestörte Nah-

rungshabitate vorhanden. Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG können ausgeschlossen 

werden. 

Rast x  

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 3  V I §§ Rast x  

Star Sturnus vulgaris V  *   BV x  

Rast x  

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 V   BZF - Keine Hinweise auf einen Brutversuch. Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-

schlossen werden. 

Rast x  

Steppenmöwe Larus cachinnans  R *   Rast x  

Steppenweihe Circus macrourus       Rast x  

Stieglitz Carduelis carduelis   *   BV x  

Rast x  

Stockente Anas platyrhynchos   *   BV x  

Rast x  
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Sturmmöwe Larus canus   *   Rast x  

Sumpfmeise Parus palustris      BV x  

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris   *   BV x  

Tafelente Aythya ferina   *   Rast x  

Tannenmeise Parus ater   *   BV x  

Teichhuhn (Teichralle) Gallinula chloropus V V *  §§ BV x  

Rast x  

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus V  *   BV x  

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V  V   BV x  

Turmfalke Falco tinnunculus V  *  §§ BV x  

Rast x  

Türkentaube Streptopelia decaocto   *   Rast x  

Turteltaube Streptopelia turtur 3 3 V   BZF - Keine Hinweise auf einen Brutversuch. Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-

schlossen werden. 

Uferschnepfe Limosa limosa 2 1 *  §§ Rast x  

Uferschwalbe Riparia riparia V  *  §§ BV x  

Wachtel Coturnix coturnix 3  V   BV x  

Wacholderdrossel Turdus pilaris   *   BV x  

Rast x  
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Waldbaumläufer Certhia familiaris   *   BV x  

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix V  *   BV x  

Waldkauz Strix aluco V    §§ BV x  

Waldohreule Asio otus 3  *  §§ BZF - Keine Hinweise auf einen Brutversuch. Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-

schlossen werden. 

Waldschnepfe Scolopax rusticola V V V   Rast x  

Waldwasserläufer Tringa ochropus   *  §§ Rast x  

Wanderfalke Falco peregrinus 2  V I §§ BV x  

Rast x  

Weidenmeise Parus montanus      BV x  

Weißstorch Ciconia ciconia 2 3 3 I §§ Rast x  

Wendehals Jynx torquilla 1 2 3  §§ BZF - Keine Hinweise auf einen Brutversuch. Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG können ausge-

schlossen werden. 

Wespenbussard Pernis apivorus 3 V V I §§ NG - Nachweis als Nahrungsgast in der Feldflur zwischen 

NSG Entenfang und Siegfried-Giesen sowie in der 

Feldflur zwischen Ahrbergen und A 7. In der Umgebung 

sind ausreichend ungestörte Nahrungshabitate vorhan-

den. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Rast x  
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Wiesenpieper Anthus pratensis  3 V *   BV x  

Rast x  

Wiesenweihe Circus pygargus 2 2 V I §§ Rast x  

Wintergoldhähnchen Regulus regulus   *   BV x  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes   *   BV x  

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 3 3 V I §§ Rast x  

Zilpzalp Phylloscopus collybita   *   BV x  

Zwergsäger Mergellus albellus   * I §§ Rast x  

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 3  *   BV x  

Rast x  
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5 Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Für diejenigen Arten, für die nicht bereits im Rahmen der Relevanz- und Betroffenheitsprüfung das 

Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden konnte, erfolgt 

eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände.  

Das Prüfniveau wird dabei der naturschutzfachlichen Bedeutung der jeweiligen Arten angepasst. Das 

bedeutet, je seltener und gefährdeter eine Art ist (i.d.R. Indikator für spezielle Habitatbindungen, hohe 

Empfindlichkeit und geringes Ausweichvermögen), desto intensiver erfolgt die Prüfung. Entsprechend 

genügt bei verbreiteten ungefährdeten Arten eine zusammenfassende, pauschalere Prüfung z. B. auf 

der Ebene ökologischer Gilden. Dies betrifft vor allem zahlreiche europäische Vogelarten mit geringen 

spezifischen Lebensraumansprüchen und einem guten Ausweichvermögen (Allerweltsarten).  

Die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände erfolgt anhand von Formblättern, die in Anhang 1 

zusammengefasst sind. In diesen Formblättern sind als Basis der Konfliktanalyse der Schutz- und 

Gefährdungsstatus, die Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen, die Verbreitung der Art in Nie-

dersachsen sowie das Vorkommen im Untersuchungsraum dargestellt. 

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden bei Bedarf Maßnahmen zur Vermeidung entwickelt, deren 

Zielsetzung hinsichtlich der Vermeidung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in der jeweils 

artbezogenen Betrachtung der Formblätter dargelegt wird. Die Beschreibung der Zielsetzung und der 

Maßnahmenumsetzung erfolgt zudem in Kapitel 6. Ggf. sind im Rahmen der Konfliktanalyse vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu entwickeln, um die ökologische Funktion der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang aufrecht zu 

erhalten. 
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5.1 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Für die in Tab. 11 dargestellten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie konnte eine Betroffenheit 

durch das Vorhaben im Rahmen der Relevanz- und Betroffenheitsprüfung nicht ausgeschlossen wer-

den. Die Formblätter zur vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände sind in Anhang 1 zu finden. Die 

Ergebnisse der Prüfung sind in Tab. 11 zusammengefasst. 

Tab. 11: Ergebnisse der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände für die Anhang IV-Arten 

Art erforderliche Maßnahmen 
zur Vermeidung (VASB) /  

zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

Verbotstat-
bestände  
erfüllt? 

Säugetiere   

Biber - nein 

Feldhamster VASB 1  Baufeldkontrolle auf Feldhamstervorkommen vor 
 Eingriff  
VASB 2  Umsiedlung des Feldhamsters aus dem Baufeld 
VASB 3 Einzäunung des Baufeldes zur Verhinderung 
 einer Ein- bzw. Rückwanderung des Feld-
 hamsters 
VASB 4 Vergrämung des Feldhamsters aus dem Baufeld 
VASB 15 Hamstergerechte Bewirtschaftung nordöstlich der 
 B 6 (temporäre Maßnahme) 
ACEF 1 Aufwertung von Lebensräumen für den Feld-
 hamster 

nein 

Breitflügelfledermaus VASB 5 Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere nein 

Fransenfledermaus - nein 

Großer Abendsegler VASB 6 Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen 
ACEF 2 Bereitstellung von Ersatzquartieren für  
 Fledermäuse  

nein 

Große Bartfledermaus - nein 

Großes Mausohr - nein 

Kleiner Abendsegler VASB 6 Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen 
ACEF 2 Bereitstellung von Ersatzquartieren für  
 Fledermäuse 

nein 

Kleine Bartfledermaus - nein 

Rauhautfledermaus - nein 

Teichfledermaus - nein 

Wasserfledermaus - nein 

Zwergfledermaus VASB 5 Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere nein 

Amphibien   

Kammmolch VASB 7 Bauzeitenregelung Sanierung Gleisbett zum 
 Schutz des Kammmolchs 
VASB 14 Zäunung des Baufeldes zur Verhinderung eines 
 Einwanderns des Kammmolches 
ACEF 17 Entwicklung von Habitatstrukturen des Kamm-
 molches 

nein 
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Art erforderliche Maßnahmen 
zur Vermeidung (VASB) /  

zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

Verbotstat-
bestände  
erfüllt? 

Reptilien   

Zauneidechse - nein 

5.2 Europäische Vogelarten 

Für die in Tab. 12 dargestellten europäischen Vogelarten konnte eine Betroffenheit durch das Vorha-

ben im Rahmen der Relevanz- und Betroffenheitsprüfung nicht ausgeschlossen werden. Die Form-

blätter zur vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände sind in Anhang 1 zu finden.  

Eine vertiefende Prüfung auf Artniveau erfolgte für die gefährdeten Brutvögel (Rote Liste Status 0, 1, 

2, 3, R), für Koloniebrüter, Arten des Anhangs I VSchRL sowie für streng geschützte Arten. 

Die ungefährdeten und nicht streng geschützten Brutvögel, die geringe spezifische Lebensrauman-

sprüche und eine große Anpassungsfähigkeit aufweisen, wurden anhand ihrer Biotopbindung ökologi-

schen Gilden zugeordnet und zusammenfassend betrachtet. 

Für im Untersuchungsraum vorkommende Zug- und Rastvögel erfolgte eine Betrachtung auf Artni-

veau, wenn Rastbestände von mindestens landesweiter Bedeutung erfasst wurden. Kleinere Rastvo-

gelbestände weisen meist eine hohe Flexibilität auf und werden daher zusammenfassend betrachtet. 

(vgl. LBV-SH 2013). In die Gruppe der Zug- und Rastvögel wurden auch diejenigen Arten eingeordnet, 

die als Durchzügler oder Wintergäste erfasst wurden. 

In Tab. 12 sind die Ergebnisse der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände dargestellt. 

Tab. 12: Ergebnisse der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände für die europäischen Vogelarten 

Art erforderliche Maßnahmen 
zur Vermeidung (VASB) /  

zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

Verbotstat-
bestände  
erfüllt? 

Brutvögel   

Eisvogel - nein 

Feldlerche VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
VASB 9 Vergrämung der Feldlerche während der 
 Brutzeit 
ACEF 3 Schaffung von Ersatzlebensraum für die 
 Feldlerche  

nein 

Feldschwirl VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
ACEF 4 Schaffung von Ersatzlebensraum für den Feld-
 schwirl 

nein 

Flussregenpfeifer - nein 

Grünspecht - nein 

Habicht - nein 

Kiebitz VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit nein 

Kleinspecht - nein 

Kuckuck VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit nein 
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Art erforderliche Maßnahmen 
zur Vermeidung (VASB) /  

zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

Verbotstat-
bestände  
erfüllt? 

Mäusebussard VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit  
ACEF 5 Schaffung eines Ersatzhorstes für den Mäuse-
 bussard 

nein 

Nachtigall VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
ACEF 6 Schaffung von Ersatzlebensraum für die Nachti-
 gall 

nein 

Neuntöter VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
ACEF 7 Schaffung von Ersatzlebensraum für den Neun-
 töter 

nein 

Rauchschwalbe VASB 10 Bauzeitenregelung Abriss Intze-Tanks zum 
 Schutz der Rauchschwalbe 
ACEF 8 Anlage von Nisthilfen für die Rauchschwalbe 

nein 

Rebhuhn VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit  
ACEF 9 Schaffung von Ersatzlebensraum für das Reb-
huhn 

nein 

Rohrweihe - nein 

Rotmilan - nein 

Teichhuhn VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit nein 

Turmfalke VASB 11 Beseitigung des Turmfalkenhorstes vor  
 Gebäudeabriss 
ACEF 10 Anlage einer Nisthilfe für den Turmfalken 

nein 

Uferschwalbe - nein 

Wachtel VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
ACEF 11 Schaffung von Ersatzlebensraum für die 
 Wachtel 

nein 

Waldkauz - nein 

Wanderfalke VASB 12 Beseitigung des Falkenkastens am Intze-Tank 
ACEF 12 Anlage einer Nisthilfe für den Wanderfalken 

nein 

Wiesenpieper VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 
ACEF 13 Schaffung von Ersatzlebensraum für den 
 Wiesenpieper 

nein 

Zwergtaucher VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit nein 

Ungefährdete Brutvögel 
der Gebüsche und Ge-
hölze 

VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit  
ACEF14 Schaffung von Ersatzlebensraum für gehölz-

 brütende Vogelarten 

nein 

Ungefährdete Brutvögel 
des Offen- und Halbof-
fenlandes 

VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit  
ACEF15 Schaffung von Ersatzlebensraum für Arten des 
 Offen- und Halboffenlandes 

nein 

Ungefährdete Brutvögel 
der Gewässer 

VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit nein 

Ungefährdete Brutvögel 
der Gebäude 

VASB 13 Bauzeitenregelung Gebäudeabriss zum Schutz 
 von Gebäudebrütern 
ACEF16 Anlage von Nisthilfen für Gebäudebrüter 

nein 
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Art erforderliche Maßnahmen 
zur Vermeidung (VASB) /  

zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

Verbotstat-
bestände  
erfüllt? 

Zug- und Rastvögel   

Höckerschwan - nein 

Kiebitz - nein 

Kranich - nein 

Saatgans - nein 

Silberreiher - nein 

Sturmmöwe - nein 

Zug- und Rastvögel - nein 
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6 Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß §  44 

Abs. 1 BNatSchG 

Im Rahmen der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände wurden Maßnahmen zur Vermeidung 

entwickelt, welche erforderlich sind, um Beeinträchtigungen bereits am Vorhaben ansetzend zu ver-

meiden (VASB) bzw. durch das Vorhaben verursachten Beeinträchtigungen „gegenzusteuern“ und die 

ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang aufrecht zu erhalten (ACEF). 

Die in den folgenden Kapiteln 6.1 und 0 aufgeführten Maßnahmen sind in den Maßnahmenblättern 

des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (Unterlage F-4) ausführlich beschrieben. 

6.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Die in Tab. 13 dargestellten Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erforderlich. 

Die durch einen Teil der Vermeidungsmaßnahmen festgelegten Zeiträume (Bauzeitenregelungen) für 

Fälltermine, Baufeldfreimachung, Gebäudeabriss, aktive Beseitigung von Brutplätzen sowie Baumaß-

nahmen in konkret benannten Bereichen wurden miteinander abgeglichen. Die Umsetzung der Bau-

maßnahmen unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist zeitlich realisierbar. 

Tab. 13: Erforderliche Vermeidungsmaßnahmen (VASB) 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme Zielart(en) 

VASB 1 Baufeldkontrolle auf Feldhamstervorkommen vor 
Eingriff 

Feldhamster 

VASB 2 Umsiedlung des Feldhamsters aus dem Baufeld Feldhamster 

VASB 3 Einzäunung des Baufeldes zur Verhinderung einer 
Ein- bzw. Rückwanderung des Feldhamsters 

Feldhamster 

VASB 4 Vergrämung des Feldhamsters aus dem Baufeld Feldhamster 

VASB 5 Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere Breitflügelfledermaus 
Zwergfledermaus 

VASB 6 Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen Großer Abendsegler 
Kleiner Abendsegler 

VASB 7 Bauzeitenregelung Sanierung Gleisbett zum Schutz 
des Kammmolchs 

Kammmolch 

VASB 8 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit Feldlerche, Feldschwirl, Kiebitz, 
Kuckuck, Mäusebussard, Nach-
tigall, Neuntöter, Rebhuhn, 
Teichhuhn, Wachtel, Wiesen-
pieper, Zwergtaucher, ungefähr-
dete Brutvögel der Gebüsche 
und Gehölze, ungefährdete 
Brutvögel des Offen- und Halb-
offenlandes, ungefährdete Brut-
vögel der Gewässer 

VASB 9 Vergrämung der Feldlerche während der Brutzeit Feldlerche 

VASB 10 Bauzeitenregelung Abriss Intze-Tanks zum Schutz 
der Rauchschwalbe 

Rauchschwalbe 

VASB 11 Beseitigung des Turmfalkenhorstes vor Gebäudeab-
riss 

Turmfalke 
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Nr. Bezeichnung der Maßnahme Zielart(en) 

VASB 12 Beseitigung des Falkenkastens am Intze-Tank Wanderfalke 

VASB 13 Bauzeitenregelung Gebäudeabriss zum Schutz von 
Gebäudebrütern 

Ungefährdete Brutvögel der 
Gebäude 

VASB 14 Zäunung des Baufeldes zur Verhinderung eines Ein-
wanderns des Kammmolches 

Kammmolch 

VASB 15 Hamstergerechte Bewirtschaftung nordöstlich der B 6 
(temporäre Maßnahme) 

Feldhamster 

VASB 1: Baufeldkontrolle auf Feldhamstervorkommen vor Eingriff  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

Im Frühjahr (April) vor Beginn der Baumaßnahmen hat auf den Ackerflächen im Eingriffsbereich 

(nachgewiesene sowie potenzielle Feldhamsterlebensräume im Bereich der Betriebsgelände Rück-

standshalde, Siegfried-Giesen, Glückauf-Sarstedt, der 110 kV- und der 20kV-Leitung sowie der Gleist-

rasse) sowie im Umkreis von 50 m eine Feinkartierung von Hamsterbauen durch sachkundige Fach-

kräfte zu erfolgen. Werden im Rahmen der Kartierungen Hamsterbaue im Eingriffsbereich und dessen 

unmittelbaren Umfeld gefunden, so sind die betroffenen Tiere aus dem Baufeld abzufangen und um-

zusiedeln (vgl. Maßnahme VASB 2). 

VASB 2: Umsiedlung des Feldhamsters aus dem Baufeld 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

Die im Frühjahr vor Baubeginn Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen an den einzelnen Vorhabens-

bestandteilen im Eingriffsbereich in den Eingriffsbereichen angetroffenen Feldhamster werden durch 

sachkundige Fachkräfte auf eine vorher aufgewertete Ersatzfläche umgesiedelt. Die Umsiedlung sollte 

im Mai erfolgen, alternativ ist eine Umsiedlung auch im Spätsommer/Herbst möglich. Die geräumten 

Feldhamsterbaue werden verschlossen und 1 bis 2 Wochen auf Neubesiedlung beobachtet. Mit den 

Erdarbeiten ist sofort nach Freigabe durch die Fachkraft zu beginnen, damit keine Neubesiedlung 

erfolgt. 

VASB 3: Einzäunung des Baufeldes zur Verhinderung einer Ein- bzw. Rückwanderung 

des Feldhamsters 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  
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Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

An der Baufeldgrenze der Neuhalde werden geeignete Sperreinrichtungen zur Verhinderung einer 

Ein- bzw. Rückwanderung des Feldhamsters errichtet. Im Bereich der Vorhabensbestandteile Sieg-

fried-Giesen, Glückauf-Sarstedt, 20 kV-Leitung, 110 kV-Leitung und entlang der Gleistrasse sind in 

Abhängigkeit von den Ergebnissen der Baufeldkontrolle (VASB 1) entsprechend der Vorgaben sach-

kundiger Fachkräfte temporäre Sperreinrichtungen zur Verhinderung einer Ein- bzw. Rückwanderung 

des Feldhamsters zu errichten. 

VASB 4: Vergrämung des Feldhamsters aus dem Baufeld 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

Zur Vermeidung von Umsiedlungen soll durch diese Maßnahme auf ein eigenständiges Abwandern 

aus dem Baufeld in angrenzende Flächen hingewirkt werden. 1 bis 2 Jahre vor Beginn der Bauarbei-

ten auf den Ackerflächen im Bereich der Rückstandshalde sowie des Standortes Siegfried-Giesen 

sind diese mit Feldfrüchten zu bestellen, die für den Feldhamster als ungünstig eingestuft werden 

(Gemüse, Kartoffeln, Mais, Raps, Grünland). Alternativ ist die Anlage einer Schwarzbrache vor Juli 

möglich. Parallel dazu erfolgt eine Aufwertung von unmittelbar angrenzenden Ackerflächen (vgl. 

ACEF 1). Im Bereich des Standortes Glückauf-Sarstedt, der 110 kV sowie der 20 kV-Leitung und der 

Gleistrasse ist 2 Jahre vor Beginn der Bauarbeiten auf den Acker- und Saumflächen eine Schwarz-

brache anzulegen. 

VASB 5: Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus 

Kurzbeschreibung: 

Vor Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen erfolgt eine Kontrolle der Gebäude auf eine 

Nutzung durch Fledermäuse. Sofern als Winterquartier geeignete Strukturen vorhanden sind, sind 

diese fachgerecht zu entfernen bzw. zu verschließen, um eine Nutzung als Winterquartier während 

des Abrisszeitraums von September bis Februar zu unterbinden. Falls es notwendig sein sollte, sind 

Ersatzquartiere bereitzustellen. 

VASB 6: Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 BNatSchG verhindert werden.  
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Zielart(en): 

Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler 

Kurzbeschreibung: 

Der Fälltermin von Bäumen mit Quartierpotenzial ist bevorzugt zwischen den 15. September und den 

31. Oktober zu legen, da in dieser Periode die Wochenstubenzeit bereits beendet ist und die Winter-

quartiere noch nicht bezogen sind. Vor der Fällung sind die Bäume mit Quartierpotenzial (Höhlen und 

Spalten) durch einen Fledermausspezialisten zu kontrollieren. Potenzielle Quartiere sind mittels En-

doskopie auf eine Nutzung zu kontrollieren. Kann eine Nutzung der potenziellen Quartiere durch Tiere 

vollständig ausgeschlossen werden, sind diese so zu verschließen, dass ein Einfliegen verhindert 

wird. Werden bei der Kontrolle Fledermäuse angetroffen, welche die Gehölze als Quartier nutzen, ist 

die Überprüfung der Quartiere zu einem späteren Zeitraum zu wiederholen. Bei Quartieren, die bis zur 

Baufeldfreimachung aufgrund dauerhafter Nutzung durch Fledermäuse nicht verschlossen werden 

können, sind bei den Fällmaßnahmen fledermausschonende Methoden (geeignete Fälltechniken, 

segmentweises Absetzen der Stammstücke) anzuwenden. Stammstücke sind in angrenzenden Wald-

beständen zu lagern, um ein Verlassen von evtl. darin befindlichen Individuen zu ermöglichen. Falls 

es notwendig sein sollte Gehen bei Fällung von Bäumen bzw. bei Abriss von Gebäuden Quartiere 

verloren, sind Ersatzquartiere bereitzustellen (vgl. ACEF 2). 

VASB 7: Bauzeitenregelung Sanierung Gleisbett zum Schutz des Kammmolchs  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Kammmolch 

Kurzbeschreibung: 

Zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2 ist die Sanierung des Gleisbettes ausschließlich im Zeitraum von Mai 

bis Juli durchzuführen. Während dieser Zeit halten sich die Kammmolche im Gewässer oder in dessen 

unmittelbarer Nähe auf, so dass baubedingte Tötungen vermieden werden können. 

VASB 8: Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldlerche, Feldschwirl, Kiebitz, Kuckuck, Mäusebussard, Nachtigall, Neuntöter, Rebhuhn, Teichhuhn, 

Wachtel, Wiesenpieper, Zwergtaucher, ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze, unge-

fährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes, ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Kurzbeschreibung: 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der o.g. Vogelarten sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten 

des Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. Durch die regelmä-

ßigen Störungen während der Bauzeit wird vermieden, dass sich Brutpaare während dieser Zeit in-

nerhalb des Baufeldes ansiedeln. 
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VASB 9: Vergrämung der Feldlerche während der Brutzeit  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldlerche 

Kurzbeschreibung: 

Ergänzend zur Maßnahme VASB 8 werden im gesamten Eingriffsgebiet während der Brutzeit Maßnah-

men zur Vergrämung durchgeführt, um eine Ansiedlung von Feldlerchen innerhalb des Baufeldes 

sowie auf den unmittelbar angrenzenden Flächen zu verhindern. Dadurch werden direkte baubedingte 

Tötungen sowie indirekte Tötungen durch Verlassen des Geleges bzw. der Jungvögel vermieden. 

Geeignete Maßnahmen zur Vergrämung sind z. B. das Anbringen von Flatterband oder reflektierender 

Scheiben. Die Vergrämung ist insbesondere im Bereich linearer Baufelder (Gleistrasse, Kabeltrasse) 

erforderlich, da die Störungen hier nicht kontinuierlich auftreten, sondern mit dem Baufortschritt wan-

dern. 

VASB 10: Bauzeitenregelung Abriss Intze-Tanks zum Schutz der Rauchschwalbe 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

verhindert werden.  

Zielart(en): 

Rauchschwalbe 

Kurzbeschreibung: 

Die Abrissarbeiten an den Intze-Tanks am Standort Siegfried-Giesen erfolgen ausschließlich im Zeit-

raum von Oktober bis März. Durch den Abriss außerhalb der Brutzeit der Rauchschwalbe kann eine 

baubedingte Tötung von Tieren ausgeschlossen werden. 

VASB 11: Beseitigung des Turmfalkenhorstes vor Gebäudeabriss 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 BNatSchG verhindert werden.  

Zielart(en): 

Turmfalke 

Kurzbeschreibung: 

Im Jahr vor Beginn der Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen wird der Horst des Turmfalken vom 

Gebäude entfernt. Unter Berücksichtigung der Brutzeit kann eine Beseitigung des Horstes zwischen 

September bis Februar erfolgen. Auch evtl. vorhandene weitere geeignete Nistplätze am Gebäude 

werden entfernt oder verschlossen, um eine erneute Brut des Turmfalken am Gebäude zu verhindern. 

Gleichzeitig Mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr vor Entfernung des Turmfalkenhorstes werden in der 

näheren Umgebung Nisthilfen für den Turmfalken angebracht (vgl. Maßnahme ACEF 10). 

VASB 12: Beseitigung des Falkenkastens am Intze-Tank 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 

Nr. 2 BNatSchG verhindert werden.  
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Zielart(en): 

Wanderfalke 

Kurzbeschreibung: 

Im Jahr vor Beginn der Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen wird der Falkenkasten vom Intze-

Tank entfernt. Unter Berücksichtigung der Brutzeit kann eine Beseitigung des Falkenkastens zwischen 

September bis Februar erfolgen. Gleichzeitig Mit einer Vorlaufzeit von 1 Jahr vor Entfernung des Fal-

kenkastens wird in der näheren Umgebung eine Nisthilfe für den Wanderfalken angebracht (vgl. Maß-

nahme ACEF 12). 

VASB 13: Bauzeitenregelung Gebäudeabriss zum Schutz von Gebäudebrütern  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

verhindert werden.  

Zielart(en): 

ungefährdete Brutvögel der Gebäude 

Kurzbeschreibung: 

Die Abrissarbeiten an den Gebäuden am Standort Siegfried-Giesen erfolgen ausschließlich im Zeit-

raum von September bis April. 

VASB 14: Zäunung des Baufeldes zur Verhinderung eines Einwanderns des Kammmol-

ches 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

verhindert werden.  

Zielart(en): 

Kammmolch 

Kurzbeschreibung: 

Vor der baubedingten Inanspruchnahme des Gleisabschnittes zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2, diese 

erfolgt ausschließlich im Zeitraum von Mai bis Juli (vgl. VASB 13), ist dieser im März/April, d.h. während 

der Wanderungszeit aus dem Winterquartier zum Laichgewässer, durch einen Fachmann auf Indivi-

duen des Kammmolches zu untersuchen. Aufgefundene Individuen sind abzusammeln und in Zugrich-

tung ihrer Wanderung zum Laichgewässer, welches sich ca. 200 m nördlich der Gleistrasse befindet, 

innerhalb der Maßnahmenfläche ACEF 17 abzusetzen. Diese zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksame 

Maßnahmenfläche ist zwischen dem Gleiskörper und dem Laichgewässer anzulegen. Durch die Maß-

nahme erfolgt die gezielte Entwicklung alternativer Habitatstrukturen außerhalb des Baufeldes.  

Im Anschluss an das fachmännische Absuchen des Gleiskörpers erfolgt die Zäunung des Baufeldes 

auf der nördlichen Seite der Gleistrasse zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2. Die Zäunung ist während der 

gesamten Bauphase in diesem Abschnitt, d.h. zwischen Mai und Juli aufrecht zu erhalten, um, in Ver-

bindung mit der Entwicklung alternativer Habitatstrukturen außerhalb des Baufeldes (ACEF 17), ein 

Einwandern von Individuen des Kammmolches in das Baufeld und damit verbunden eine baubedingte 

Tötung zu vermeiden. 
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VASB 15: Hamstergerechte Bewirtschaftung nordöstlich der B 6 (temporäre Maßnahme) 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme kann ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

Die Umsetzung der Maßnahme dient der Vorsorge, um im Fall einer erforderlichen Feldhamsterum-

siedlung im Bereich der Population östlich der Innerste die Verfügbarkeit einer geeigneten Fläche zum 

Aussetzen der umzusiedelnden Individuen sicher zu stellen. 

Auf der Maßnahmenfläche, welche nicht unmittelbar an einen Weg angrenzen darf, ist im Jahr der 

Baufeldkontrolle (VASB 1) im Bereich der 110 kV-Leitung und der ggf. erforderlichen Umsiedlung des 

Feldhamsters ein 20 m breiter Hamsterstreifen parallel zur Bewirtschaftungsrichtung mit einer hams-

terfreundlichen Feldfrucht (Hafer, Gerste oder Weizen) zu drillen.  

Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist innerhalb des Hamsterstreifens untersagt. Zu-

dem ist dieser mindestens bis zum 01. Oktober zu belassen. 

Ist im Baufeld der 110 kV-Leitung östlich der Innersteaue keine Umsiedlungsmaßnahme (VASB 2) not-

wendig (kein Feldhamsternachweis im Rahmen der Baufeldkontrolle), so entfällt auch die Weiterfüh-

rung der hier beschriebenen Maßnahmen VASB 15 für die Dauer eines weiteren Jahres. 

Besteht die Notwendigkeit, nach Umsetzung der Maßnahme VASB 4 „Vergrämung des Feldhamsters 

aus dem Baufeld“ auf der Baufläche verbliebene Feldhamster umzusiedeln, so erfolgt im darauffol-

genden Jahr erneut die Ansaat eines Hamsterstreifens. 
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6.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen) müssen artspezifisch ausgestattet 

sein, auf geeigneten Standorten durchgeführt werden und dienen der ununterbrochenen Sicherung 

der ökologischen Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Dauer der Vorha-

benswirkungen. Vor Umsetzung des Vorhabens ist der Nachweis zu erbringen, dass die Artenschutz-

maßnahmen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG vor dem Zeitpunkt der vorhabenbedingten Beeinträchti-

gung wirksam sind.  

Die nachfolgenden Ausführungen sind dem Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für 

die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen (For-

schungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen, Schlussbericht vom 05.02.2013) (MKULNV, 2013) 

entnommen.  

Bei Unsicherheiten über die Wirkungsprognose oder über den Erfolg der vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen kann ein Risikomanagement vorgesehen werden, welches sicherstellt, dass ein Verstoß 

gegen die artenschutzrechtlichen Verbote ausgeschlossen ist und bleibt. Inhalt des Risikomanage-

ments können eine Umweltbaubegleitung oder ein Monitoring und gegebenenfalls erforderliche Kor-

rektur- und Vorsorgemaßnahmen sein. 

Beim hier zu betrachtenden Vorhaben Hartsalzwerk Siegfried-Giesen ist eine Umweltbaubegleitung 

vorgesehen, die u.a. die Durchführung und Beachtung der artenschutzrechtlichen Auflagen sicher-

stellt. Des Weiteren trägt die Umweltbaubegleitung dafür Sorge, dass die erforderlichen Dokumentati-

onen / Beweissicherungen durchgeführt werden.  

Ein Monitoring als weiterer Bestandteil des Risikomanagements unterscheidet sich nach maßnah-

menbezogenem Monitoring und populationsbezogenem Monitoring. Mit dem „maßnahmenbezogenen 

Monitoring“ wird festgestellt, inwiefern die vorgesehenen Maßnahmen dauerhaft ihre angestrebten 

Lebensraumfunktionen erfüllen. Dies betrifft insbesondere solche Maßnahmen, die von einer regel-

mäßig wiederkehrenden Pflege abhängen (z.B. Installation von Nistkästen, Steuerung der Sukzessi-

on). Beim „populationsbezogenen Monitoring“ wird überprüft, inwiefern das Vorkommen einer Art tat-

sächlich von den vorgesehenen Maßnahmen profitiert bzw. die Lebensstätte angenommen wird. Das 

Vorkommen darf sich gegenüber der Situation vor Realisierung des Vorhabens beziehungsweise vor 

Realisierung der Maßnahmen nicht verschlechtern. 

Werden beim Risikomanagement Fehlentwicklungen festgestellt, müssen geeignete Korrektur- und 

Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden. 

Die in Tab. 14 dargestellten CEF-Maßnahmen sind zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funk-

tion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG durch das Vorhaben Hartsalzwerk Siegfried-Giesen erforderlich. Im Anschluss 

an die Tabelle erfolgt eine Kurzbeschreibung der einzelnen Maßnahmen einschließlich der Prognose 

der Wirkung, der Abschätzung der zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit der Maßnahme sowie der 

Benennung der Inhalte des Risikomanagements. Die Angaben orientieren sich an den Vorgaben des 

Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich 

erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-

Westfalen, Schlussbericht vom 05.02.2013) (MKULNV, 2013). 
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Tab. 14: Erforderliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) (ACEF) 

Nr. Bezeichnung der Maßnahme Zielart(en) 

ACEF 1 Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster Feldhamster 

ACEF 2 Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fledermäuse Großer Abendsegler 
Kleiner Abendsegler 

ACEF 3 Schaffung von Ersatzlebensraum für die Feldlerche Feldlerche 

ACEF 4 Schaffung von Ersatzlebensraum für den Feldschwirl Feldschwirl 

ACEF 5 Schaffung eines Ersatzhorstes für den Mäusebussard Mäusebussard 

ACEF 6 Schaffung von Ersatzlebensraum für die Nachtigall Nachtigall 

ACEF 7 Schaffung von Ersatzlebensraum für den Neuntöter Neuntöter 

ACEF 8 Anlage von Nisthilfen für die Rauchschwalbe Rauchschwalbe 

ACEF 9 Schaffung von Ersatzlebensraum für das Rebhuhn Rebhuhn 

ACEF 10 Anlage einer Nisthilfe für den Turmfalken Turmfalke 

ACEF 11 Schaffung von Ersatzlebensraum für die Wachtel Wachtel 

ACEF 12 Anlage einer Nisthilfe für den Wanderfalken Wanderfalke 

ACEF 13 Schaffung von Ersatzlebensraum für den Wiesenpieper Wiesenpieper 

ACEF14 Schaffung von Ersatzlebensraum für gehölzbrütende 
Vogelarten 

Ungefährdete Brutvögel der 
Gebüsche und Gehölze 

ACEF15 Schaffung von Ersatzlebensraum für Arten des Offen- 
und Halboffenlandes 

Ungefährdete Brutvögel des 
Offen- und Halboffenlandes 

ACEF16 Anlage von Nisthilfen für Gebäudebrüter Ungefährdete Brutvögel der 
Gebäude 

ACEF 17 Entwicklung von Habitatstrukturen des Kammmolches Kammmolch 

ACEF 1: Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme werden geeignete Lebensräume für den Feldhamster als alternative Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit 

kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldhamster 

Kurzbeschreibung: 

Zur Aufwertung vorhandener Lebensräume des Feldhamsters durch Verbesserung des Nahrungsan-

gebotes und die Schaffung von ausreichend Deckungsmöglichkeiten ist im Bereich von intensiv ge-

nutzten Ackerflächen eine feldhamstergerechte Bewirtschaftung sowie ergänzend dazu die Anlage 

von Blüh- und Hamsterstreifen vorzusehen. 

Die Flächen müssen innerhalb der für Feldhamster potenziell geeigneten Flächen liegen (vgl. Poten-

zial-Karte LK Hildesheim) und sollten bereits vom Feldhamster besiedelt sein. Aufgrund der bisher 

überwiegend sehr geringen Dichte von Feldhamsterbauen im Untersuchungsraum (Biodata, 2014) 

besteht auf den Flächen die Möglichkeit, weitere Feldhamster anzusiedeln. 
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Die Festlegung von Größe und Lage der Flächen zur Aufwertung von Lebensräumen erfolgt unter 

Berücksichtigung der durch das Vorhaben betroffenen nachgewiesenen bzw. potenziellen Lebens-

räume. Durch einen Flächenverlust betroffen sind die Populationen des Feldhamsters westlich der 

Innerste (Rückstandshalde, Siegfried-Giesen, Glückauf-Sarstedt) sowie östlich der Innerste (Überga-

bebahnhof). Entsprechend ist die Aufwertung von Feldhamsterlebensräumen für beide Populationen 

vorzusehen. 

Maßnahmen zur feldhamstergerechten Bewirtschaftung müssen mit Beginn der Vergrämung (VASB 4) 

wirksam sein und folgende hamstergerechte Maßnahmenkomponenten beinhalten: 

- definierter Fruchtwechselrhythmus 

- Stoppelbrache bei Anbau von Sommer- bzw. Wintergetreide 

- Nacherntestreifen bei Anbau von Sommergetreide 

- Blühstreifen bei Anbau von Wintergetreide 

- Hamsterstreifen bei Anbau von Zuckerrüben 

- allgemeingültige Bewirtschaftungsauflagen. 

Die Anlage von Blüh- und Hamsterstreifen beinhaltet die Umsetzung feldhamstergerechter Bewirt-

schaftungsauflagen, bspw. 

- Vorgabe der zu drillenden Feldfrucht bzw. zu säenden Saatmischung 

- Verzicht auf Rodentizide, flüssige organische Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel 

- Verzicht auf Tiefpflügen der Maßnahmenflächen 

- Festlegung von Pflege bzw. Zeitpunkt des jährlichen Umbruchs 

und soll entlang vorhandener Schlaggrenzen erfolgen. 

1 bis 2 Jahre vor Beginn der Bauarbeiten werden möglichst unmittelbar an den Eingriffsbereich gren-

zende Ackerflächen mit Feldfrüchten bestellt, die für den Feldhamster günstig sind (Getreide). Die 

Bodenbearbeitung hat möglichst spät und oberflächlich zu erfolgen. Zur Erhöhung der Strukturvielfalt 

werden Erntestreifen belassen und/oder Luzernestreifen angelegt. Bei bereits vom Feldhamster be-

siedelten Flächen wird die Anpassung der Bewirtschaftung in der nächsten Vegetationsperiode wirk-

sam (Runge, Simon, & Widdig, 2010). 

Die Flächen müssen innerhalb der für Feldhamster potenziell geeigneten Flächen liegen (vgl. Poten-

zial-Karte LK Hildesheim) und sollten bereits vom Feldhamster besiedelt sein. Aufgrund der bisher 

überwiegend sehr geringen Dichte von Feldhamsterbauen im Untersuchungsraum (Biodata, 2014) 

besteht auf den Flächen die Möglichkeit, weitere Feldhamster anzusiedeln. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die für den die Maßnahmentypen relevanten Habi-

tatansprüche der Art sind gut bekannt. Der Die Maßnahmentypen wird werden in der Literatur vorge-

schlagen bzw. dokumentiert (bspw. (Köhler, et al., 2014) 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Umsetzung der Bewirtschaftungsauflagen bzw. bei Hamster- 

und Blühstreifen nach Etablierung der Vegetation wirksam. 
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Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 2: Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fledermäuse 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme werden geeignete Ersatzquartiere für die baumbewohnenden Fledermausarten 

Großer und Kleiner Abendsegler als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funkti-

onslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische Funktion der betroffe-

nen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin aufrechterhalten wer-

den. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann somit verhindert 

werden.  

Zielart(en): 

Großer und Kleiner Abendsegler 

Kurzbeschreibung: 

Sofern bei den Baumkontrollen vor Fällung (vgl. VASB 6) besetzte Quartiere des Großen Abendseglers 

festgestellt werden, sind geeignete Ersatzquartiere in Form künstlicher Fledermausquartiere, in glei-

cher Anzahl deren Bauweise der Ausprägung der entfallenden Quartiere zu entsprechen hat, bereit-

zustellen. Ersatzquartiere sind im Bedarfsfall im Verhältnis 1:3 zu ersetzen und in geeigneten Gehölz-

beständen im funktionalen Zusammenhang anzubringen, das Anbringen erfolgt durch einen Fleder-

mausfachmann. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die für den Maßnahmentyp relevanten Habitatan-

sprüche der Arten sind gut bekannt. Der Maßnahmentyp wird häufig vorgeschlagen bzw. dokumen-

tiert. Wissenschaftlich dokumentierte Nachkontrollen liegen nicht vor, jedoch auch keine dem Maß-

nahmentyp widersprechenden Hinweise. Die Plausibilität der Wirksamkeit wird vor dem Hintergrund 

der Artökologie und der Empfehlungen in der Literatur als hoch eingeschätzt. Daher besteht grund-

sätzlich eine Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Wirksam innerhalb von im Allgemeinen ≤2 Jahren (1-5 Jahre). 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen,  sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 3: Schaffung von Ersatzlebensraum für die Feldlerche 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
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aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Feldlerche 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren werden die Lebensraumbedingungen 

für die Feldlerche durch Schaffung von für die Art günstigen Ackerkulturen verbessert bzw. neue 

Brutmöglichkeiten geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. Geeignete 

Maßnahmen auf bestehenden Landwirtschaftsflächen sind die Anlage von Lerchenfenstern oder Bra-

che-/Blühstreifen. Auch eine Nutzungsextensivierung kommt zur Aufwertung landwirtschaftlich genutz-

ter Flächen in Frage. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Die Maßnahmenkonzeption orientiert sich an der Artökologie und bietet der Art im Vergleich zu kon-

ventionell bewirtschafteten Feldern günstigere Bedingungen. Die Maßnahmen werden von (Morris, 

2009) sowie vom (LBV, 2015) empfohlen. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation bzw. innerhalb der nächsten Brut-

periode wirksam. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 4: Schaffung von Ersatzlebensraum für den Feldschwirl  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Feldschwirl 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenen Revier am Standort Siegfried-Giesen werden 

die Lebensraumbedingungen für den Feldschwirl verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten mit Hoch-

staudenfluren mit einzelnen Gehölzen bis 2 – 3 m geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind da-

bei zu berücksichtigen. 

Wirkungsprognose: 

Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. Die benötigten Strukturen sind je nach Standortsbe-

dingungen meist innerhalb von bis zu 5 Jahren entwickelbar.  
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Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Bei der Entwicklung von Staudenfluren Wirksamkeit je nach vorhandenem Pflanzenbestand und 

Wüchsigkeit der Fläche innerhalb von 2 bis 5 Jahren. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen,  sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 5: Schaffung eines Ersatzhorstes für den Mäusebussard 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird dem Mäusebussard ein geeigneter Brutplatz als alternative Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann 

die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG wird somit verhindert. 

Zielart(en): 

Mäusebussard 

Kurzbeschreibung: 

Im räumlichen Bezug zum betroffenen Revier am Hafen Harsum wird ein Ersatzhorst für den Mäuse-

bussard angelegt. Der Ersatzhorst muss zum Zeitpunkt des Beginns der Baumaßnahmen im Bereich 

des betroffenen Reviers wirksam sein. Der Standort der Nisthilfen ist durch eine fachkundige Person 

festzulegen. Mögliche Standorte für artspezifische Ersatzhorste sind das Lorbeekholz am von der 

Autobahn abgewandten Waldrand, das Hollenmeerholz oder der Gehölzstreifen entlang des Stichka-

nals Hildesheim. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die für den Maßnahmentyp relevanten Habitatan-

sprüche der Art sind gut bekannt. Die Maßnahme kann bei ungenügend vorhandenen geeigneten 

Nistbäumen ein Angebot an Wechselhorsten bereitstellen. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Sofort bzw. in der nächsten Brutperiode  

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 6: Schaffung von Ersatzlebensraum für die Nachtigall  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden. 
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Zielart(en): 

Nachtigall 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen drei Revieren am Standort Glückauf-Sarstedt, 

am Hafen Harsum sowie Siegfried-Giesen werden die Lebensraumbedingungen für die Nachtigall 

verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten in Form von Feldgehölzen, Hecken und Gebüschen mit dich-

ter Strauchschicht und Deckungsmöglichkeiten in der Krautschicht geschaffen. Die Habitatansprüche 

der Art sind dabei zu berücksichtigen. 

Wirkungsprognose: 

Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. Die benötigten Strukturen sind kurz- bis mittelfristig 

innerhalb von fünf Jahren entwickelbar.  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme:  

Wirksamkeit der Maßnahme ab 3 Jahren; nach (Holt, Fuller, & Dolman, 2010) besiedelt die Nachtigall 

3-8jährige Gebüschbestände (Aufkommen von Gebüschen nach flächigem Kahlschlag). 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 7: Schaffung von Ersatzlebensraum für den Neuntöter 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Neuntöter 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenen Revier am Standort Siegfried-Giesen werden 

die Lebensraumbedingungen für den Neuntöter verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten mit Dorn-

strauchbeständen geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Die Maßnahmenkonzeption orientiert sich an der Artökologie. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

– innerhalb von 2 Jahren bei Verwendung höherer Pflanzqualitäten (dichtbeastete Dornsträu-

cher ab Höhe ca. 1,5 m)  
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Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 8: Anlage von Nisthilfen für die Rauchschwalbe 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme werden den betroffenen Rauchschwalben geeignete Brutplätze als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Rauchschwalbe 

Kurzbeschreibung: 

Es werden fünf Rauchschwalben-Nester an einem geeigneten Bauwerk im Raum zwischen Giesen, 

Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten aufgehängt. Die Maßnahme muss zum Zeitpunkt des Ab-

risses der Intze-Tanks wirksam sein. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Das Anbringen von Kunstnestern wird in der Literatur vorgeschlagen  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahme ist innerhalb von bis zu 2 Jahren wirksam, wenn die Nester an Stellen aufgehängt 

werden, wo ältere, defekte Naturnester oder deren Spuren auf Standorte hinweisen, die von den Vö-

geln selber ausgewählt worden sind (Hirschheydt, 2004). 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 9: Schaffung von Ersatzlebensraum für das Rebhuhn 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Rebhuhn 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenen Revieren am Standort Siegfried-Giesen werden 

die Lebensraumbedingungen für das Rebhuhn verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die 
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Strukturierung der Agrarlandschaft mit lichten, kräuter- und insektenreichen Feldrainen bzw. Grenzli-

nien als Deckungsmöglichkeiten geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichti-

gen. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Die Maßnahmenkonzeption orientiert sich an der Artökologie. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation bzw. innerhalb der nächsten Brut-

periode wirksam. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 10: Anlage einer Nisthilfe für den Turmfalken 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird dem betroffenen Turmfalkenpaar ein geeigneter Brutplatz als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Turmfalke 

Kurzbeschreibung: 

Zeitlich vor der als Vermeidungsmaßnahme geplanten Entfernung des bestehenden Horstes (vgl. VASB 

11) wird im Raum zwischen Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten an einem geeigneten 

Gebäude, Mast, Schornstein oder ähnlichem Baukörper ein Brutkasten angebracht. Aufgrund der 

vorgesehenen Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen sollte der Brutkasten in ausreichender Ent-

fernung vorgesehen werden. Bspw. ist der Standort Fürstenhall als potenzieller Standort für eine Nist-

hilfe zu prüfen. Weitere mögliche Standorte sind die Kirche Ahrbergen in der Innersteaue sowie die 

Kirche Giesen. Der Standort der Nisthilfen, welche vor und während der Bauphase am Standort Sieg-

fried-Giesen den Verlust des Brutplatzes kompensieren, ist durch eine fachkundige Person festzule-

gen. 

Wirkungsprognose: 

Die Nisthilfen stehen kurzfristig bereit. Die Annahme von Nisthilfen kann für den Turmfalken als gesi-

chert gelten  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode wirksam. Um den Falken eine Raumerkundung und 

Eingewöhnungszeit zu ermöglichen, sollen die Kästen mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr aufgehängt 

werden.  
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Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 11: Schaffung von Ersatzlebensraum für die Wachtel  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Wachtel 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenen Revier am Standort Siegfried-Giesen werden 

die Lebensraumbedingungen (Entwicklung von Brut-, Rückzugs- und Nahrungsflächen) für die Wach-

tel durch Schaffung von für die Art günstigen Ackerkulturen oder bspw. die Anlage von Blühstreifen 

verbessert. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Die Maßnahmenkonzeption orientiert sich an der Artökologie und bietet der Art im Vergleich zu kon-

ventionell bewirtschafteten Feldern günstigere Bedingungen. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation bzw. innerhalb der nächsten Brut-

periode wirksam. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 12: Anlage einer Nisthilfe für den Wanderfalken 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird dem betroffenen Wanderfalkenpaar ein geeigneter Brutplatz als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Wanderfalke 
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Kurzbeschreibung: 

Zeitlich vor der als Vermeidungsmaßnahme geplanten Entfernung des bestehenden Falkenkastens 

(vgl. VASB 12) wird im Raum zwischen Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten an einem 

geeigneten Gebäude, Mast, Schornstein oder ähnlichem Baukörper – der Wanderfalke nutzt hohe 

Gebäude mit geeigneten Nischen als Brutplatz - ein Falkenkasten angebracht. Aufgrund der vorgese-

henen Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen sollte der Brutkasten in ausreichender Entfernung 

vorgesehen werden. Mögliche Standorte für entsprechende Nisthilfen sind die Wassermühle Malzfeldt 

in Sarstedt, das Areal des Hafens Hildesheim sowie das Stadtgebiet Hildesheim. Der Standort der 

Nisthilfen, welche vor und während der Bauphase am Standort Siegfried-Giesen den Verlust des 

Brutplatzes kompensieren, ist durch eine fachkundige Person festzulegen. 

Wirkungsprognose: 

Die Annahme von Nisthilfen kann für den Wanderfalken als gesichert gelten (vgl. die Veröffentlichun-

gen der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg).  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode wirksam (Ficht, Hinnig, Hepp, Nicklolaus, Schilling, & 

Walliser, 1995). Um dem Wanderfalken eine Eingewöhnung zu ermöglichen, sollen die Nischen / Käs-

ten jedoch mit 1 Jahr Vorlaufzeit angelegt werden. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Maßnahmenbezogenes Monitoring:  

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

kontinuierliche Funktionskontrolle; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht ange-

nommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 13: Schaffung von Ersatzlebensraum für den Wiesenpieper  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Wiesenpieper 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren am Standort Siegfried-Giesen und der 

Neuhalde werden die Lebensraumbedingungen für den Wiesenpieper verbessert bzw. neue Brutmög-

lichkeiten durch die Anlage von lückig-mageren Säumen in der Agrarlandschaft mit einzelnen Sitz- 

und Singwarten (Einzelsträucher) geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksich-

tigen. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwickelbar. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Die Maßnahmenkonzeption orientiert sich an der Artökologie. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation (eine Vegetationsperiode nach 

Fertigstellung der Maßnahme) wirksam. 
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Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Populationsbezogenes Monitoring: Überprüfung des Zustandes der Population einschließlich 

Maßnahmen zur Funktionssicherung; wird die entwickelte Lebensstätte durch die Art nicht an-

genommen, sind Korrekturmaßnahmen zu definieren 

ACEF 14: Schaffung von Ersatzlebensraum für gehölzbrütende Vogelarten  

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren werden die Lebensraumbedingungen 

für Gehölzbrüter verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die Anlage von Baum-, Gehölz- und 

Gebüschstrukturen geschaffen. Die Habitatansprüche der Arten sind dabei zu berücksichtigen. 

Wirkungsprognose: 

Die Habitatansprüche der ungefährdeten Brutvogelarten sind gut bekannt. Die benötigten Strukturen 

sind kurz- bis mittelfristig innerhalb von fünf Jahren entwickelbar.  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme:  

Von einer beginnenden Wirksamkeit der Maßnahme kann bei guter Entwicklung der Gehölze ab 3 

Jahren ausgegangen werden. Dabei wird die Maßnahme in ihren unterschiedlichen Entwicklungssta-

dien unterschiedlichen Arten Lebensraum bieten.  

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

Maßnahmenbezogenes Monitoring: artenbezogene Beurteilung der Lebensraumqualität 

ACEF 15: Schaffung von Ersatzlebensraum für Arten des Offen-und Halboffenlandes 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden.  

Zielart(en): 

Ungefährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes 

Kurzbeschreibung: 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren werden die Lebensraumbedingungen 

für Offen- und Halboffenlandbrüter verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die Gliederung der 

strukturarmen Agrarlandschaft mit Säumen sowie Sing- und Beobachtungswarten in sonniger Lage 

geschaffen. Die Habitatansprüche der Arten sind dabei zu berücksichtigen. 
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Wirkungsprognose: 

Die Habitatansprüche der ungefährdeten Brutvogelarten sind gut bekannt. Die benötigten Strukturen 

sind kurzfristig innerhalb von zwei Jahren entwickelbar.  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme:  

Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation (eine Vegetationsperiode nach 

Fertigstellung der Maßnahme) wirksam bzw. bzgl. der Sitz- und Beobachtungswarten innerhalb von 

2 Jahren bei Verwendung höherer Pflanzqualitäten bei Gehölzen. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Maßnahmenbezogenes Monitoring: artenbezogene Beurteilung der Lebensraumqualität 

ACEF 16: Anlage von Nisthilfen für Gebäudebrüter 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme werden der Mehlschwalbe geeignete Brutplätze als alternative Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

kann somit verhindert werden. 

Zielart(en): 

Mehlschwalbe  

Kurzbeschreibung: 

Für die Mehlschwalbe werden artspezifische Nisthilfen an geeigneten Bauwerken im Raum zwischen 

Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten aufgehängt. Die Nisthilfen müssen zum Zeitpunkt 

des Abrisses der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen verfügbar sein. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. 

Das Anbringen von künstlichen Nisthilfen wird in der Literatur vorgeschlagen  

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Kurzfristig wirksam innerhalb von 1 bis 5 Jahren. Die Annahme von künstlichen Nisthilfen kann sofort 

in der nächsten Brutperiode erfolgen, aber auch mehrere Jahre dauern, wenn die Vögel das Beziehen 

von Kunstnestern erst „lernen“ müssen.  

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Maßnahmenbezogenes Monitoring: kontinuierliche Funktionskontrolle 

ACEF 17: Entwicklung von Habitatstrukturen des Kammmolches 

Ziel: 

Mit dieser Maßnahme werden Habitatstrukturen als alternative Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslü-

cke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Mit der Entwicklung alternativer Habitatstrukturen außer-

halb des Baufeldes der Gleistrasse durch die Anlage von Gesteinsaufschüttungen als potenzielles 

Teilhabitat (Tagesverstecke und Winterquartiere) wird in Verbindung mit der geplanten Zäunung des 

Baufeldes (vgl. VASB 14) ein Einwandern von Individuen in das Baufeld und damit die baubedingte 

Tötung von Individuen vermieden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG kann somit verhindert werden. 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  Seite 64 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Zielart(en): 

Kammmolch 

Kurzbeschreibung: 

Zwischen der Gleistrasse und dem Laichgewässer des Kammmolches (Kleingewässer in der offenen 

Feldflur nördlich Klein Förste) ist eine verbindende Saumstruktur zu entwickeln. Innerhalb der Fläche 

sind Gesteinsaufschüttungen anzulegen, welche der Entwicklung der Fläche als potenzielles Teilhabi-

tat des Kammmolches (Tagesverstecke und Winterquartiere) dienen. Die Aufschüttungen sind den 

artspezifischen Anforderungen entsprechend (Mindestmaße eines Überwinterungsquartiers 4 m x 2 m 

x 1 m) auszubilden. 

Wirkungsprognose: 

Die benötigten Strukturen stehen kurzfristig bereit. Die Habitatansprüche des Kammmolchs sind gut 

bekannt. Die Anlage von Gesteinsaufschüttungen wird in der Literatur häufig vorgeschlagen. Die posi-

tive Funktionserfüllung von Gesteinsaufschüttungen ist durch verschiedene Untersuchungen doku-

mentiert. 

Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit der Maßnahme: 

Die Anlage von Gesteinsausschüttungen als Habitatstruktur des Kammmolches kann kurzfristig erfol-

gen, bei geeigneten Rahmenbedingungen [Nähe zum nächsten Vorkommen der Art, räumliche Lage 

in Richtung des (temporär) beeinträchtigten Winterquartieres] ist von einer schnellen Besiedlung aus-

zugehen. 

Inhalte des Risikomanagements: 

– Umweltbaubegleitung 

– Maßnahmenbezogenes Monitoring: kontinuierliche Funktionskontrolle 
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7 Erfordernis einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Die Zulassung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG kommt dann zum Tragen, wenn durch 

das Vorhaben Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. 

Unter Berücksichtigung der in Tab. 13 und Tab. 14 aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen und vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) können Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG ausgeschlossen werden. Der Zulassung des Vorhabens stehen keine artenschutzrechtli-

chen Hindernisse entgegen. 

Ein Ausnahmeverfahren nach den Vorgaben des § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht notwendig. 

8 Zusammenfassung 

Die im Untersuchungsraum vorkommenden europarechtlich geschützten Arten, d. h. europäische 

Vogelarten sowie im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten, wurden im 

Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG geprüft.  

Zusammenfassend kommt der Artenschutzfachbeitrag zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung 

von Vermeidungs- sowie vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) keine Verbotstat-

bestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten. 

Der Zulassung des Vorhabens stehen somit keine artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen. Ein 

Ausnahmeverfahren nach den Vorgaben des § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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1 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

1.1 Säugetiere 

1.1.1 Biber (Castor fiber) 

Biber (Castor fiber)  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 Anhang IV FFH-RL 

 Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

 RL D: V 

 RL NI: 0 

Erhaltungszustand in Niedersach-

sen 

Atlantische Region (überwiegender 

Teil des Untersuchungsraumes) 

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

Kontinentale Region (Ausläufer die-

ser Region im Raum Giesen)  

 günstig (grün) 

 ungünstig/ unzureichend (gelb) 

 ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Biber ist eine semiaquatische Art. Er besiedelt vorzugsweise langsam fließende oder stehende, natürliche 

oder naturnahe Gewässer, welche im Winter ausreichend frostfrei sind und Uferbereiche mit strukturreicher 

(weichholzreicher) Gehölzvegetation aufweisen. Die Reviergröße liegt im Sommer bei 1 – 3 km Fließgewässer-

länge (bei günstiger Nahrungsverfügbarkeit) bis 5 – 9 km (bei ungünstiger Nahrungsverfügbarkeit). Im Winter ist 

die Reviergröße bedeutend geringer. Sie leben in Familienverbänden mit den Jungtieren aus zwei Generationen 

und bewohnen unterirdische Baue mit Zugang vom Wasser oder selbsterrichtete Burgen. 

Paarung erfolgt zwischen Januar und März, Ende Mai/Anfang Juni kommen durchschnittlich 3 Junge zur Welt. 

Biber sind dämmerungs- und nachtaktiv.  

Ihre Nahrung besteht aus Wasser- und Uferpflanzen oder Jungtrieben von Weichhölzern. Im Winter ernähren sie 

sich bevorzugt von Baumrinde (v.a. Pappel und Weide) und Rhizomen aquatischer Pflanzen. 

(NLWKN, 2011b) sowie (LfULG, 2010) 

Empfindlichkeit: 

Der Biber reagiert empfindlich auf Veränderungen in Lauf und Struktur von Fließgewässern, auf Eingriffe in die 

Wasserpflanzen- und Ufervegetation sowie auf Störungen bspw. durch Wassersport. Konkrete Beeinträchtigun-

gen können sich durch den Straßenverkehr (Kollisionen) ergeben. (NLWKN, 2011b) 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Hauptvorkommen des Bibers befinden sich in Ostdeutschland (außer Thüringen) sowie in Bayern. Weitere, 

von diesen Schwerpunkten getrennte Vorkommen der Art u. a. im westlichen Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen, im Saarland, im südlichen Hessen und in Baden-Württemberg. Der Gesamtbestand in Deutschland, 

welcher sich aus unterschiedlichen Unterarten zusammensetzt, umfasst lt. (NLWKN, 2011b) über 10.000 Tiere. 

In Niedersachsen ist lt. (NLWKN, 2011b) von etwa 500 Individuen auszugehen, wovon mindestens 400 im Ver-

breitungsschwerpunkt Untere Mittelelbeniederung siedeln. 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. - 

Besiedlungsnachweise in der Leine westlich des Untersuchungsraumes, Beobachtung in der Innerste sowie im 

Bruchgraben (kein Nachweis eines Biberbaus im Untersuchungsgebiet, Innerste möglicherweise Migrationskorri-

dor und Nahrungsgebiet) (UNB Landkreis Hildesheim, 2015) 
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Biber (Castor fiber)  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Im Zuge der Errichtung des Bauwerkes 260 und der nördlich und südlich daran anschließenden Abschnitte der 

Gleistrasse werden die Uferbereiche der Innerste, welche als potenzieller Migrationskorridor und Nahrungsgebiet 

des Bibers einzustufen sind, beansprucht.  

Biberbaue oder –burgen werden durch das Vorhaben nicht überbaut. Verletzungen/Tötungen immobiler Jungbi-

ber können ausgeschlossen werden. 

Vorhabensbedingte Bautätigkeiten werden in der Regel zwischen 6 und 20 Uhr stattfinden. Mit einer überdurch-

schnittlichen Häufung von Kollisionsopfern ist damit nicht zu rechnen, da die Bautätigkeit außerhalb der Hauptak-

tivitätsphase des Bibers liegt. Zudem bewegen sich Baufahrzeuge und Baumaschinen innerhalb des Baufeldes 

mit sehr geringen Betriebsgeschwindigkeiten. 

Ein vorhabenbedingt signifikant erhöhtes Tötungsrisikos durch Kollisionen kann ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

- 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

  ja  nein 

- 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig?  ja  nein 

- 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten?  ja  nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich?  ja  nein 

Der Betrieb der Gleisanschlusstrasse, welche mit dem Bauwerk 260 den als potenziellen Migrationskorridor und 

Nahrungsgebiet des Bibers einzustufenden Innerstelauf quert, erfolgt ausschließlich zu Tagzeiten und zudem mit 

einer geringen Zugzahl von max. 6 Zügen pro Werktag zwischen 6 und 20 Uhr. Ein vorhabenbedingt signifikant 

erhöhtes Tötungsrisikos durch Kollisionen kann für den dämmerungs- und nachtaktiven Biber ausgeschlossen 

werden.  

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein  ja  nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

  ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 
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Biber (Castor fiber)  

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?  ja  nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Bibers sind durch eine vorhabensbedingte flächige Inanspruchnahme nicht 

betroffen. Eine damit verbundene Beschädigung bzw. Zerstörung von Lebensstätten kann ausgeschlossen wer-

den. 

- 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 
(ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

  ja  nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert?  ja  nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?  ja  nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Im Zuge der Errichtung des Bauwerkes 260 und der nördlich und südlich daran anschließenden Abschnitte der 

Gleistrasse werden die Uferbereiche der Innerste, welche als potenzieller Migrationskorridor und Nahrungsgebiet 

des Bibers einzustufen ist, beansprucht. Baubedingte Störungen, welche zu einer Meidung baufeldnaher Berei-

che führen können, sind nicht auszuschließen. Vorhabensbedingte Bautätigkeiten werden in der Regel zwischen 

6 und 20 Uhr stattfinden. Für wandernde Individuen stellen die temporär und diskontinuierlich auftretenden bau-

bedingten Störungen, welche außerhalb der Hauptaktivitätsphase des Bibers stattfinden, keine gravierenden 

Beeinträchtigungen dar. Nach Fertigstellung des Vorhabens können die durch Bautätigkeiten beanspruchten 

Uferbereiche entlang der Innerste wieder in vollem Umfang genutzt werden. 

Der Betrieb der Gleisanschlusstrasse, welche mit dem Bauwerk 260 den als potenziellen Migrationskorridor und 

Nahrungsgebiet des Bibers einzustufenden Innerstelauf quert, erfolgt ausschließlich zu Tagzeiten und zudem mit 

einer geringen Zugzahl von max. 6 Zügen pro Werktag zwischen 6 und 20 Uhr. Vorhabenbedingte Störungen für 

wandernde Individuen des dämmerungs- und nachtaktiven Bibers können ausgeschlossen werden.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Biber (Castor fiber)  

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.2 Feldhamster (Cricetus cricetus) 

Feldhamster (Cricetus cricetus)  

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: 1 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☒ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Feldhamster besiedelt die offene Kulturlandschaft in Regionen mit kontinentalem Klima und tiefgründigen 

Löss- und Lehmböden wie sie beispielsweise in den Bördelandschaften vorkommen. Für die Anlage der bis zu 

2 m tiefen Hamsterbaue bevorzugt die Art hier qualitativ hochwertige Böden, wie Schwarzerden, Braunerde-

Tschernosemen und Tschernosemen. Wälder und Gehölze, Standorte mit hohen Niederschlagsmengen oder 

andauernder Bodenfeuchte sowie leichte Böden werden gemieden. Wichtig sind die Gewährleistung einer aus-

reichenden Luftzirkulation sowie eine Mindestentfernung zum Grundwasser von 1,20 m, um die Konservierung 

der Vorräte sicherzustellen. Hauptnahrungsquellen der dämmerungs- und nachtaktiven Art sind Getreide, Feld-

früchte (Leguminosen) und Wildkräuter, aber auch tierische Nahrung (Schnecken, Regenwürmer, Insekten) 

gehört zum Nahrungsspektrum.  

Beginn und Ende der Überwinterung liegen zwischen Oktober und März. Nach dem Verlassen der Winterbaue 

erfolgt die Anlage von Sommerbauen, wobei mehrere parallel genutzt werden. Das Territorium befindet sich 

unmittelbar im Bereich der Ausgänge der Baue und wird verteidigt. Die mittleren Aktionsraumgrößen (u.a. für 

Nahrungssuche) liegen zwischen 0,01 und 0,6 ha bei Weibchen und 0,3 bis 4,1 ha bei Männchen. (Kupfernagel, 

2007) Die Paarungszeit erstreckt sich von April bis August, dabei sind 2-3mal im Jahr 4-12 Junge pro Wurf mög-

lich. (NLWKN, 2011b) 

Empfindlichkeit: 

Der Feldhamster reagiert empfindlich auf die Beeinträchtigung des Lebensraumes und der Nahrungsgrundlage 

durch Intensivierung der Landwirtschaft (schnelles Abernten, tiefe Bodenbearbeitung, Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln), die Beseitigung von Kleinstrukturen in der Feldflur sowie auf Verlust geeigneter Böden durch 

Überbauung. (NLWKN, 2011b) 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Feldhamster ist in Deutschland auf hamstergeeigneten Böden verbreitet. Die Bestände sind in den letzten 20 

bis 30 Jahren stark zurückgegangen, zudem wurde seine Verfolgung als Ernteschädling bis in die 1980er Jahre 

finanziell gefördert.  

In Niedersachsen kommt der Feldhamster regelmäßig auf tiefgründigen, bindigen Böden vor. Sein Verbreitungs-

schwerpunkt liegt in den Hildesheimer und Braunschweiger Börden. Weder deutschland- noch niedersachsen-

weit liegen flächendeckende Bestandszahlen vor, die Bestände in Niedersachsen sind jedoch stark rückläufig. 

(NLWKN, 2011b) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☒ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Im Untersuchungsraum wurden 2012 und 2014 insgesamt 106 Hamsterbaue nachgewiesen (Biodata, 2014). 

Zehn Baue befinden sich im Bereich der geplanten Neuhalde, ein Bau auf dem Schutzstreifen der 110kV-Trasse. 

Im Baufeld weiterer Vorhabensbestandteile konnten im Rahmen der Erfassungen keine Hamsterbaue nachge-

wiesen werden, die Ackerflächen des Vorhabensgebietes sind jedoch grundlegend als potenzielle Feldhams-

terhabitate einzustufen. Eine hohe Baudichte tritt in der Feldflur zwischen Ahrberger/ Groß Förster Holz und A 7 

auf, in der Feldflur zwischen Sarstedt und Giesen ist die Baudichte deutlich geringer.  
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Feldhamster (Cricetus cricetus)  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Baubedingte Tötungen sind durch Erdarbeiten und Baustellenverkehr im Bereich der besiedelten besiedelter 

Ackerflächen möglich. Von der Flächeninanspruchnahme durch die Rückstandshalde und die Bandanlage sind 

10 nachgewiesene Hamsterbaue betroffen, im Bereich des Schutzstreifens der 110kV-Trasse ein nachgewiese-

ner Bau. Darüber hinaus befinden sich einige Baue unmittelbar benachbart zu den Baufeldern, so dass eine 

Einwanderung ins Baufeld zu Individuenverlusten führen könnte. Auch für potenzielle Feldhamsterlebensräume 

sind im Rahmen einer baubedingten Inanspruchnahme baubedingte Tötungen nicht auszuschließen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☒ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen: 

- Baufeldkontrolle auf Feldhamstervorkommen vor Eingriff (VASB 1) 

Im Frühjahr (April) vor Beginn der Baumaßnahmen hat auf den Ackerflächen im Eingriffsbereich (nach-

gewiesene sowie potenzielle Feldhamsterlebensräume im Bereich der Betriebsgelände Rückstandshal-

de, Siegfried-Giesen, Glückauf-Sarstedt, der 110 kV- und der 20kV-Leitung sowie der Gleistrasse) so-

wie im Umkreis von 50 m eine Feinkartierung von Hamsterbauen durch sachkundige Fachkräfte zu er-

folgen. Werden im Rahmen der Kartierungen Hamsterbaue im Eingriffsbereich und dessen unmittelba-

ren Umfeld gefunden, so sind die betroffenen Tiere aus dem Baufeld abzufangen und umzusiedeln (vgl. 

Maßnahme VASB 2). 

- Umsiedlung des Feldhamsters aus dem Baufeld (VASB 2) 

Die im Frühjahr vor Baubeginn Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen an den einzelnen Vorhabensbe-

standteilen im Eingriffsbereich in den Eingriffsbereichen angetroffenen Feldhamster werden durch sach-

kundige Fachkräfte auf eine vorher aufgewertete Ersatzfläche umgesiedelt (vgl. ACEF 1 sowie VASB 15). 

Die Umsiedlung sollte im Mai erfolgen, alternativ ist eine Umsiedlung auch im Spätsommer/Herbst mög-

lich. Die geräumten Feldhamsterbaue werden verschlossen und 1 bis 2 Wochen auf Neubesiedlung be-

obachtet. Mit den Erdarbeiten ist sofort nach Freigabe durch die Fachkraft zu beginnen, damit keine 

Neubesiedlung erfolgt. 

- Hamstergerechte Bewirtschaftung nordöstlich der B 6 (temporäre Maßnahme) (VASB 15) 

Die Umsetzung der Maßnahme dient der Vorsorge, um im Fall einer erforderlichen Feldhamsterumsied-

lung im Bereich der Population östlich der Innerste die Verfügbarkeit einer geeigneten Fläche zum Aus-

setzen der umzusiedelnden Individuen sicher zu stellen. 

Auf der Maßnahmenfläche, welche nicht unmittelbar an einen Weg angrenzen darf, ist im Jahr der Bau-

feldkontrolle (VASB 1) im Bereich der 110 kV-Leitung und der ggf. erforderlichen Umsiedlung des Feld-

hamsters ein 20 m breiter Hamsterstreifen parallel zur Bewirtschaftungsrichtung mit einer hamster-

freundlichen Feldfrucht (Hafer, Gerste oder Weizen) zu drillen.  

Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist innerhalb des Hamsterstreifens untersagt. Zudem 

ist dieser mindestens bis zum 01. Oktober zu belassen. 

Ist im Baufeld der 110 kV-Leitung östlich der Innersteaue keine Umsiedlungsmaßnahme (VASB 2) not-

wendig (kein Feldhamsternachweis im Rahmen der Baufeldkontrolle), so entfällt auch die Weiterführung 

der hier beschriebenen Maßnahmen VASB 15 für die Dauer eines weiteren Jahres. 

Besteht die Notwendigkeit, nach Umsetzung der Maßnahme VASB 4 „Vergrämung des Feldhamsters aus 

dem Baufeld“ auf der Baufläche verbliebene Feldhamster umzusiedeln, so erfolgt im darauffolgenden 

Jahr erneut die Ansaat eines Hamsterstreifens. 
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Feldhamster (Cricetus cricetus)  

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☒ ja ☐ nein 

Maßnahmen:  

- Einzäunung des Baufeldes zur Verhinderung einer Ein- bzw. Rückwanderung des Feldhamsters 

(VASB 3) 

An der Baufeldgrenze der Neuhalde werden geeignete Sperreinrichtungen zur Verhinderung einer Ein- 

bzw. Rückwanderung des Feldhamsters errichtet. Im Bereich der Vorhabensbestandteile Siegfried-

Giesen, Glückauf-Sarstedt, 20 kV-Leitung, 110 kV-Leitung und entlang der Gleistrasse sind in Abhän-

gigkeit von den Ergebnissen der Baufeldkontrolle (VASB 1) entsprechend der Vorgaben sachkundiger 

Fachkräfte temporäre Sperreinrichtungen zur Verhinderung einer Ein- bzw. Rückwanderung des Feld-

hamsters zu errichten. 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☒ ja ☐ nein 

Maßnahmen:  

- Vergrämung des Feldhamsters aus dem Baufeld (VASB 4) 

Zur Vermeidung von Umsiedlungen soll durch diese Maßnahme auf ein eigenständiges Abwandern aus 

dem Baufeld in angrenzende Flächen hingewirkt werden. 1 bis 2 Jahre vor Beginn der Bauarbeiten auf 

den Ackerflächen im Bereich der Rückstandshalde sowie des Standortes Siegfried-Giesen sind diese 

mit Feldfrüchten zu bestellen, die für den Feldhamster als ungünstig eingestuft werden (Gemüse, Kar-

toffeln, Mais, Raps, Grünland). Alternativ ist die Anlage einer Schwarzbrache vor Juli möglich. Parallel 

dazu erfolgt eine Aufwertung von unmittelbar angrenzenden Ackerflächen (vgl. ACEF 1). Im Bereich des 

Standortes Glückauf-Sarstedt, der 110 kV sowie der 20 kV-Leitung und der Gleistrasse ist 2 Jahre vor 

Beginn der Bauarbeiten auf den Acker- und Saumflächen eine Schwarzbrache anzulegen. 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Wirkungen durch Anlage der Neuhalde werden nicht in bau- und betriebsbedingte Wirkungen unterschieden, 

sondern aufgrund der schwierigen Trennung zwischen den beiden Phasen insgesamt unter betriebsbedingten 

Wirkungen zusammengefasst. Hinsichtlich möglicher Tötungsrisiken für den Feldhamster ergeben sich in der 

Anfangsphase, also mit Errichtung der Basisabdichtung und der sonstigen Infrastruktur, jedoch die gleichen 

Wirkungen, die bereits unter Punkt 3.1.1 beschrieben wurden. Für den Bereich der Neuhalde gelten damit auch 

die bereits unter Punkt 3.1.1 dargestellten Vermeidungsmaßnahmen (VASB 1, VASB 2, VASB 3, VASB 4).  

Im Bereich der anderen Standorte treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem 

erhöhten Tötungsrisiko für den in seinem Vorkommen an die landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft gebun-

denen Feldhamsters führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Von der Flächeninanspruchnahme durch die Rückstandshalde und die Bandanlage sind 10 nachgewiesene 

Hamsterbaue betroffen. Durch dauerhafte Inanspruchnahme betroffen sind zudem potenzielle Feldhamsterle-
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Feldhamster (Cricetus cricetus)  

bensräume im Bereich der Standorte Siegfried-Giesen, Glückauf-Sarstedt und des Übergabebahnhofs. Eine 

direkte Zerstörung von Bauen wird durch Vermeidungsmaßnahmen (VASB 1, VASB 2, VASB 3, VASB 4) vermieden. 

Der Flächenverlust ist jedoch dauerhaft. Ein Ausweichen in benachbarte Flächen wird vorsorglich nicht ange-

nommen, da geeignete Flächen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Eintritt des Ver-

botstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) erforderlich (vgl. ACEF 1).  

Im Bereich des Schutzstreifens der 110kV-Trasse ist ein nachgewiesener Bau betroffen. Innerhalb der Baufeld-

Korridore der 110 kV- sowie der 20 kV-Leitung befinden sich zudem potenzielle Feldhamsterhabitate. Eine direk-

te Zerstörung wird durch Vermeidungsmaßnahmen (VASB 1, VASB 2, VASB 3, VASB 4) vermieden. Nach Beendi-

gung der Bauarbeiten kann die Fläche wieder vom Feldhamster besiedelt werden.  

Maßnahmen:  

- Aufwertung von Lebensräumen für den Feldhamster (ACEF 1) 

Zur Aufwertung vorhandener Lebensräume des Feldhamsters durch Verbesserung des Nahrungsange-

botes und die Schaffung von ausreichend Deckungsmöglichkeiten ist im Bereich von intensiv genutzten 

Ackerflächen eine feldhamstergerechte Bewirtschaftung sowie ergänzend dazu die Anlage von Blüh- 

und Hamsterstreifen vorzusehen. 

Die Flächen müssen innerhalb der für Feldhamster potenziell geeigneten Flächen liegen (vgl. Potenzial-

Karte LK Hildesheim) und sollten bereits vom Feldhamster besiedelt sein. Aufgrund der bisher überwie-

gend sehr geringen Dichte von Feldhamsterbauen im Untersuchungsraum (Biodata, 2014) besteht auf 

den Flächen die Möglichkeit, weitere Feldhamster anzusiedeln. 

Die Festlegung von Größe und Lage der Flächen zur Aufwertung von Lebensräumen erfolgt unter Be-

rücksichtigung der durch das Vorhaben betroffenen nachgewiesenen bzw. potenziellen Lebensräume. 

Durch einen Flächenverlust betroffen sind die Populationen des Feldhamsters westlich der Innerste 

(Rückstandshalde, Siegfried-Giesen, Glückauf-Sarstedt) sowie östlich der Innerste (Übergabebahnhof). 

Entsprechend ist die Aufwertung von Feldhamsterlebensräumen für beide Populationen vorzusehen. 

Maßnahmen zur feldhamstergerechten Bewirtschaftung müssen mit Beginn der Vergrämung (VASB 4) 

wirksam sein und folgende hamstergerechte Maßnahmenkomponenten beinhalten: 

- definierter Fruchtwechselrhythmus 

- Stoppelbrache bei Anbau von Sommer- bzw. Wintergetreide 

- Nacherntestreifen bei Anbau von Sommergetreide 

- Blühstreifen bei Anbau von Wintergetreide 

- Hamsterstreifen bei Anbau von Zuckerrüben 

- allgemeingültige Bewirtschaftungsauflagen. 

Die Anlage von Blüh- und Hamsterstreifen beinhaltet die Umsetzung feldhamstergerechter Bewirtschaf-

tungsauflagen, bspw. 

- Vorgabe der zu drillenden Feldfrucht bzw. zu säenden Saatmischung 

- Verzicht auf Rodentizide, flüssige organische Düngemitteln, Pflanzenschutzmittel 

- Verzicht auf Tiefpflügen der Maßnahmenflächen 

- Festlegung von Pflege bzw. Zeitpunkt des jährlichen Umbruchs 

und soll entlang vorhandener Schlaggrenzen erfolgen. 

1 bis 2 Jahre vor Beginn der Bauarbeiten werden möglichst unmittelbar an den Eingriffsbereich gren-

zende Ackerflächen mit Feldfrüchten bestellt, die für den Feldhamster günstig sind (Getreide). Die Bo-

denbearbeitung hat möglichst spät und oberflächlich zu erfolgen. Zur Erhöhung der Strukturvielfalt wer-

den Erntestreifen belassen und/oder Luzernestreifen angelegt. Bei bereits vom Feldhamster besiedelten 

Flächen wird die Anpassung der Bewirtschaftung in der nächsten Vegetationsperiode wirksam (Runge, 

Simon, & Widdig, 2010). 

Die Flächen müssen innerhalb der für Feldhamster potenziell geeigneten Flächen liegen (vgl. Potenzial-

Karte LK Hildesheim) und sollten bereits vom Feldhamster besiedelt sein. Aufgrund der bisher überwie-

gend sehr geringen Dichte von Feldhamsterbauen im Untersuchungsraum (Biodata, 2014) besteht auf 

den Flächen die Möglichkeit weitere Feldhamster anzusiedeln. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 
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Feldhamster (Cricetus cricetus)  

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen in Form von Lichtemissionen treten nur vorübergehend und punktuell auf und wirken 

sich nicht auf den Erhaltungszustand der lokalen Population aus.  

Betriebs- und anlagebedingt treten keine relevanten Störungen für die Art auf. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 

 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 13 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

1.1.3 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: G 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Breitflügelfledermaus besiedelt ein breites Spektrum an Landschaftsbereichen, sie ist kaum auf Waldstruktu-

ren angewiesen (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Die Art jagt zumeist über offenen Flächen wie Grünlandstruktu-

ren, welche randlich locker mit (windschützenden) Gehölzen bewachsen sind (Verboom & Huitema, 1997) 

(Schmidt, 2000) (Lubeley & Bohle, 2001). Die Breitflügelfledermaus fliegt in Höhen von etwa 10 bis 15 m, zu-

meist entlang von Strukturen (Baagøe, 2001). Teiljagdgebiete liegen innerhalb eines Radius von durchschnittlich 

6,5 km (Harbusch, 2003). Als Quartiere werden zumeist Spalten oder kleinere Hohlräume genutzt. Wochenstu-

benquartiere sind fast ausschließlich in und an Gebäuden bekannt. (Rosenau, 2001)  

Einzeltiere besitzen einen Quartierverbund, welcher neben Gebäudequartieren auch Baumhöhlen und Fleder-

mauskästen aufweist. Massenwinterquartiere sind nicht bekannt, die meisten Tiere verbringen den Winter wahr-

scheinlich vereinzelt in Zwischendecken oder innerhalb isolierter Wände. In der Zeit von Oktober bis März/April 

erfolgt der Winterschlaf. Die Art gilt als ortstreu, Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartier betragen 

nur in Ausnahmefällen über 40 bis 50 km. (Baagøe, 2001) 

Wie alle Fledermausarten sind Breitflügelfledermäuse häufig von Quartierverlust betroffen (Verbau von Gebäu-

de- / Spaltenquartieren, untergeordnet Fällung von Quartierbäumen). Die Breitflügelfledermaus ist nicht empfind-

lich gegenüber Licht- und Lärmwirkungen.  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Breitflügelfledermaus ist in Europa bis zum 55. Breitengrad flächendeckend verbreitet (Dietz, Helversen, & 

Nill, 2007). In Norddeutschland ist die Art nicht selten und siedelt vor allem in Dörfern und Städten. Die Haupt-

vorkommen sind im Flachland, im Gebirge kommt die Art nur bis etwa 1.000 m ü. NN vor (Baagøe, 2001). 

Die Breitflügelfledermaus kommt in ganz Niedersachsen vor, wobei die Art das Tiefland bevorzugt und im Berg-

land nur entlang größerer Flusstäler anzutreffen ist. Bestandsschätzungen liegen nicht vor, es wird jedoch von 

einem Rückgang ausgegangen. (NLWKN, 2010b) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Die Breitflügelfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 und 2013 festgestellt (Biodata, 2014). Für 

die Art wurde das NSG Entenfang als Jagdhabitat mit Einzelkontakten nachgewiesen. Das Ahrberger/ Groß 

Förster Holz ist Jagdhabitat und liegt im Bereich von Flugrouten der Breitflügelfledermaus (Nachweis von 2-5 

Kontakten). In der Siedlung Schachtstraße wurden Transferflüge beobachtet, der Bereich wurde als Jagdhabitat 

nachgewiesen, es werden Einzelquartiere in Gebäuden vermutet.  

Der Stichkanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 2009b).  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Baubedingte Tötungen sind im Zuge des Gebäudeabrisses am Standort Siegfried-Giesen möglich, da hier Ein-

zelquartiere der Breitflügelfledermaus vermutet werden. Das Eintreten des Verbotstatbestands ist möglich, wenn 

die Abrissarbeiten während der Überwinterung der Fledermäuse stattfinden. Eine Tötung im Zuge von Baumfäl-

lungen kann ausgeschlossen werden, da die Art nur vereinzelt Sommerquartiere in Bäumen nutzen und Baum-

fällungen zum Schutz von Brutvögeln nur im Winterhalbjahr erfolgen. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☒ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere (VASB 5) 

Vor Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen erfolgt eine Kontrolle der Gebäude auf eine Nut-

zung durch Fledermäuse. Sofern als Winterquartier geeignete Strukturen vorhanden sind, sind diese 

fachgerecht zu entfernen bzw. zu verschließen, um eine Nutzung als Winterquartier während des Ab-

risszeitraums von September bis Februar zu unterbinden. Falls es notwendig sein sollte, sind Ersatz-

quartiere bereitzustellen. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs.– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch den Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen und die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von 

Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da im Umkreis des Vorhabens ausreichend Ausweichmöglichkei-

ten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da vor Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen mögliche Winterquartiere der Breitflügelfledermaus 

verschlossen werden (vgl. Maßnahme VASB 5), kann eine Störung während der Überwinterungszeit ausge-

schlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.4 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Fransenfledermaus ist eine weit verbreitete Fledermausart. Die Winterquartiere befinden sich in Höhlen, 

Kellern, Bunkern, Stollen und anderen unterirdischen Hohlräumen, selten in oberirdischen Gebäuden. In diesen 

unterirdischen Hohlräumen werden regelmäßig große Massenquartiere mit über 1.000 Individuen festgestellt. 

Der Winterschlaf dauert von Ende November bis Anfang April. Als Jagdgebiete werden nahezu alle Waldtypen 

aufgesucht, bevorzugt werden strukturreiche Kulturlandschaften mit Gewässern, Obstgärten und linearen Ge-

hölzstrukturen. Die Jagdgebiete weisen im Mittel Größen um die 200 ha auf, innerhalb dieser Flächen werden 

Teilgebiete von etwa 2 bis 10 ha intensiv bejagt (Fiedler, Illi, & Alder-Eggli, 2004) (Siemers, Kaipf, & Schnitzler, 

1999). Auf dem Weg in ihre Nahrungshabitate fliegt die Fransenfledermaus strukturgebunden in Vegetationsnä-

he, oft in geringen Höhen von 1 bis 4 m. Die Sommerquartiere (Tagesverstecke) befinden sich in Baumhöhlen 

und Spalten als auch in und an Gebäuden. Wochenstuben befinden sich überwiegend an oder in Gebäuden, 

häufig auch in Stallungen. In Wäldern werden bevorzugt Fledermaus- als auch Vogelkästen als Wochenstuben-

quartier angenommen, ein Bezug von Baumhöhlen gilt als wahrscheinlich, wenn auch kaum Feststellungen über 

Reproduktionsquartiere in Bäumen vorliegen. 

Die Art besitzt einen Quartierverbund und ist sehr ortstreu. Wanderungen zu den Winterquartieren (Stollen, Fels-

höhlen, Keller) betragen meist nur wenige Kilometer (meist nur bis 40 km). 

Wie alle Fledermausarten sind Fransenfledermäuse häufig von Quartierverlust betroffen (fehlendes Quartieran-

gebot durch forstwirtschaftliche Maßnahmen in Wäldern, Verbau von Gebäude-/ Spaltenquartieren). Die Fran-

senfledermaus ist nicht empfindlich gegenüber Lärmeinwirkungen, jedoch weist sie ein Meidungsverhalten ge-

genüber Licht auf. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Fransenfledermaus ist in Europa bis zum 60. Breitengrad flächendeckend verbreitet. In Deutschland kommt 

die Art in allen Bundesländern vor. Wochenstuben sind in den meisten Gebieten selten (Trappmann & Boye, 

2004). 

In Niedersachsen kommt die Fransenfledermaus nahezu flächendeckend vor, sie tritt regelmäßig in teilweise 

hoher Dichte auf. Aussagen zur Bestandsgröße sind weder deutschland- noch niedersachsenweit möglich. 

(NLWKN, 2010c) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Die Fransenfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 festgestellt (Biodata, 2014). Für die Art 

erfolgten vereinzelte Nachweise im NSG Entenfang (Nahrungshabitat). Im Ahrberger/ Groß Förster Holz können 

Balzquartiere der Fransenfledermaus vermutet werden, sie wurden jedoch nicht nachgewiesen (Nachweis von 6-

10 Kontakten). Die Art wurde in diesem Bereich im Nahrungshabitat sowie im Bereich von Flugrouten nachge-

wiesen.  

Der Stichkanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da nur unterirdische Winterquartiere genutzt werden.  
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Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs.– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da es sich hier 

um eine Art mit günstigem Erhaltungszustand handelt und im Umkreis des Vorhabens ausreichend Ausweich-

möglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da nur unterirdische Winterquartiere genutzt werden und keine Wo-

chenstuben der Art betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 18 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.5 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Große Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus mit Sommer- und Winterquartieren in Baumhöhlen. 

Bevorzugt werden Gehölze in Waldrandnähe oder entlang von Wegen. Die Wochenstuben nutzen einen Quar-

tierverbund, wobei einzelne Individuen zwischen diesen häufig wechseln (Stratmann, 1978) (Heise, 1989). Reine 

Gesellschaften von Männchen nutzen ebenfalls Quartierverbünde. Zur Paarungszeit muss eine Vielzahl an Quar-

tieren nahe beieinander liegen. Als optimale Lebensräume gelten altholzreiche Mischwälder, Parkanlagen, 

baumbestandene Flussufer und Teichränder, Alleen und Einzelbäume (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Der Gro-

ße Abendsegler fliegt ohne feste Orientierungspunkte und jagt im freien Luftraum in Höhen zwischen 10 und 

40 m über Wiesen, Wäldern, Teichen, Seen, Parks und Alleen (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Die Winterquartie-

re befinden sich in bis zu 2.000 km Entfernung vom Geburtsort, die Wochenstuben sind bis Ende August besetzt 

(NLWKN, 2010d). 

Aufgrund der Abhängigkeit der Wochenstubenkolonien von höhlenreichen Baumbeständen, der Ortstreue der 

Weibchen und der Überwinterungsstrategie, ist der Große Abendsegler durch Quartierverluste insbesondere 

durch forstwirtschaftliche und pflegebedingte Maßnahmen gefährdet. Aufgrund des Flugverhaltens der Art zählen 

zudem Kollisionen mit dem Straßenverkehr sowie Fledermausschlag an Windkraftanlagen während der Wande-

rungen zu den Hauptgefährdungsursachen der Art. Der Große Abendsegler weist keine Empfindlichkeit gegen-

über Lärm- und Lichtwirkungen auf. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Große Abendsegler ist in Deutschland flächendeckend verbreitet, aufgrund seiner Zugaktivität jedoch in 

unterschiedlicher Dichte. Wochenstubenkolonien sind überwiegend in Norddeutschland sowie in Sachsen und 

Sachsen-Anhalt verbreitet. In den übrigen Regionen Deutschlands sind Wochenstuben selten. Aufgrund seiner 

geografischen Lage ergibt sich für Deutschland eine besondere Verantwortung als Durchzugs-, Paarungs- und 

Überwinterungsgebiet des größten Teils der zentraleuropäischen Population (Boye, Dietz, & Weber, 

Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland, 1999) (Mayer, Petit, & Helversen, 2002). 

In Niedersachsen ist der Große Abendsegler landesweit verbreitet, kommt jedoch im waldarmen Nordwesten nur 

in geringer Dichte vor. Zur Bestandsgröße können aufgrund erheblicher Erfassungslücken keine Angaben ge-

macht werden. (NLWKN, 2010d) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Der Große Abendsegler wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 und 2014 festgestellt (Biodata, 2014). Das 

NSG Entenfang wurde für die Art als Jagdhabitat für eine geringe Anzahl von Individuen nachgewiesen. Einzel-

quartiere werden an Ufern der Teiche vermutet (Nachweis Einzelkontakt). Im Ahrberger/ Groß Förster Holz gibt 

es Hinweise auf eine Wochenstube des Großen Abendseglers (ca. 15 Individuen), es wurden drei Balzquartiere 

nachgewiesen. Nachweise erfolgten im Nahrungshabitat sowie im Bereich von Flugrouten (11-20 Kontakte). Die 

Siedlung Schachtstraße wird für Transferflüge und als Jagdhabitat genutzt (Nachweis Einzelkontakt). Der Stich-

kanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 2009b). 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Baubedingte Tötungen sind im Zuge von Baumfällungen möglich, da die Art Sommer- und Winterquartiere in 

Baumhöhlen nutzt. Das Eintreten des Verbotstatbestands ist möglich, wenn die Fällarbeiten während der Über-

winterung der Fledermäuse stattfinden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von November bis Mitte September) 

☒ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen (VASB 6) 

Der Fälltermin von Bäumen mit Quartierpotenzial ist bevorzugt zwischen den 15. September und den 

31. Oktober zu legen, da in dieser Periode die Wochenstubenzeit bereits beendet ist und die Winter-

quartiere noch nicht bezogen sind. Vor der Fällung sind die Bäume mit Quartierpotenzial (Höhlen und 

Spalten) durch einen Fledermausspezialisten zu kontrollieren. Potenzielle Quartiere sind mittels Endo-

skopie auf eine Nutzung zu kontrollieren. Kann eine Nutzung der potenziellen Quartiere durch Tiere 

vollständig ausgeschlossen werden, sind diese so zu verschließen, dass ein Einfliegen verhindert wird. 

Werden bei der Kontrolle Fledermäuse angetroffen, welche die Gehölze als Quartier nutzen, ist die 

Überprüfung der Quartiere zu einem späteren Zeitraum zu wiederholen. Bei Quartieren, die bis zur Bau-

feldfreimachung aufgrund dauerhafter Nutzung durch Fledermäuse nicht verschlossen werden können, 

sind bei den Fällmaßnahmen fledermausschonende Methoden (geeignete Fälltechniken, segment-

weises Absetzen der Stammstücke) anzuwenden. Stammstücke sind in angrenzenden Waldbeständen 

zu lagern, um ein Verlassen von evtl. darin befindlichen Individuen zu ermöglichen. Gehen bei Fällung 

von Bäumen bzw. bei Abriss von Gebäuden Quartiere verloren Falls es notwendig sein sollte, sind Er-

satzquartiere bereitzustellen (vgl. ACEF 2). 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs.– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine erhöhte Kollisionsgefahr besteht nicht, da der Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn mit geringer Ge-

schwindigkeit von 25 km/h und nur 6 Zügen pro Werktag vorgesehen ist. Auch die geringfügige Zunahme der 

Verkehrsmenge auf den Zufahrtsstraßen führt zu keiner signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

 

Maßnahmen:  

- Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fledermäuse (ACEF 2) 

Sofern bei den Baumkontrollen vor Fällung (vgl. VASB 6) besetzte Quartiere des Großen Abendseglers 

festgestellt werden, sind geeigneter Ersatzquartiere in Form künstlicher Fledermausquartiere, in gleicher 

Anzahl deren Bauweise der Ausprägung der entfallenden Quartiere zu entsprechen hat, bereitzustellen. 

Ersatzquartiere sind im Bedarfsfall im Verhältnis 1:3 zu ersetzen und in geeigneten Gehölzbeständen im 

funktionalen Zusammenhang anzubringen, das Anbringen erfolgt durch einen Fledermausfachmann. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da die Baumfällungen außerhalb der Wochenstuben- und Überwinterungszeit des Großen Abendseglers erfol-

gen (vgl. Maßnahme VASB 6), kann eine Störung während der Überwinterungs- und Aufzuchtzeiten ausgeschlos-

sen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.6 Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Große Bartfledermaus ist eine Waldfledermaus mit enger Bindung an Waldstrukturen und Gewässer 

(Teubner, Teubner, Dolch, & Heise, 2008). Als Jagdgebiete werden Laub-, Laubmisch- und Nadelwälder an 

feuchten Standorten sowie Hecken, Gräben und Ufergehölze bevorzugt (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Der 

Jagdflug erfolgt meist in Höhen zwischen 2 m und bis in Baumkronenhöhe. Die Streckenflüge erfolgen entlang 

von linearen Landschaftselementen. Sommerquartiere werden überwiegend in Spaltenquartieren an Gebäuden 

hinter Verkleidungen und in Dachböden bezogen. Auch Stammaufrisse, Baumhöhlen und Fledermauskästen 

werden als Sommerquartier genutzt. Die Wochenstuben sind von Anfang Mai bis Mitte/ Ende August besetzt. Die 

Winterquartiere der Großen Bartfledermaus befinden sich in mäßig feuchten bis feuchten und frostfreien Kellern, 

alten Bergwerksstollen, Festungsanlagen und Bunkern. 

Die Große Bartfledermaus meidet Lichtquellen in ihren Jagdgebieten. Aufgrund der engen Bindung an lineare 

Landschaftselemente bei Streckenflügen besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber deren Zerschneidung. 

Das Kollisionsrisiko auf Transferflügen wird als hoch eingestuft. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Große Bartfledermaus ist in Deutschland nahezu flächendeckend verbreitet, fehlt jedoch im Nordwesten und 

kleineren Bereichen im Nordosten (Inseln Rügen, Usedom).  

Die Art ist in Niedersachsen weit verbreitet, die Nachweisdichte ist in Südniedersachsen am höchsten. Die Win-

terschlafgebiete befinden sich mehrheitlich in Höhlen und Stollen im Bergland. Die lückenhafte Erfassung ermög-

licht keine Aussagen zum Gesamtbestand. (NLWKN, 2010h) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Die Große Bartfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 festgestellt (Biodata, 2014). Im NSG 

Entenfang gab es vereinzelte Nachweise als Nahrungshabitat (Nachweis von 2-5 Kontakten). Im Ahrberger/ 

Groß Förster Holz können Balzquartiere der Art vermutet werden (Nachweis von 6-10 Kontakten). Zudem wurde 

die Art in Flugrouten nachgewiesen. Der Stichkanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da als Winterquartiere keine Bäume oder oberirdischen 

Gebäudeteile genutzt werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs.– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine erhöhte Kollisionsgefahr besteht nicht, da der Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn mit geringer Ge-

schwindigkeit von 25 km/h und nur 6 Zügen pro Werktag vorgesehen ist. Auch die geringfügige Zunahme der 

Verkehrsmenge auf den Zufahrtsstraßen führt zu keiner signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da im Umkreis 

des Vorhabens ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da keine Winterquartiere oder Wochenstuben der Art vom Vorhaben 

betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.7 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Das Große Mausohr besiedelt sowohl ausgedehnte Laubwälder bzw. Laub-/Nadelmischwälder als auch Sied-

lungsgebiete mit hohen Gebäuden und einem erheblichen Anteil an älterer Bausubstanz (Teubner, Teubner, 

Dolch, & Heise, 2008). Die Art jagt bevorzugt in ausgedehnten Wäldern ohne Unterwuchs (hallenwaldartige 

Bestände), ebenso über Waldgewässern (Steinhauser & Dolch, 1997), in Parkanlagen oder Obstplantagen 

(Hofmann & Heise, 1991). Das Große Mausohr jagt aber auch auf frisch gemähten Wiesen, abgeweidetem Grün-

land und abgeernteten Äckern (Rudolph, Zahn, & Liegl, 2004). Die Jagdgebietsgröße wird mit bis zu 100 ha pro 

Individuum angegeben (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). 

Als Wochenstubenquartiere werden meist große Dachböden von Kirchen, Klöstern, Schlössern, Dorfschulen und 

Gutshäusern genutzt (Dietz & Weber, 2002). Einige Wochenstubenquartiere liegen in Widerlagern von großen 

Brücken (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Es besteht eine hohe Bindung der Wochenstubenkolonien an ihre Quar-

tiere, die sie oft über Jahrzehnte traditionell nutzen (Simon & Boye, 2004). 

Das Große Mausohr überwintert meist in hohen und tiefen unterirdischen Hohlräumen (Stollen, Keller, Gewölbe, 

Kasematten, Bunker). Die Winterquartiere werden ab Ende September/Anfang Oktober aufgesucht und im März 

bis April wieder verlassen. Der Besatz der Wochenstuben erfolgt ab März bis Anfang Mai mit Schwerpunkt im 

April. Die Wochenstubengesellschaften (bis zu 300 meist weibliche Tiere) lösen sich Ende Juli/August auf. 

(Teubner, Teubner, Dolch, & Heise, 2008) 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Das Große Mausohr ist in Deutschland in den südlichen Bundesländern nicht selten (Simon & Boye, 2004). In 

den wärmebegünstigten Mittelgebirgsbereichen befinden sich die Hauptvorkommen (Biedermann, Meyer, & 

Boye, 2003). Die nördlichsten Vorkommen (Winterquartiere) liegen in Schleswig-Holstein (Borkenhagen, 1993) 

und auf der Insel Rügen (Hermanns, Pommeranz, & Koch, 2005). 

In Niedersachsen kommt das Große Mausohr südlich der Verbreitungsgrenze (Landkreis Verden, Wendland) vor 

und hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Südniedersachsen. Dort befinden sich die bevorzugten Jagdhabitate. 

Die größten Wochenstubenkolonien befinden sich im Weser- und Leinebergland, Winterquartiere in Höhlen und 

Stollen der Mittelgebirge. Seit den 1980er Jahren ist ein Anstieg des Bestandes festzustellen. (NLWKN, 2009a) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Der Stichkanal Hildesheim dient dem Großen Mausohr als Jagdhabitat (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es sind keine vom Großen Mausohr genutzten Quartiere durch das Vorhaben betroffen, so dass Tötungen aus-

geschlossen werden können. 
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Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es sind keine vom Großen Mausohr genutzten Quartiere durch das Vorhaben betroffen. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da keine Quartiere der Art vom Vorhaben betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Großes Mausohr (Myotis myotis) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.8 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: D 

☒ RL NI: 1 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☒ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Kleine Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus. In Mitteleuropa werden hauptsächlich Buchenmisch-

walder mit hohem Altholzbestand besiedelt. Als Jagdgebiet werden ebenfalls Wälder und deren Randstrukturen 

bevorzugt (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Es gibt keine individuellen Jagdgebiete, geeignete Habitate werden 

großräumig beflogen (Schorcht, 2002), nur sehr profitable Gebiete können auch kleinräumig bejagt werden 

(Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Einzeltiere können bis zu 17 km vom Quartier entfernt jagen (Schorcht, 2002).  

Als Sommerquartier werden verschiedenartige Baumhöhlen: Fäulnishöhlen, überwucherte Blitzschlagspalten, 

Spechthöhlen etc. genutzt (Beck & Schorcht, 2005). Fledermauskästen werden als Ersatz angenommen. In 

Deutschland liegen Quartiere nur vereinzelt in Dachräumen von Gebäuden (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Als 

Winterquartiere werden Baumhöhlen und Fledermauskästen genutzt (Meschede & Heller, 2002), sie können 

aber auch an Gebäuden liegen, selten in Felsspalten (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). 

Kleine Abendsegler sind meistens von April bis September in ihren Sommerlebensräumen anzutreffen 

(Ohlendorf, Hecht, Strassburg, Theiler, & Agirre-Mendi, 2001). Wochenstubenquartiere werden von 10-50 Weib-

chen besetzt (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Im August und September finden die Paarungen statt. In dieser Zeit 

befinden sich nur noch diesjährige Jungtiere in den Wochenstubenquartieren, im Oktober sind die Quartiere ganz 

verlassen (Harbusch, Meyer, & Summkeller, 2002). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Kleine Abendsegler zählt in Deutschland zu den seltenen Fledermausarten. In Niedersachsen ist die Art 

außerhalb des Westens/Nordwestens verbreitet, der Nachweisschwerpunkt liegt im Südostniedersachsen. Aus-

sagen zum Bestand sind aufgrund größerer Erfassungslücken weder für Deutschland noch für Niedersachsen 

möglich. (NLWKN, 2010h) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Der Stichkanal Hildesheim dient dem Kleinen Abendseglers als Jagdhabitat (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Baubedingte Tötungen sind im Zuge von Baumfällungen möglich, da die Art Sommer- und Winterquartiere in 

Baumhöhlen nutzt. Das Eintreten des Verbotstatbestands ist möglich, wenn die Fällarbeiten während der Über-

winterung der Fledermäuse stattfinden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von November bis Mitte September) 

☒ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Maßnahmen:  

- Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen (VASB 6) 

Der Fälltermin von Bäumen mit Quartierpotenzial ist bevorzugt zwischen den 15. September und den 

31. Oktober zu legen, da in dieser Periode die Wochenstubenzeit bereits beendet ist und die Winter-

quartiere noch nicht bezogen sind. Vor der Fällung sind die Bäume mit Quartierpotenzial (Höhlen und 

Spalten) durch einen Fledermausspezialisten zu kontrollieren. Potenzielle Quartiere sind mittels Endo-

skopie auf eine Nutzung zu kontrollieren. Kann eine Nutzung der potenziellen Quartiere durch Tiere 

vollständig ausgeschlossen werden, sind diese so zu verschließen, dass ein Einfliegen verhindert wird. 

Werden bei der Kontrolle Fledermäuse angetroffen, welche die Gehölze als Quartier nutzen, ist die 

Überprüfung der Quartiere zu einem späteren Zeitraum zu wiederholen. Bei Quartieren, die bis zur Bau-

feldfreimachung aufgrund dauerhafter Nutzung durch Fledermäuse nicht verschlossen werden können, 

sind bei den Fällmaßnahmen fledermausschonende Methoden (geeignete Fälltechniken, segment-

weises Absetzen der Stammstücke) anzuwenden. Stammstücke sind in angrenzenden Waldbeständen 

zu lagern, um ein Verlassen von evtl. darin befindlichen Individuen zu ermöglichen. Gehen bei Fällung 

von Bäumen bzw. bei Abriss von Gebäuden Quartiere verloren Falls es notwendig sein sollte, sind Er-

satzquartiere bereitzustellen (vgl. ACEF 2). 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Maßnahmen:  

- Bereitstellung von Ersatzquartieren für Fledermäuse (ACEF 2) 

Sofern bei den Baumkontrollen vor Fällung (vgl. VASB 6) besetzte Quartiere des Kleinen Abendseglers 

festgestellt werden, sind geeignete Ersatzquartiere in gleicher Anzahl bereitzustellen. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 
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Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da die Baumfällungen außerhalb der Wochenstuben- und Überwinterungszeit des Kleinen Abendseglers erfol-

gen (vgl. Maßnahme VASB 6), kann eine Störung während der Überwinterungs- und Aufzuchtzeiten ausgeschlos-

sen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.9 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Kleine Bartfledermaus besiedelt vorwiegend dörflichen Siedlungen und deren Randbereiche (z. B. Streu-

obstwiesen, Gärten) sowie Feuchtgebiete und reich strukturierte Landschaften, aber auch Wälder (Dietz, 

Helversen, & Nill, 2007). Als Jagdgebiete werden offenbar Waldränder, Gewässerufer, Hecken, Baumreihen und 

Gärten bevorzugt, in geschlossenen Wäldern wurden die Tiere nur selten beobachtet (Taake, 1984). Bis zu zwölf 

Teiljagdgebiete in Entfernungen von bis zu 2,8 km vom Quartier werden genutzt (Cordes, 2004). Die Aktions-

raumgröße eines Tieres wurde mit etwa 20 ha bestimmt (Godmann, 1995).  

Die Sommerquartiere befinden sich in Spalten und Hohlräumen in und an Gebäuden, in Baumhöhlen und hinter 

abstehender Baumrinde (Tupinier & Aellen, 2001). Kästen werden von Einzeltieren und als Paarungsquartiere 

genutzt (Meschede & Heller, 2002). Wochenstubenkolonien bevorzugen offenbar warme Quartiere, verlassen 

diese aber bei Innentemperaturen von über 40°C (Hübner, 2000). Die Winterquartiere werden in frostfreien Höh-

len, Stollen und Kellern (0–10° C) mit hoher Luftfeuchtigkeit gesucht. Dort hängen sich die Tiere meistens ein-

zeln an Wände und Decken oder sie verkriechen sich in Spalten und Bohrlöchern (Tupinier & Aellen, 2001). 

Nach Tupinier & Aellen (2001) wird die Kleine Bartfledermaus als ortstreu, aber wanderfähig angesehen. Saiso-

nale Wanderungen sind meist nur kleinräumig (< 50-100 km) (Hutterer, Ivanova, Meyer-Cords, & Rodriques, 

2005).  

Die Wochenstuben werden spätestens im Mai bezogen und Mitte bis Ende August wieder verlassen. Die Wo-

chenstubenkolonien umfassen meistens 10–70 adulte Weibchen. Die Weibchen haben pro Jahr i. d. R. ein Jun-

ges, die Geburten finden meistens Mitte bis Ende Juni statt. Von September bis Anfang November können beide 

Geschlechter in Paarungsquartieren gefunden werden, sie schwärmen in dieser Zeit auch vor Winterquartieren 

(Tupinier & Aellen, 2001). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Kleine Bartfledermaus in der kontinentalen biogeografischen Region weit verbreitet, in 

Norddeutschland (nördliches Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) wurd die Art 

bisher nur sehr selten gefunden (Boye, 2004). 

In Niedersachsen ist die Kleine Bartfledermaus weit verbreitet, die Nachweisdichte ist in Südniedersachsen am 

höchsten.Die Winterschlafgebiete befinden sich mehrheitlich in Höhlen und Stollen im Bergland. Die lückenhafte 

Erfassung ermöglicht keine Aussagen zum Gesamtbestand. (NLWKN, 2010h) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Die Große Bartfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 festgestellt (Biodata, 2014). Im NSG 

Entenfang gab es vereinzelte Nachweise als Nahrungshabitat. Im Ahrberger/ Groß Förster Holz können Quartie-

re der Art vermutet, aber nicht nachgewiesen werden. Zudem wurde die Art in Flugrouten nachgewiesen. Der 

Stichkanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da als Winterquartiere keine Bäume oder oberirdischen 

Gebäudeteile genutzt werden. 
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Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da im Umkreis 

des Vorhabens ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da keine Winterquartiere oder Wochenstuben der Art vom Vorhaben 

betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 

 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 35 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

1.1.10 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) (ATL) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☒ ungünstig/ schlecht (rot) (KON) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Rauhautfledermaus gilt als reine Waldfledermaus, sie bevorzugt gewässernahe, feuchte und reich struktu-

rierte Laub- und Laubmischwälder sowie Parks als Lebensräume (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Die Art jagt 

entlang von Schneisen, Waldwegen, Teichdämmen, Gewässer- und Wiesenrändern. Attraktiv sind Jagdhabitate 

insbesondere, wenn sie an Feuchträume (Feuchtwiesen, Gewässer) grenzen. Wochenstubenquartiere wurden in 

Baumhöhlen, Stammrissen oder hinter Jagdkanzelverkleidungen gefunden. Entfernungen zwischen den Quartie-

ren und Jagdgebieten liegen bei bis zu 12 km. Bei diesen Überführungsflügen orientieren sich die Tiere zumeist 

an Vegetationsstrukturen wie Waldrändern und Hecken sowie an Wegen oder Schneisen, überfliegen jedoch 

auch größere Freiflächen (Arnold & Braun, 2002). Der schnelle und geradlinige Jagdflug findet zwischen > 5 m 

Höhe und Baumkronenhöhe statt.  

Rauhautfledermäuse sind Langstreckenzieher, deren Winterquartiere sich im südlichen Europa befinden. Als 

Quartiere zur Überwinterung werden Felsspalten, Mauerrissen, Holzstapeln, tiefen Baumrissen und Baumhöhlen 

bezogen. Rauhautfledermäuse können dabei sehr weite Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartieren 

zurücklegen (bis über 2.000 km) und überqueren dabei auch die Alpen. 

Rauhautfledermäuse sind insbesondere durch Quartierverluste, verursacht durch forstwirtschaftliche Maßnah-

men, sowie die Verringerung ihrer Nahrungsgrundlage (bspw. durch Pestizideinsatz) gefährdet. Aufgrund der 

weiten Entfernungen zwischen Sommer- und Winterquartieren können sich zudem Zerschneidungen der Durch-

zugsgebiete beeinträchtigend auf Populationen auswirken. Rauhautfledermäuse reagieren nicht empfindlich auf 

Lärm- und Lichtwirkungen. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Das Hauptverbreitungsgebiet der Rauhautfledermaus ist Mittel- und Osteuropa. Im Nordosten befinden sich die 

Reproduktionsgebiete, im Südwesten die Überwinterungsgebiete. Wochenstuben sind in Deutschland weitge-

hend auf Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beschränkt (Boye & Meyer-Cords, 2004).  

In Niedersachsen ist die Rauhautfledermaus zerstreut wohl in allen Regionen vorhanden. Im Zeitraum 1994-

2009 wurden 246 Nachweise der Art gemeldet, die Bestandsgröße kann derzeit nicht eingeschätzt werden. 

(NLWKN, 2010e) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Die Rauhautfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 festgestellt (Biodata, 2014). Für Einzelindi-

viduen der Art wurde das NSG Entenfang als Jagdhabitat nachgewiesen. Im Ahrberger/ Groß Förster Holz kön-

nen Balzquartiere der Rauhautfledermaus vermutet werden (Nachweis von 6-10 Kontakten). Es erfolgte ein 

Nachweis der Art im Bereich von Flugrouten. Einzelne Individuen, vermutlich auf dem Durchzug, wurden im 

gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Der Stichkanal Hildesheim dient als Jagdhabitat der Art (Biodata, 

2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da vom Vorhaben keine Quartiere der Art betroffen 

sind. Baumbestände innerhalb struktur- und altholzreicher Laubmischwälder gehen nicht verloren. 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da vom Vorhaben keine Quartie-

re der Art betroffen sind. Baumbestände innerhalb struktur- und altholzreicher Laubmischwälder gehen nicht 

verloren. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da vom Vorhaben keine Quartiere der Art betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.11 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: D 

☐ RL NI: Vermehrungsgast 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Wochenstuben und Männchenkolonien der Teichfledermaus wurden bisher in Deutschland ausschließlich in bzw. 

an Gebäuden gefunden, einzelne Tiere wählen jedoch auch Baumhöhlen und Nistkästen als Quartier (Meschede 

& Heller, 2002). Als Hangplätze von Wochenstubenkolonien wurden Firstbalken im Dachraum (Mundt, 1994) und 

Spalten an Stall- und Wohngebäuden festgestellt (Dense, Taake, & Mäscher, 1996) (Hemmer, 1997). Baumhöh-

len und Nistkästen in der Nähe von Wasserflächen dienen vor allem als Paarungsquartiere (Dieterich, Dieterich, 

& Pryswitt, 1998). Als Winterquartiere, in denen die Tiere oft einzeln frei an der Wand oder Decke hängen, wer-

den ausschließlich frostfreie Höhlen, Stollen, Bunker oder Keller genutzt (Roer, 2001). Die Jagdgebiete befinden 

sich fast immer über größeren stehenden oder langsam fließenden Wasserflächen (Baagøe, 2001). 

Die Wochenstuben werden Ende März bis Mitte April bezogen. Die Weibchen werden im zweiten Jahr ge-

schlechtsreif und haben i. d. R. ein Junges pro Jahr. Die Jungen werden ab der ersten Junihälfte geboren 

(Mundt, 1994) (Roer, 2001). Mit 4-6 Wochen, etwa ab Mitte Juli, sind sie selbstständig. Im August, spätestens 

Anfang September, lösen sich die Wochenstuben auf (Mundt, 1994). Zwischen September und Dezember treffen 

die Tiere in ihren Winterquartieren ein, die sie erst ab Mitte März wieder verlassen (Roer, 2001). Bei den saiso-

nalen Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier werden Distanzen von 10 bis über 300 km überwun-

den (Roer, 2001). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Teichfledermaus zählt in Deutschland aufgrund nur isolierter Vorkommen und relativ geringer Populations-

dichte zu den sehr seltenen Fledermausarten (Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Der Bestand in Deutschland wird 

auf 2.000-5.000 geschätzt (Boye, Dense, & Rahmel, 2004). 

In Niedersachsen kommt die Teichfledermaus regional und nicht flächendeckend vor. Sie bevorzugt das westli-

che Tiefland (Wochenstuben- und Männchenquartiere). Winterquartiere befinden sich hauptsächlich in Höhlen 

und Stollen der Mittelgebirge. Der Bestand wird auf 500 bis 1.000 Individuen geschätzt. (NLWKN, 2009b) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Der Stichkanal Hildesheim dient der Teichfledermaus als Jagdhabitat (Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da Wochenstuben nur in Gebäuden liegen und nur 

unterirdische Winterquartiere genutzt werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da es sich hier 

um eine Art mit günstigem Erhaltungszustand handelt und im Umkreis des Vorhabens ausreichend Ausweich-

möglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da nur unterirdische Winterquartiere genutzt werden und keine Wo-

chenstuben der Art betroffen sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.12 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Wasserfledermaus hat eine enge Bindung an Gewässer. Sie jagt in Wäldern, Parks, entlang von Teichdäm-

men und bewachsenen Ufern von Fließ- und Stillgewässern, gern über offenen Wasserflächen. Die Art jagt oft 

nur 5 bis 20 cm über der Wasseroberfläche. Jagdgebiete liegen meist etwa 2 bis 5 km um das Quartier. Beim 

Flug zwischen Quartier und Jagdhabitat werden feste Flugwege eingehalten. Die Tiere orientieren sich dabei an 

Strukturen wie Waldrändern, Hecken oder Saumgehölzen. Die Jagdaktivitäten, welche zumeist kurz nach Son-

nenuntergang beginnen, sind zumeist in den ersten Nachtstunden am höchsten. 

Sommerquartiere der Weibchen (Wochenstuben) werden überwiegend in Baumhöhlen, jedoch auch in Spalten, 

Stammrissen, Astlöchern sowie Fledermauskästen bezogen. Quartiere werden zumeist im Stammbereich von 

Laubbäumen nachgewiesen, randständige Gehölze werden dabei bevorzugt. Wochenstubenverbände nutzen 

zumeist einen Quartierverbund von bis zu 40 Quartieren. Wochenstuben werden im April / Mai bezogen, etwa in 

der zweiten Junihälfte wird i.d.R. ein Junge geboren. Im August lösen sich die Wochenstuben zumeist wieder auf 

(Dietz, Helversen, & Nill, 2007). Winterquartiere befinden sich in unterirdischen Räumen wie Höhlen, Stollen, 

Bunkern, Kellern und alten Brunnenanlagen. 

Wasserfledermäuse sind insbesondere durch den Verlust von Quartiergehölzen sowie durch Störungen im Be-

reich der Winterquartiere und deren Verlust gefährdet. Aufgrund der Bindung an feste Flugwege und die oft sehr 

niedrigen Flughöhen ist die Wasserfledermaus zudem durch Zerschneidung ihrer Flugkorridore und damit ver-

bundenen Kollisionen insbesondere durch den Straßenverkehr gefährdet. Die Lichtempfindlichkeit der Wasser-

fledermaus wird als hoch einzustufen, die Empfindlichkeit gegenüber Lärmeinwirkungen, die zu Maskierungsef-

fekten bei Jagdflug führen kann, wird dagegen als gering bewertet. Die Bewertung der Lärmeinwirkungen ist 

noch mit Unsicherheiten behaftet (Brinkmann, Biedermann, & Bontadina, 2012). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Wasserfledermaus eine regelmäßig vorkommende Art, welche in gewässerreichen Land-

schaften die höchste Siedlungsdichte aufweist.  

In Niedersachsen kommt die Wasserfledermaus regelmäßig landesweit vor. Die Nachweisdichte nimmt nach 

Süden hin zu. Angaben zur Bestandsgröße liegen nicht vor. (NLWKN, 2010f) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1 

Die Wasserfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 festgestellt (Biodata, 2014). Für die Art wur-

de das NSG Entenfang (Bereich der offenen Fischteiche) als Nahrungshabitat für einzelne Individuen nachge-

wiesen. Im Ahrberger/ Groß Förster Holz gibt es einen Hinweis auf eine Wochenstube der Wasserfledermaus mit 

ca. 20 Individuen, zudem ist es Jagdhabitat in Einzelstrukturen vor allem im westlichen Teil des Ahrberger Hol-

zes entlang der Innerste und den angrenzenden Waldrändern. Altdaten lokalisieren die vermutete Wochenstube 

im Siedlungsbereich Ahrbergen. Der Stichkanal Hildesheim dient der Wasserfledermaus als Jagdhabitat 

(Biodata, 2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Baubedingte Tötungen können ausgeschlossen werden, da nur unterirdische Winterquartiere genutzt werden 

und Baumfällungen zum Schutz von Brutvögeln nur im Winterhalbjahr erfolgen. 
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Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Fällung von Bäumen ist ein Verlust von Einzelquartieren in geringem Umfang möglich. Da im Umkreis 

des Vorhabens ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Störungen können ausgeschlossen werden, da nur unterirdische Winterquartiere genutzt werden und während 

der Wochenstubenzeit keine Baumfällungen erfolgen.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.1.13 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Zwergfledermaus bewohnt hauptsächlich Spaltenquartiere an Gebäuden in Siedlungen und Siedlungsrand-

bereichen (Teubner, Teubner, Dolch, & Heise, 2008). Winterquartiere und Wochenstuben befinden sich aus-

schließlich in und an Gebäuden, Sommerquartiere vereinzelt auch in Baumhöhlen und -spalten. Die Art wechselt 

häufig ihre Quartiere. Sie jagt häufig an Waldrändern, Hecken und anderen Grenzstrukturen, aber auch an und 

über Gewässern mit schnellem wendigen Flug im freien Luftraum. Lineare Strukturen sind wichtige Elemente für 

Streckenflüge. Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das Quartier. Zwergfledermäuse 

sind meist ortstreu, Distanzen zwischen Sommer- und Winterquartieren betragen zumeist bis etwa 50 km. Wo-

chenstuben bestehen zwischen April und August, die Jungen kommen im Juni bis Anfang Juli zur Welt. 

(Eichstädt & Bassus, 1995)  

Im Spätsommer ist im Bereich des zentralen Quartiers einer regionalen Population zumeist eine Vielzahl 

schwärmender Tiere zu beobachten. Das zentrale Quartier wird z.T. auch als Winterquartier genutzt, die Über-

winterung erfolgt meist in größeren Clustern. Zwischen November und März / April hält die Zwergfledermaus 

Winterschlaf, wobei während dieser Zeit gelegentlich Flugaktivitäten zu beobachten sind. 

Die Zwergfledermaus ist aufgrund ihrer engen Bindung an menschliche Siedlungen insbesondere durch den 

Verlust ihrer Quartiere durch Gebäudesanierungen oder das Verschließen potenzieller Quartiere gefährdet. Eine 

weitere Gefährdungsursache sind Kollisionen mit dem Straßenverkehr. Zwergfledermäuse weisen eine geringe 

Empfindlichkeit gegenüber Licht- und Lärmemissionen auf. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Zwergfledermaus ist in großen Teilen Europas verbreitet, der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Mitteleuropa. 

In Deutschland wurde die Art flächendeckend mit erheblichen regionalen Dichteunterschieden nachgewiesen, sie 

gilt als nicht selten und weit verbreitet. In Niedersachsen dürfte die weit verbreitete Zwergfledermaus die Art mit 

den höchsten Bestandszahlen sein. (NLWKN, 2010g)  

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Die Zwergfledermaus wurde bei der faunistischen Erfassung 2012 und 2013 festgestellt (Biodata, 2014). Dabei 

wurde das NSG Entenfang als Jagdhabitat für eine geringe Individuenanzahl nachgewiesen (2-5 Kontakte), 

Einzelquartiere werden vermutet. Im Ahrberger/ Groß Förster Holz tritt die Art in hoher Anzahl und Stetigkeit auf 

(Nachweis von 21-50 Kontakten). Es erfolgte ein Nachweis der Art im Nahrungshabitat sowie im Bereich von 

Flugrouten. Eine Wochenstube der Zwergfledermaus wird im Ortsbereich Ahrbergen vermutet. Die Siedlung 

Schachtstraße wird für Transferflüge und als Jagdhabitat der Art genutzt, es werden Einzelquartiere in den Ge-

bäudestrukturen vermutet. Der Stichkanal Hildesheim dient der Zwergfledermaus als Jagdhabitat (Biodata, 

2009b). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Baubedingte Tötungen sind im Zuge des Gebäudeabrisses am Standort Siegfried-Giesen möglich, da hier Ein-

zelquartiere der Zwergfledermaus vermutet werden. Das Eintreten des Verbotstatbestands ist möglich, wenn die 

Abrissarbeiten während der Überwinterung der Fledermäuse stattfinden. 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Eine Tötung im Zuge von Baumfällungen kann ausgeschlossen werden, da Zwergfledermäuse nur vereinzelt 

Sommerquartiere in Bäumen nutzen und Baumfällungen zum Schutz von Brutvögeln nur im Winterhalbjahr erfol-

gen.  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☒ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Gebäudekontrolle auf Fledermausquartiere (VASB 5) 

Vor Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen erfolgt eine Kontrolle der Gebäude auf eine Nut-

zung durch Fledermäuse. Sofern als Winterquartier geeignete Strukturen vorhanden sind, sind diese 

fachgerecht zu entfernen bzw. zu verschließen, um eine Nutzung als Winterquartier während des Ab-

risszeitraums von September bis Februar zu unterbinden. Falls es notwendig sein sollte, sind Ersatz-

quartiere bereitzustellen. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs– bzw. anlagebedingten Wirkfaktoren auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die Art 

führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch den Abriss der Gebäude ist ein Verlust von Einzelquartieren der Zwergfledermaus in geringem Umfang 

möglich. Da es sich hier um eine Art mit günstigem Erhaltungszustand handelt und im Umkreis des Standorts 

Siegfried-Giesen ausreichend Ausweichmöglichkeiten bestehen, ist davon auszugehen, dass die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da vor Abriss der Gebäude am Standort Siegfried-Giesen mögliche Winterquartiere der Zwergfledermaus ver-

schlossen werden (vgl. Maßnahme VASB 5), kann eine Störung während der Überwinterungszeit ausgeschlossen 

werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.2 Amphibien 

1.2.1 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Laichgewässer des Kammmolches sind meist dauerhaft wasserführende Kleinweiher und Teiche in eher 

lehmigen, seltener sandigen Böden, die zumindest mehrere Stunden am Tag der Sonnenbestrahlung ausgesetzt 

sind. Sie verfügen oft sowohl über eine Freiwasserzone als auch über eine reich verkrautete Röhricht-, Ried- und 

Unterwasservegetation. Im Umfeld der Gewässer müssen geeignete Landlebensräume in guter räumlicher Ver-

zahnung vorhanden sein, beispielsweise von Feldgehölzen durchsetztes Grünland, Niedermoore, Laubwälder 

und Saumbiotope wie Uferrandstreifen, Hecken, Gärten und ähnliches. Winterquartiere befinden sich oft in ähnli-

chen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Schichten der Landlebensräume. Laichgewässer und Landlebens-

räume liegen zumeist direkt aneinander angrenzend, Entfernungen zwischen diesen Teillebensräumen betragen 

< 1.000 m. Kammmolche sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. 

Gefährdet ist der Kammmolch insbesondere durch eine direkte Zerstörung seiner Laichgewässer und Landle-

bensräume (Flurbereinigung), durch indirekten Verlust von Lebensräumen (Verlandung, Verbuschung, Trocken-

fallen von Gewässern und Grundwasserabsenkung) sowie durch Zerschneidung, Isolierung und Fragmentierung 

von Lebensräumen. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Kammmolch bis auf gewässerarme Regionen, die nordwestdeutsche Küstenregion, große 

Waldgebiete und Höhenlagen von über 1.000 m weit verbreitet. Die lokalen Populationen sind meist relativ klein. 

In Niedersachsen ist die Art weit verbreiteter Bewohner des Tief- und Berglandes außerhalb der nordwestlichen 

Landesteile, der Nordseeküste und des Harzes. Verbreitungsschwerpunkte sind u.a. das Weser-Aller-Flachland, 

der Raum Osnabrück und z.T. die Börden. Der niedersächsische Gesamtbestand ist rückläufig. (NLWKN, 2011c) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Der Kammmolch wurde im Rahmen der faunistischen Erfassungen (Biodata, 2014) in 5 Kleingewässern im En-

tenfang (A 3, A 4, A 5, A 7, A 8) zwischen 700 bis 930 m westlich des Baufelds der Neuhalde auf Höhe des Re-

genrückhaltebeckens sowie in einem Kleingewässer in der Flur „In den Zwölften“ nördlich Klein Förste (A 18) ca. 

210 m nördlich des Baufelds der Gleistrasse nachgewiesen.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Die Laichgewässer des Kammmolchs liegen außerhalb von Baufeldern der Vorhabensbestandteile. Für die im 

Bereich Entenfang nachgewiesenen Tiere kann eine Betroffenheit ausgeschlossen werden, da sich die Art vor-

zugsweise ganzjährig im unmittelbaren Umfeld des Laichgewässers aufhält und geeignete Landlebensräume im 

unmittelbaren Gewässerumfeld vorhanden sind. Eine Einwanderung ins Baufeld kann aufgrund der großen Ent-

fernung ausgeschlossen werden.  

Für die im Kleingewässer nördlich Klein Förste (A 18) nachgewiesenen Tiere steht jedoch zu vermuten, dass 

diese auch das ca. 200 m entfernt liegende Schotterbett der Gleistrasse als Winterquartier nutzen. Bei der Er-

neuerung der Gleistrasse können baubedingte Tötungen während der Überwinterung somit nicht ausgeschlos-

sen werden. 
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Kammmolch (Triturus cristatus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von August bis April) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung Sanierung Gleisbett zum Schutz des Kammmolchs (VASB 7) 

Zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2 ist die Sanierung des Gleisbettes ausschließlich im Zeitraum von Mai bis 

Juli durchzuführen. Während dieser Zeit halten sich die Kammmolche im Gewässer oder in dessen un-

mittelbarer Nähe auf, so dass baubedingte Tötungen vermieden werden können. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☒ ja ☐ nein 

Maßnahmen:  

- Zäunung des Baufeldes zur Verhinderung eines Einwanderns des Kammmolches (VASB 14) 

Vor der baubedingten Inanspruchnahme des Gleisabschnittes zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2, diese er-

folgt ausschließlich im Zeitraum von Mai bis Juli (vgl. VASB 13), ist dieser im März/April, d.h. während 

der Wanderungszeit aus dem Winterquartier zum Laichgewässer, durch einen Fachmann auf Individuen 

des Kammmolches zu untersuchen. Aufgefundene Individuen sind abzusammeln und in Zugrichtung ih-

rer Wanderung zum Laichgewässer, welches sich ca. 200 m nördlich der Gleistrasse befindet, innerhalb 

der Maßnahmenfläche ACEF 17 abzusetzen. Diese zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksame Maßnahmen-

fläche ist zwischen dem Gleiskörper und dem Laichgewässer anzulegen. Durch die Maßnahme erfolgt 

die gezielte Entwicklung alternativer Habitatstrukturen außerhalb des Baufeldes. (vgl. ACEF 17) 

Im Anschluss an das fachmännische Absuchen des Gleiskörpers erfolgt die Zäunung des Baufeldes auf 

der nördlichen Seite der Gleistrasse zwischen Gleis-km 3,7 und 4,2. Die Zäunung ist während der ge-

samten Bauphase in diesem Abschnitt, d.h. zwischen Mai und Juli aufrecht zu erhalten, um, in Verbin-

dung mit der Entwicklung alternativer Habitatstrukturen außerhalb des Baufeldes (vgl. ACEF 17), ein 

Einwandern von Individuen des Kammmolches in das Baufeld und damit verbunden eine baubedingte 

Tötung zu vermeiden. 

- Entwicklung von Habitatstrukturen des Kammmolches (ACEF 17) 

Zwischen der Gleistrasse und dem Laichgewässer des Kammmolches (Kleingewässer in der offenen 

Feldflur nördlich Klein Förste) ist eine verbindende Saumstruktur zu entwickeln. Innerhalb der Fläche 

sind Gesteinsaufschüttungen anzulegen, welche der Entwicklung der Fläche als potenzielles Teilhabitat 

des Kammmolches (Tagesverstecke und Winterquartiere) dienen. Die Aufschüttungen sind den artspe-

zifischen Anforderungen entsprechend (Mindestmaße eines Überwinterungsquartiers 4 m x 2 m x 1 m) 

auszubilden. 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Für die im Bereich Entenfang nachgewiesenen Tiere ergeben sich aufgrund der Entfernung zum Vorhaben keine 

betriebs- oder anlagebedingten Tötungsrisiken. 

Auch für die möglicherweise im Schotterbett der Gleistrasse überwinternden Tiere können betriebsbedingte 

Tötungen ausgeschlossen werden. Es wird bei den geplanten sechs Zügen pro Werktag mit einer maximalen 

Geschwindigkeit von 25 km/h zu keinem signifikant erhöhten Tötungsrisiko kommen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 
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Kammmolch (Triturus cristatus) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine Zerstörung von besetzten Ruhestätten im Schotterbett der Gleistrasse wird durch die Vermeidungsmaß-

nahmen VASB 7 und VASB 14 in Verbindung mit der Entwicklung alternativer Habitatstrukturen (ACEF 17) vermie-

den. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten kann das Gleisbett wieder in vollem Umfang vom Kammmolch als 

Winterquartier genutzt werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen von im Schotterbett der Gleistrasse überwinternden Kammmolchen werden durch die 

Bauzeitenregelung (vgl. VASB 7) sowie die Zäunung des Baufeldes (VASB 14) in Verbindung mit der Entwicklung 

alternativer Habitatstrukturen (ACEF 17) vermieden. Betriebsbedingte Störungen sind aufgrund der geringen Ver-

kehrsmenge von nur 6 Zügen pro Werktag mit einer maximalen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. 

Für die im Bereich Entenfang nachgewiesenen Tiere ergeben sich aufgrund der Entfernung zum Vorhaben keine 

relevanten Störwirkungen. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 
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Kammmolch (Triturus cristatus) 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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1.3 Reptilien 

1.3.1 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☒ Anhang IV FFH-RL 

☐ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☒ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Zauneidechse besiedelt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigem Mosaik aus vege-
tationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. Sie 
bevorzugt Standorte mit lockeren, sandigen Substraten und ausreichender Bodenfeuchte und ist vor allem in 
Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten Waldrändern, Feldrainen und 
Böschungen verbreitet. Auch Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder 
Industriebrachen werden genutzt. Insbesondere lineare Strukturen wie Hecken und Säume sind wesentliche 
Habitatstrukturen und Verbindungskorridore zwischen Habitaten.  

Zauneidechsen sind ausgesprochen standorttreu und nutzen meist nur kleine Reviere mit einer Flächengröße bis 
zu 100 m². Die Reviergröße kann bei saisonalen Revierwechseln bis zu 1.700 m² betragen. Innerhalb des Le-
bensraumes wurden bei Adulten Ortsveränderungen von > 100 m beobachtet. Maximal beobachtete Wanderdis-
tanzen liegen bei > 300 m, z.T. bei bis zu 1.200 m. Die Art überwintert in frostfreien Verstecken (z. B. Kleinsäu-
gerbaue, natürliche Hohlräume, Steinschüttungen), aber auch in selbst gegrabenen Quartieren. Ab März bis 
Anfang April verlassen die tagaktiven Tiere ihre Winterquartiere. Die Eiablage erfolgt ab Ende Mai in selbst ge-
grabene Erdlöcher an sonnenexponierten, vegetationsfreien Standorten. Die jungen Eidechsen schlüpfen von 
August bis September. Die Jungtiere sind meist noch bis Mitte Oktober aktiv, die Alttiere suchen bereits von 
Anfang September bis Anfang Oktober ihre Winterquartiere auf.  

Durch intensive Land- und Forstwirtschaft verursachte Landschaftsveränderungen werden als Hauptursache für 
den Rückgang der Zauneidechse genannt. Weitere Gefährdungsursachen sind u.a. die Instandhaltung und der 
Betrieb von Verkehrstrassen, u.a. Gleisbauarbeiten und Beseitigung von randlicher Vegetation an weniger befah-
renen Bahntrassen sowie Verluste durch Straßenverkehr. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Zauneidechse ist in Europa weit verbreitet. In Deutschland ist die Reptilienart über das gesamte Gebiet ver-
breitet. Besiedelt sind Norddeutsche Tiefebene und Mittelgebirge. Relativ gering besiedelt sind Fluss- und Küs-
tenmarschen und Hochmoorgebiete sowie die Jungmoränengebiete der Weichseleiszeit. 

Die größten Siedlungsdichten in Niedersachsen finden sich in den Regionen Lüneburger Heide, Weser-Aller-

Flachland, Weser-Leine-Bergland sowie der südlichen Ems-Hunte-Geest. In den übrigen Bereichen ist die Ver-

breitung lückenhaft. Verbreitungslücken in den Börden und dem Oldenburger Münsterland lassen sich auch auf 

intensive Landnutzung zurückführen. 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Während der Reptilienerfassung im Jahr 2012 entlang der still gelegten Grubenanschlussbahn wurde die Zau-

neidechse nicht nachgewiesen. Im Mai 2013 wurde jedoch als Zufallsbeobachtung eine adulte Zauneidechse in 

den Randbereichen der Bahnanlage des Bahnhofs Harsum festgestellt. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Der Fundort der Zauneidechse befindet sich außerhalb des Baubereiches in den Randbereichen der Bahnanlage 

des Bahnhofs Harsum. Baubedingte Tötungen der sehr ortstreuen Art können damit ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Art wurde im Randbereich der bestehenden Bahnanlage nachgewiesen. Aufgrund der bestehenden Vorbe-

lastung durch den Zugverkehr auf der Strecke kommt es vorhabensbedingt zu keiner Erhöhung des Tötungsrisi-

kos. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der Fundort der Zauneidechse befindet sich außerhalb des Baubereiches in den Randbereichen der Bahnanlage 

des Bahnhofs Harsum. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann damit ausgeschlossen wer-

den. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die Art wurde im Randbereich der bestehenden Bahnanlage nachgewiesen. Aufgrund der bestehenden Vorbe-

lastung durch den Zugverkehr auf der Strecke kommt es vorhabensbedingt zu keinen relevanten Störungen.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2 Europäische Vogelarten 

2.1 Brutvögel 

2.1.1 Eisvogel (Alcedo atthis) 

Eisvogel (Alcedo atthis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Eisvogel besiedelt langsam fließende oder stehende Gewässer mit guten Sichtverhältnissen und einem 

reichen Angebot an Kleinfischen. Wichtig und limitierend ist das Vorhandensein von Steilwänden oder Wurzeltel-

lern zur Anlage einer Brutröhre sowie das Vorhandensein von Sitzwarten. Für die Errichtung von Brutröhren 

benötigt die Art überhängende oder senkrechte Abbruchkanten von mindestens 50 cm Höhe aus einem grab-

baren Bodenmaterial. Deckung bzw. Schattenwurf durch dichtes Gebüsch und Bäume in unmittelbarer Ufernähe 

wird bevorzugt. Nahrungsgebiet und Nistplatz sind sehr häufig, jedoch nicht notwendigerweise in unmittelbarer 

Nachbarschaft. Brutplätze bilden in der Regel Prallhänge und Steilufer kleinster bis sehr großer Binnengewässer, 

aber auch vergleichbare Böschungen und Abbruchkanten bis mehrere 100 m fernab vom Wasser in weitgehend 

offenem bis dicht bewaldetem Gelände. Die Nähe von Wasser am Nistplatz ist nicht nur wegen der kürzeren 

Anflugzeit für den Nahrungserwerb, sondern auch wegen des großen Badebedürfnisses von Bedeutung. Nah-

rungsgewässer weisen in der Regel eine geringe Tiefe auf. Entscheidend ist ausreichende Sicht; in rasch flie-

ßenden Gewässern mit starker Oberflächenbewegung werden daher ruhige Strecken (z.B. „Kolke“) bevorzugt, 

an großen stehenden Gewässern stille Buchten. Zur Brutzeit benötigt der Eisvogel im Schnitt etwa 0,5 – 3 km 

Fließgewässerstrecke. Hier fliegt er sehr flach über dem Gewässer (ca. 0,3 – 1 m über der Wasseroberfläche). 

Nach (Flade, 1994) ist der Eisvogel eine Leitart von naturnahen/ natürlichen Fließgewässern. Der tagaktive Eis-

vogel ist Teil- und Kurzstreckenzieher, welcher die Brutgebiete meist witterungsbedingt verlässt. 

Die Brutzeit der Art liegt i.d.R. zwischen März und September, zwei bis drei Jahresbruten sind möglich.  

Empfindlichkeit:  

Für den Eisvogel wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die Fluchtdistanz für den Eisvogel wird bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 80 m 

angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 20 bis 80 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Eisvogel ein regelmäßig brütender seltener Brutvogel. 

In Niedersachsen ist der Eisvogel Brut- und Gastvogel und kommt in fast allen Naturräumlichen Regionen Nie-

dersachsens vor. Verbreitungsschwerpunkte liegen u.a. der Lüneburger Heide, dem Weser-Aller-Flachland und 

den östlichen Börden. (NLWKN, 2010b) Im Vergleich mit den Vorjahren hat der Bestand des Eisvogels in Nie-

dersachsen deutlich zugenommen. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 1.400-2.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2 

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung (Biodata, 2014) erfolgte ein Brutnachweis für den Eisvogel an der 

Innerste südlich der Kläranlage Ahrbergen.  
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Eisvogel (Alcedo atthis) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es wurde ein Brutnachweis des Eisvogels an der Innerste im Bereich der Kläranlage festgestellt. Die ufernahen 

Baufelder befinden sich über 700 m flussaufwärts (110-KV Leitung) bzw. über 1.100 m flussabwärts (20-KV 

Ringleitung und Grubenanschlussbahn) vom Brutlebensraum entfernt. Da der Bereich der Bruthöhlen nicht in 

Anspruch genommen wird, können Individuenverluste im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ausgeschlossen 

werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der gesamte Abschnitt der Innerste ist im Untersuchungsraum als Nahrungshabitat des Eisvogels anzusehen. 

Durch den neuen Brückenüberbau wird die lichte Höhe der Grubenbahnbrücke über die Innerste nicht verändert, 

so dass der Eisvogel die Brücke auch weiterhin unterqueren kann. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisi-

kos durch den Bahnbetrieb kann ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der im Untersuchungsraum an der Innerste im Bereich der Kläranlage festgestellte Brutlebensraum des Eisvo-

gels wird nicht vom Vorhaben beansprucht. Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten kann somit ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Eisvogel (Alcedo atthis) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da an der Innerste im Bereich der Kläranlage ein Brutrevier festgestellt wurde, können bau- und betriebsbedingte 

Störungen einzelner Individuen bei der Nahrungssuche im Bereich der zu erneuernden Bahnbrücke über die 

Innerste nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aufgrund der staudenbestandenen Uferböschungen sind 

optische baubedingte Störungen infolge der Erdverlegung der beiden Starkstromleitungen jedoch nicht zu erwar-

ten. Da der Eisvogel nur eine untergeordnete Lärmempfindlichkeit gegenüber verkehrsbedingtem Lärm aufzeigt, 

sind relevante Auswirkungen durch lärmbezogene Störungen, die zu einem dauerhaften Meidungsverhalten 

führen können, nicht zu besorgen. Die mit der Erneuerung der Bahnbrücke über die Innerste verbundenen Stö-

rungen können vorübergehend zu einer Meidung der sich dort befindenden Nahrungshabitate führen. Aufgrund 

der jedoch hinreichend vorhandenen Ausweichmöglichkeiten, der reversiblen Auswirkungen, kann eine nachhal-

tige, funktionale und damit erhebliche Auswirkung auf die lokale Population ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Eisvogel (Alcedo atthis) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.2 Feldlerche (Alauda arvensis) 

Feldlerche (Alauda arvensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: 3 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Feldlerche besiedelt weite, offene Landschaften, bevorzugt mit niedriger und lückiger Bodenvegetation. Die 

Wahl des jährlich wechselnden Brutplatzes erfolgt in der Randzone und an Feldrainen an/von Ackerschlägen 

(Getreide, Leguminosen, Mais, Gemüse), in Grün- und Grasland, aber auch in Sandgruben oder Ruderalflächen. 

Als Bodenbrüter baut die Feldlerche ihr Nest in bis zu 20 cm hoher Gras- und Krautvegetation. Die Mindestgröße 

der als Bruthabitat genutzten Freiflächen liegt bei 5 bis 6 ha. Innerhalb von Wäldern liegt die Größe von Freiflä-

chen, welche durch die Feldlerche besiedelt werden, bei mindestens 10 ha. 

Die Feldlerche erreicht etwa im Februar/ März ihre Brutgebiete, ab September bildet sie Schwärme, etwa im 

Oktober erfolgt der Wegzug. Brutzeit der Feldlerche liegt etwa zwischen März/ April und August, wobei ab Juni 

bereits die Zweitbrut erfolgt (meist zwei Jahresbruten). 

Die Feldlerche nimmt ihre Umwelt in erster Linie optisch wahr und hält zu verschiedenen Landschaftselementen 

einen für Singvögel unüblich großen Abstand. Eine besonders hohe Empfindlichkeit gegen optische Verände-

rungen der Landschaft, die auf den ausgedehnten Singflügen intensiv wahrgenommen werden, kann daher nicht 

ausgeschlossen werden (Garniel & Mierwald, 2010).  

Empfindlichkeit: 

Für die Feldlerche wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 20 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 

2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Feldlerche ein regelmäßiger, weit verbreiteter Brutvogel, welcher mit wenigen lokalen 

Ausnahmen flächendeckend vorkommt. 

Die Feldlerche ist in Niedersachsen flächendeckend in allen Naturräumlichen Regionen verbreitet. Sie fehlt nur 

lokal in großflächig bewaldeten oder überbauten Flächen. Im Vergleich mit den Vorjahren ist der Bestand der 

Feldlerche sowohl deutschlandweit auch als in Niedersachsen kontinuierlich rückläufig. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 140.000, in Deutschland: ca. 1,2 bis 2,0 Mio. (Krüger T. , Ludwig, 

Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Die Feldlerche ist flächendeckend in der Agrarlandschaft des Untersuchungsgebietes vertreten. Es wurden über 

320 Brutpaare festgestellt (2 BN, 320 BV) (Biodata, 2014).  

Als Gastvogel tritt die Feldlerche in der Agrarlandschaft zwischen B 6 und Hildesheimer Stichkanal sowie nörd-

lich des Flussgrabens auf.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

Durch das Vorhaben werden von der Feldlerche besiedelte Ackerflächen in Anspruch genommen. Aus diesem 

Grund können zum einen direkte Tötungen innerhalb der Bauflächen auftreten sowie zum anderen indirekte 

Tötungen auf den angrenzenden Flächen durch die Aufgabe von Gelegen bzw. durch Verlassen der noch un-

selbständigen Jungvögel.  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Feldlerche sowie durch eine sich anschlie-

ßende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten des Schä-

digungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. Durch die regelmäßigen Stö-

rungen während der Bauzeit wird vermieden, dass sich Feldlerchen während dieser Zeit innerhalb des 

Baufeldes ansiedeln. Ergänzend hierzu greifen auch die Maßnahmen zur Vergrämung (vgl. VASB 9). 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☒ ja ☐ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Maßnahme:  

- Vergrämung der Feldlerche während der Brutzeit (VASB 9) 

Ergänzend zur Maßnahme VASB 8 werden im gesamten Eingriffsgebiet während der Brutzeit Maßnah-

men zur Vergrämung durchgeführt, um eine Ansiedlung von Feldlerchen innerhalb des Baufeldes sowie 

auf den unmittelbar angrenzenden Flächen zu verhindern. Dadurch werden direkte baubedingte Tötun-

gen sowie indirekte Tötungen durch Verlassen des Geleges bzw. der Jungvögel vermieden. Geeignete 

Maßnahmen zur Vergrämung sind z. B. das Anbringen von Flatterband oder reflektierender Scheiben. 

Die Vergrämung ist insbesondere im Bereich linearer Baufelder (Gleistrasse, Kabeltrasse) erforderlich, 

da die Störungen hier nicht kontinuierlich auftreten, sondern mit dem Baufortschritt wandern. 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☒ ja ☐ nein 

Die Wirkungen durch Anlage der Neuhalde werden nicht in bau- und betriebsbedingte Wirkungen unterschieden, 

sondern aufgrund der schwierigen Trennung zwischen den beiden Phasen insgesamt unter betriebsbedingten 

Wirkungen zusammengefasst. Hinsichtlich möglicher Tötungsrisiken für die Feldlerche ergeben sich in der An-

fangsphase, also mit Errichtung der Basisabdichtung und der sonstigen Infrastruktur, jedoch die gleichen Wir-

kungen, die bereits unter Punkt 3.1.1 beschrieben wurden. Für den Bereich der Neuhalde gelten damit auch die 

bereits unter Punkt 3.1.1 dargestellten Vermeidungsmaßnahmen (VASB 8 und VASB 9).  

Während der sich anschließenden Betriebsphase der Neuhalde ist davon auszugehen, dass durch die regelmä-

ßigen Störungen sich keine Feldlerchen im Umfeld ansiedeln und somit kein erhöhtes Tötungsrisiko besteht. 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Jedoch geht durch die flächenhafte Inanspruchnahme sowie durch die Meidung von Flächen im Nahbereich 

von vertikalen Strukturen (Halde, Gebäude, Masten) Lebensraum für 64 Brutpaare der Feldlerche dauerhaft 

verloren. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Ausweichen in benachbarte Flächen ohne weiteres möglich 

ist, da diese bereits durch andere Feldlerchen besetzt sind. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für die Feldlerche (ACEF 3) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren werden die Lebensraumbedingungen für 

Feldlerchen durch Schaffung von für die Art günstigen Ackerkulturen verbessert bzw. neue Brutmöglich-

keiten geschaffen. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffenen Revierraum 

wirksam sein. Geeignete Maßnahmen auf bestehenden Landwirtschaftsflächen sind die Anlage von 

Lerchenfenstern oder Brache-/Blühstreifen. Auch eine Nutzungsextensivierung kommt zur Aufwertung 

landwirtschaftlich genutzter Flächen in Frage.  

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingt kommt es zu Störungen, die voraussichtlich zu einer Meidung von Flächen im Nahbereich der Ein-

griffsflächen führen werden. Diese Störungen sind jedoch nur vorübergehend und die Reviere können nach Ende 

der Bauphase wieder besetzt werden. Negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 

ergeben sich hieraus nicht. 

Betriebs- und anlagebedingte Störungen, die im Wesentlichen durch optische Störreize durch die Anlage vertika-

ler Strukturen (Halde, Gebäude, Masten) verursacht werden, sind aufgrund des artspezifischen Meideverhaltens 

mit einem dauerhaften Lebensraumverlust verbunden und werden daher unter Punkt 3.2 betrachtet.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Feldlerche (Alauda arvensis) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.3 Feldschwirl (Locustella naevia) 

Feldschwirl (Locustella naevia) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Feldschwirl besiedelt offenes Gelände mit meist ungenutzter, vergraster/verkrauteter, aber nicht zu dichter 

Bodenvegetation, die zugleich Deckung und ausreichend Fortbewegung ermöglicht. Die Art benötigt einige höhe-

re Strukturen als Singwarten. Solche Voraussetzungen bieten Saum- und Vorwaldgesellschaften, mehrjährig 

ungenutzte, gebüschbestandene Wiesen, Ruderalflächen, Anpflanzungen in Rekultivierungsgebieten sowie Neu- 

und Wiederaufforstungen mit Laub-und Nadelbäumen. Er bevorzugt indirekt feuchte Standorte an Teich- und 

Fließgewässerrändern, in Verlandungszonen und aufgelassenen Feuchtwiesen.  

Die Art brütet am Boden oder in Bodennähe zwischen Grashorsten und Stauden. Die Brutzeit erstreckt sich bei 

i.d.R. 1 bis 2 Jahresbruten von Mitte Mai bis Mitte August. Der Langstreckenzieher trifft Mitte bis Ende April im 

Brutgebiet ein, der Wegzug erfolgt ab Juli bis September. (Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) 

Empfindlichkeit: 

Für den Feldschwirl wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die Fluchtdistanz wird für den Feldschwirl bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 

20 m angegeben. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Feldschwirl eine regelmäßig brütende mittelhäufig verbreitete Vogelart, wobei der Norden 

nahezu flächendeckend und der Süden nur lückig besiedelt ist. 

In Niedersachsen ist der Feldschwirl ein relativ gleichmäßig verbreiteter Brutvogel, wobei die Siedlungsdichten in 

den trockenen Bereichen der Geest und im Berg- und Hügelland geringer sind. Für den Feldschwirl ist seit den 

1990er Jahren eine Abnahme des Bestands zu verzeichnen.  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 7.000, in Deutschland: 36.000 bis 63.000 Reviere (Krüger T. , Ludwig, 

Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Der Feldschwirl wurde während der faunistischen Erfassungen 2012 und 2014 mit 16 Brutplätzen nachgewiesen 

(Biodata, 2014).  

Die Art wurde u.a. auf dem Baufeld der Gleistrasse westlich der Innerste sowie im Bereich des Werksgeländes 

Siegfried-Giesen nachgewiesen. Ein weiterer Nachweis in unmittelbarer Nähe des Vorhabens befindet sich 20 m 

vom Baufeld der Gleistrasse entfernt auf Höhe der Schlammteiche bei Harsum. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch das Baufeld der Gleisbrücke an der Innerste und den Standort Siegfried-Giesen werden zwei Reviere des 

Feldschwirls in Anspruch genommen, so dass es baubedingt zu einer Tötung von Individuen kommen kann. 

Für den Brutplatz in unmittelbarer Nähe (< 20m) zum Baufeld der Gleistrasse im Bereich der Schlammteiche bei 

Harsum kann nicht ausgeschlossen werden, dass es durch baubedingte Störungen zu einer Aufgabe des Gele-

ges bzw. zum Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel kommt. 
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Feldschwirl (Locustella naevia) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von Mai bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Feldschwirls sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten des 

Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert.  

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Aufgrund der geringen Fluchtdistanz von nur 20 m und der ausreichenden Entfernung zu den Vorhabensteilen 

können betriebs- und anlagebedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Die Brutreviere im Bereich des Baufeldes der Gleisbrücke sowie in der Nähe der Gleistrasse an den 

Schlammteichen können nach Ende der Bautätigkeit wieder in vollem Umfang genutzt werden. Während der 

Bauphase ist ein vorübergehendes Ausweichen auf unmittelbar angrenzende Flächen mit gleicher Vegetations-

ausstattung möglich.  

Das Brutrevier auf einer Ruderalfläche am Standort Siegfried-Giesen geht jedoch dauerhaft verloren. Ein Aus-

weichen in benachbarte Fläche ist nicht möglich, da durch den Werksstandort großflächig Ruderalflächen über-

baut werden. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 
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Feldschwirl (Locustella naevia) 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für den Feldschwirl (ACEF 4) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenem Revier am Standort Siegfried-Giesen werden die 

Lebensraumbedingungen für den Feldschwirl verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten mit Hochstauden-

fluren mit einzelnen Gehölzen bis 2 – 3 m geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu be-

rücksichtigen. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffenen Revierraum 

wirksam sein. 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen können durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermieden wer-

den. Durch die im Anschluss an die Baufeldfreimachung kontinuierlich fortgeführte Bautätigkeit und die damit 

verbundenen regelmäßigen Störungen wird vermieden, dass sich der Feldschwirl im unmittelbaren Umfeld der 

Bauarbeiten ansiedelt.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Feldschwirl (Locustella naevia) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.4 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Ursprünglicher Lebensraum des Flussregenpfeifers sind insbesondere Schotterbänke sowie Kies- und Sandufer 

naturnaher Flüsse außerhalb der Mittelgebirgszone. Die Art besiedelt heute vor allem vegetationsfreie oder spär-

lich bewachsene Flächen mit überwiegend grober Struktur (Sekundärbiotope), z.B. Bodenaufschlüsse, Sandgru-

ben, Steinbrüche, flache Erddeponien, Uferzonen von Talsperren, Bauplätze oder Nassstellen auf Feldern. Die 

meisten Brutplätze werden auf Grund ihres kurzen Bestehens nur vorübergehend besetzt.  

Die Brutzeit des Bodenbrüters erstreckt sich von Mitte April bis Ende August mit Schwerpunkt Mai bis Juli. Der 

Langstreckenzieher kommt ab Mitte März im Brutgebiet an, der Wegzug erfolgt im Juni/Juli bis September. 

(Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) 

Empfindlichkeit: 

Für den Flussregenpfeifer wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt 

(Garniel & Mierwald, 2010). Die Fluchtdistanz für den Flussregenpfeifer wird bei Gassner, Winkelbrandt, & Ber-

notat (2010) mit 30 m angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz <10 bis 30 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Flussregenpfeifer ein regelmäßiger, jedoch seltener Brutvogel mit Verbreitungsschwer-

punkten in den Flussniederungen, insbesondere in der Nordhälfte. 

Der Flussregenpfeifer kommt in Niedersachsen lückig in allen Naturräumlichen Regionen vor. Er besiedelt fast 

nur noch Sekundärbiotope wie Bodenentnahmestellen, Spül- und Riesefelder, Industriebrachen oder Großbau-

stellen. Die Art weist in Niedersachsen seit Mitte der 1980er Jahre insgesamt stabile bis leicht positive Bestände 

auf. 

Anzahl Brutpaare in Niedersachsen: 850 bis 1.300  

Anzahl Brutpaare in Deutschland: 5.500 bis 8.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Der Flussregenpfeifer wurde während der faunistischen Erfassungen 2012 nachgewiesen (Biodata, 2014). Der 

Brutnachweis befindet sich ca. 140 m westlich des Baufeldes der Gleistrasse im Bereich des westlichen 

Schlammteiches bei Harsum. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der Brutplatz des Flussregenpfeifers liegt in über 130 m Entfernung zum Baufeld der Gleistrasse der Südeinfahrt 

am westlichen Schlammteich. Der Flussregenpfeifer besitzt eine geringe Lärmempfindlichkeit und hat eine kurze 

Fluchtdistanz. Hinzu kommt, dass der Brutplatz durch den Schilf- und Gehölzgürtel gegenüber optischen Störun-

gen durch die Bautätigkeit geschützt ist. Eine Tötung oder Verletzung von Individuen infolge einer Aufgabe des 

Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel ist daher nicht zu erwarten. 
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Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Für die Grubenanschlussbahn ist eine Geschwindigkeit von 25 km/h und für die Bedienung des Gleisanschlus-

ses ab den Anschlussweichen bis km 0,56 (Südeinfahrt) bzw. km 1,10 (Nordeinfahrt) eine Geschwindigkeit von 

40 km/h vorgesehen. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten ist eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisi-

kos für den Flussregenpfeifer nicht zu besorgen. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der Brutplatz des Flussregenpfeifers in den Schlammteichen nördlich von Harsum wird durch das Vorhaben 

nicht in Anspruch genommen. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Der Brutplatz des Flussregenpfeifers liegt in über 130 m Entfernung zur Gleistrasse der Südeinfahrt. Der Fluss-

regenpfeifer besitzt nur eine geringe Lärmempfindlichkeit und hat eine kurze Fluchtdistanz. Hinzu kommt, dass 

der Brutplatz durch den Schilf- und Gehölzgürtel gegenüber optischen Störungen geschützt ist. Störungen kön-

nen damit ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.5 Grünspecht (Picus viridis) 

Grünspecht (Picus viridis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Grünspecht brütet in unterschiedlichen Biotopen der halboffenen, reich gegliederten Kulturlandschaft mit 

Weiden, Wiesen und Hochstammobstwiesen, aufgelockerten Altholzbeständen, Feld- und Ufergehölzen, Baum-

hecken, außerdem in parkartigem Gelände (Parks, Ortsrandlagen, Gärten), am Rand geschlossener Laub- und 

Mischwälder oder im Bereich von Lichtungen, Waldwiesen und stark aufgelichteten Bereichen. Er meidet dichte 

Nadelwälder. Die Art brütet in selbst angelegten oder von anderen Spechten angelegten Baumhöhlen in Höhen 

von 2 bis 10 m. Die Brutzeit erstreckt sich von Anfang April/ Mitte Mai bis Anfang August. Es erfolgt eine Jahres-

brut, ggf. mit bis zu zwei Ersatzgelegenen. 

Der Grünspecht ist ein Standvogel mit ausgeprägter Reviertreue. Im Winter teilweise weiter umherschweifend, 

erscheint dann oft in Gärten, um dort nach Nahrung zu suchen. Jungvögel verlassen die Reviere ihrer Eltern und 

suchen sich eigene Reviere in deren Nähe (<30 km vom Geburtsort). (NLWKN, 2010) Die Reviergröße liegt 

zwischen 8 bis >100 ha (Flade, 1994). 

Empfindlichkeit: 

Der Grünspecht weist eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm auf. Bei Verkehrsmengen bis 

einschließlich 10.000 Kfz/24h sind keine Maskierungseffekte zu erwarten (Garniel & Mierwald, 2010). Die artspe-

zifische Fluchtdistanz wird für den Grünspecht mit 60 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Grünspecht ein regelmäßiger, weit verbreiteter Brutvogel.  

Als Brutvogel kommt der Grünspecht vor allem im Niedersächsischen Tiefland vor, wobei die Bestände in der 

Stader Geest und der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest stark ausdünnen und z.T. nur wenige Vorkommen 

aufweisen. Die Fluss- und Seemarschen gehören nicht mehr zum Brutgebiet. In den mittleren, östlichen und 

südlichen Landesteilen relativ geschlossene Verbreitung mit Ausnahme der Mittelgebirge oberhalb 300 m ü NN 

und der Hochlagen des Harzes. Aktuelle Schwerpunktvorkommen mit überdurchschnittlichen Siedlungsdichten 

befinden sich v.a. in der Lüneburger Heide und im Wendland, im Weser-Aller-Flachland sowie in der Ems- Hun-

te-Geest und Dümmer-Geestniederung. 

In Niedersachsen haben die Bestände des Grünspechts in den letzten zwei Jahrzehnten zugenommen. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 6.000, Anzahl der Reviere in Deutschland: 42.000 bis 76.000 (Krüger T. , 

Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,3 

Der Grünspecht wurde bei den faunistischen Erfassungen 2012 (Biodata, 2014) im NSG Ahrberger Holz/ Groß 

Förster Holz nachgewiesen (2 BV). Gemäß Angaben des (OVH, 2014) existieren mindestens 2 besetzte Reviere 

im Giesener Wald und am Osterberg.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Im Bereich der Grünspechtreviere werden keine Gehölze in Anspruch genommen. Damit können Individuen-

verluste im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ausgeschlossen werden. 
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Grünspecht (Picus viridis) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da im Bereich der Grünspechtreviere keine Betriebseinrichtungen neu errichtet oder grundhaft ausgebaut wer-

den, können betriebs- und anlagebedingte Tötungsrisiken für den Grünspecht ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da im 

Bereich der Grünspechtreviere keine Gehölze in Anspruch genommen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Belastungen durch bau- und betriebsbedingte Störungen sind aufgrund der Entfernungen von mind. 300 m zu 

den relevanten Betriebseinrichtungen des Vorhabens nicht zu besorgen. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 
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Grünspecht (Picus viridis) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.6 Habicht (Accipiter gentilis) 

Habicht (Accipiter gentilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D  

☐ RL NI  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Habicht besiedelt vornehmlich größere Wälder verschiedener Bestockungstypen. Bruten finden in Randzo-

nen und in Bereichen innerer Grenzlinien gleichermaßen statt. Ansiedlungen auch in Waldungen der halboffenen 

Landschaft, in Feldgehölzen und in Randlagen von Städten. Eine innerstädtische Besiedlung in größerem Um-

fang ist aus einigen Großstädten Deutschlands belegt (Altenkamp, 2002) (Rutz, 2001). Die Art jagt in möglichst 

abwechslungsreichen Landschaften bis zu 8 km vom Nest entfernt (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012).  

Der Standvogel brütet auf Bäumen, meist hoch in Altbeständen. Für die Nestanlage werden vor allem Fichte, 

Kiefer, Buche und Eiche genutzt. (Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) Die Eiablage beginnt ab Ende März 

und erfolgt bis Ende April/ Mitte Mai, Brutdauer 35-40 Tage, Nestlingsdauer 35 bis 42 Tage. Bei einer Jahresbrut, 

ggf. mit Ersatzgelege (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

Empfindlichkeit: 

Der Habicht ist nicht empfindlich gegenüber Verkehrslärm. Die Art reagiert jedoch empfindlich auf optische Sig-

nale, die insbesondere durch die Anwesenheit des Menschen hervorgerufen werden. Er gilt zudem als beson-

ders kollisionsgefährdet. (Garniel & Mierwald, 2010) Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 200 m angegeben 

(Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz >50 bis 200 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Habicht ist in Deutschland mittelhäufiger, regelmäßiger Brutvogel. In Niedersachsen kommt die Art in allen 

Naturräumlichen Regionen mit fast gleichmäßiger Dichte vor. Seit den 1980er Jahren hat der niedersächsische 

Bestand zugenommen und ist seit Mitte der 1990er Jahre stabil. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 2.300 

Anzahl der Reviere in Deutschland: 11.500 – 16.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1 

Der Habicht wurde mit einem Brutverdacht im Ahrberger Holz nachgewiesen. Als Nahrungsgast tritt die Art in der 

Feldmark zwischen Emmerke und Giesen, am Entenfang, am Standort Siegfried-Giesen und nordöstlich Ahrber-

gen auf. (OVH, 2014) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Im Bereich des Habichtreviers Im Ahrberger Holz werden keine Gehölze in Anspruch genommen. Damit können 

Individuenverluste im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Habicht (Accipiter gentilis) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Die neu anzulegende Erschließungsstraße von der L 140 zum Standort Glückauf-Sarstedt liegt außerhalb des 

Aktionsradius des festgestellten Brutreviers des Habichts, so dass es hierdurch zu keiner signifikanten Erhöhung 

des Kollisionsrisikos kommt.  

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können für den Habicht ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da im 

Bereich des Habichtreviers im Ahrberger Holz keine Gehölze in Anspruch genommen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein 

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Habicht (Accipiter gentilis) 

Belastungen durch betriebsbedingte Störungen des Brutrevieres im Ahrberger Holz sind aufgrund der Entfernung 

von über 500 m zum Standort Siegfried-Giesen nicht zu besorgen. Auch durch den Betrieb der Grubenan-

schlussbahn ist aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h sowie nur 6 Zügen pro Werktag nicht von 

relevanten Störungen für den Habicht auszugehen. 

Erhebliche Störungen des Habichts können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☐ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.7 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: 2 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Lebensräume des Kiebitzes sind feuchte Wiesen und Weiden aber auch Niedermoore und Salzwiesen mit lücki-

ger bzw. kurzer Vegetation. Besonders günstig für den Kiebitz ist ein Nutzungsmosaik aus Wiesen und Weiden. 

Kennzeichnend ist ein offener Landschaftscharakter. In wiedervernässten Hochmooren werden teilweise hohe 

Dichten erreicht. Seit einigen Jahrzehnten werden auch intensiv genutzte Ackerflächen (Mais-, Getreide- und 

Zuckerrübenfelder) besiedelt, die vor der Bestellung oder in frühen Stadien der Vegetationsentwicklung ähnliche 

Strukturen besitzen. Der Aufzuchterfolg ist auf den intensiv genutzten Feldern allerdings oft gering. 

Der Flächenbedarf eines Brutpaares hängt von der Struktur der Flächen und der Umgebung ab; oft brütet der 

Kiebitz kolonieartig mit mehreren Paaren auf wenigen Hektarflächen: Neben kurzrasigem Grünland werden als 

Brutplatz oftmals dunkle und feuchte vegetationsarme Flächen ausgesucht; aus diesem Grunde sind auch alte, 

vorjährige Maisstoppeläcker sowie frisch bestellte Ackerflächen als Nestplatz attraktiv.  

Die Brutzeit des Kiebitzes liegt zwischen Mitte März bis Mitte August. Es erfolgt i.d.R. eine Jahresbrut, ggf. Anla-

ge von Ersatzgelegen nach Brutverlust. Die niedersächsischen Brutvögel sind meist Kurzstreckenzieher, die den 

Winter vor allem in Nordwesteuropa verbringen. In milden Wintern bleibt ein Teil der Vögel in Nordwestdeutsch-

land. (NLWKN, 2011a) 

Empfindlichkeit: 

Für den Kiebitz stellt Straßenverkehrslärm eine Gefahr für den Reproduktionserfolg dar, da er zu den Arten mit 

lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation gehört. (Garniel & Mierwald, 2010). Die planerisch zu berück-

sichtigende Fluchtdistanz wird für den Kiebitz bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 100 m angege-

ben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 30 bis 100 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Kiebitz eine regelmäßig brütende, mittelhäufige Vogelart.  

Der Kiebitz ist in Niedersachsen sowohl Brut- als auch Rast- und Gastvogel. Er ist ein Charaktervogel der nord-

deutschen Tiefebene. Bis vor wenigen Jahrzehnten war die Art noch in allen Naturräumlichen Regionen Nieder-

sachsens vertreten. Der Kiebitz war bis dahin ein typischer Brutvogel des extensiv genutzten Grünlandes sowie 

der Randflächen von Feuchtgebieten; nach dem hohen Grünlandverlust brütet die Art heute auch auf Ackerflä-

chen und in anderen stark anthropogen überformten Flächen. Seit Anfang bzw. Mitte der 1980er Jahre sind die 

Brutvorkommen in den Naturräumlichen Regionen Harz, Börden und Weser- und Leinebergland stark ausge-

dünnt. Das Gros der Brutvögel konzentriert sich in der Naturräumlichen Region Watten und Marschen. (NLWKN, 

2011a) 

Die Anzahl der Brutpaare liegt in Deutschland bei 63.000 bis 100.000, in Niedersachsen bei 32.000. Sowohl in 

Deutschland insgesamt als auch in Niedersachsen ist der Bestand seit den 1980er Jahren stark rückläufig. 

(Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2 

Der Kiebitz wurde 2012 und 2014 als Brutvogel nachgewiesen (Biodata, 2014). Vier Brutplätze befinden sich 

zwischen Glückauf-Sarstedt und Im Meere, drei Nachweise wurden in der offenen Feldflur westlich Giesen in 

> 300 m Entfernung zum Baufeld der Neuhalde erbracht.  

Weiterhin wurden bei den Kartierungen des Ornithologischen Vereins zu Hildesheim (OVH) im Jahr 2013 Brut-

versuche von mindestens 7 Paaren beobachtet. 2014 brüteten mindestens 14 Paare im Bereich Entenfang und 

der nördlich anschließenden Agrarlandschaft bis Sarstedt. Weitere Brutpaare (1 bis 2) nordwestlich Giesen, 

Brutverdacht von 1 bis 2 Paaren zwischen Ahrbergen, Klein Förste und der A 7. (OVH, 2014) 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 76 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Die nachgewiesenen Brutplätze werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genommen. Ein Brutplatz des 

Kiebitz wurde jedoch in nur 70 m Entfernung zur Erschließungsstraße südlich Sarstedt kartiert. Durch die Bauar-

beiten an der Erschließungsstraße und am Standort Glückauf-Sarstedt kann es zu Störungen durch Lärm oder 

die Anwesenheit von Personen kommen, die zu einem Verlassen des Geleges oder der noch unselbständigen 

Jungvögel führen.  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Kiebitzes sowie durch eine sich anschlie-

ßende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten des Schä-

digungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es kommt zu keinen betriebs– oder anlagebedingten Wirkungen, die zu einer signifikanten Erhöhung des Tö-

tungsrisikos für den Kiebitz führen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Die festgestellten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Kiebitz werden vom Vorhaben nicht direkt in Anspruch 

genommen. 

Für das Brutrevier 70 m südlich der Erschließungsstraße des Standorts Sarstedt kann aufgrund bau- und be-

triebsbedingter Störungen eine Aufgabe des Brutplatzes nicht ausgeschlossen werden. Ein Ausweichen auf 

unmittelbar angrenzende Flächen mit gleicher Vegetationsausstattung ist jedoch möglich, so dass die ökologi-

sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen können durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermieden wer-

den. Durch die im Anschluss an die Baufeldfreimachung kontinuierlich fortgeführte Bautätigkeit und die damit 

verbundenen regelmäßigen Störungen wird vermieden, dass sich der Kiebitz im unmittelbaren Umfeld der Bau-

arbeiten ansiedelt. 

Durch die bau- und betriebsbedingten Störungen im Bereich der Erschließungsstraße Sarstedt kann die Aufgabe 

eines Brutplatzes nicht ausgeschlossen werden (vgl. 3.2). 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.8 Kleinspecht (Dendrocopus minor) 

Kleinspecht (Dendrocopus minor) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Kleinspecht kommt in lichten Wäldern mit hohem Anteil an grobborkigen, alten Laubbäumen, oft in Eichen-

wäldern, aber auch Beständen mit Weichhölzern (Pappeln, Weiden), Hart- und Weichholzauen, feuchten Erlen-

wäldern und Hainbuchenwäldern vor. Ebenfalls in halboffenen Kulturlandschaften mit parkähnlichen Baumbe-

ständen, in Hecken und Feldgehölzen. Wichtig ist ein hohes Angebot an stehendem Totholz und Bäumen in der 

Zerfallsphase. In Buchenwälder und buchendominierten Mischwäldern eher selten. 

Der Kleinspecht brütet in selbst angelegten Baumhöhlen, meist in morschem oder totem Holz. Die Brutzeit des 

Kleinspechts beginnt zwischen Mitte April bis Mitte Mai und endet im Juni/Juli. Es erfolgt i.d.R. eine Jahresbrut. 

Altvögel sind in Mitteleuropa größtenteils Standvögel. 

Empfindlichkeit: 

Für den Kleinspecht wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 30 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 

2010). Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 10 bis 30 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Kleinspecht eine regelmäßig brütende Vogelart.  

In Niedersachsen ist der Kleinspecht bis auf die Inseln in allen Naturräumen vertreten, in den Marschen sehr 

spärlich, in der Stader, der Ostfriesisch-Oldenburgischen und der Ems-Hunte-Geest lückenhaft verbreitet. In den 

mittleren, östlichen und südlichen Landesteilen liegt mit Ausnahme der Börden und der Hochlagen des Harzes 

eine relativ geschlossene Verbreitung vor.  

Der Brutbestand liegt in Deutschland bei ca. 25.000 bis 41.000 Revieren, in Niedersachsen im Mittel bei ca. 

4.600 Revieren. Für Niedersachsen ist in den letzten Jahren eine leichte Bestandszunahmen zu verzeichnen. 

(Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1 

Der Kleinspecht wurde 2012 (Biodata, 2014) im NSG Ahrberger Holz/ Groß Förster Holz (Im Hasenwinkel) nach-

gewiesen (1 BV). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da im Bereich des Kleinspechtreviers keine Flächen in Anspruch genommen werden, können Individuenverluste 

im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Kleinspecht (Dendrocopus minor) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Aufgrund der Habitatansprüche des Kleinspechtes und der Lage des Kleinspechtreviers im Hasenwinkel bei 

Ahrbergen ist davon auszugehen, dass der trassennahe Bereich der Grubenanschlussbahn gemieden wird. 

Daher kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch Kollision ausgeschlossen werden. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können für den Kleinspecht ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da im 

Hasenwinkel bei Ahrbergen keine Gehölze durch das Vorhaben in Anspruch genommen werden. Aufgrund einer 

hinreichenden Entfernung zur Trasse der Grubenanschlussbahn (mind. 300 m) kann auch eine störungsbedingte 

Entwertung durch Lärmwirkungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Mögliche betriebsdingte Lärmbelastungen am Brutplatz durch den Güterverkehr auf der Grubenanschlussbahn 

sind aufgrund der geringen Verkehrsmenge von nur 6 Zügen pro Werktag nicht zu erwarten. Selbst bei einer 

höheren Frequentierung der eingleisigen Grubenanschlussbahn ist aufgrund der langen Lärmpausen zwischen 

den einzelnen Zügen nicht mit einer relevanten Störung des Kleinspechtes zu rechnen, die sich nachteilig auf 

den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte. 

Erhebliche Störungen des Kleinspechtes können daher ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 
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Kleinspecht (Dendrocopus minor) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.9 Kuckuck (Cuculus canorus) 

Kuckuck (Cuculus canorus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Bruthabitate des Kuckucks befinden sich aufgrund des breiten Spektrums der Habitatansprüche potenzieller 

Wirtsvögel innerhalb einer Vielzahl verschiedener Biotopstrukturen. Entsprechend besiedelt der Kuckuck fast alle 

Lebensräume - bevorzugt Parklandschaften, Heide- und Moorgebiete, lichte Wälder sowie Siedlungsränder und 

Industriebrachen. Intensiv genutzte Ackerlandschaften, dichte Nadelforste sowie Innenstadtbereiche werden 

gemieden. Das Weibchen legt jeweils ein Ei in ein fremdes Nest (Brutschmarotzer), bevorzugt von Teich- und 

Sumpfrohrsänger, Bachstelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pieper und Rot-

schwänze. Der Kuckuck trifft nach den Wirtsvögeln (etwa im April) im Habitat ein. Damit haben diese ihre Revie-

re bereits besetzt. Die Brutzeit liegt zwischen April/ Mai und Juli. Ab Juli/ August erfolgt der Wegzug, wobei die 

Altvögel (August/ September) vor den Jungvögeln (bis Ende September/ Anfang Oktober) wegziehen.  

Empfindlichkeit: 

Für den Kuckuck wurde eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Als Fluchtdistanzen der Wirtsvögel des Kuckucks werden bei Gassner, Winkelbrandt, & 

Bernotat (2010) Werten zwischen 5 bis 30 m angegeben. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Kuckuck ist in weiten Teilen Deutschlands ein regelmäßiger Brutvogel (Brutschmarotzer) in geeigneten Le-

bensräumen. Mit einzelnen lokalen Ausnahmen kommt die Art in Deutschland flächendeckend vor. In Nieder-

sachsen ist die Art nahezu flächendeckend verbreitet, nimmt jedoch seit Jahren im Bestand ab (NLWKN 2010).  

Anzahl der Männchenreviere in Niedersachsen: 8.000  

Anzahl der Männchenreviere in Deutschland: 42.000-69.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Der Kuckuck wurde mit 7 Brutpaaren (BV) im Untersuchungsraum nachgewiesen (Biodata, 2014). Die Fund-

punkte liegen im NSG Entenfang, in der Feldflur zwischen Innerste und Groß Förste, ca. 25 m südöstlich des 

Baufeldes der Gleistrasse bei Harsum, ca. 180 m südlich des Werksgeländes Glückauf-Sarstedt, in der Ortslage 

Ahrbergen, in der Feldflur westlich Giesen ca. 200 m südlich des Haldenbaufeldes sowie in der Feldflur südlich 

Sarstedt.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Für den Brutplatz in unmittelbarer Nähe (25 m) zum Baufeld der Gleistrasse der Nordeinfahrt kann nicht ausge-

schlossen werden, dass es durch baubedingte Störungen zu einer Aufgabe des Geleges bzw. zum Verlassen 

der noch unselbständigen Jungvögel kommt. 

Das Eintreten des Schädigungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG lässt sich durch Vermeidungs-

maßnahmen verhindern. 
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Kuckuck (Cuculus canorus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von April bis Juli) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Wirtsvögel des Kuckucks sowie durch eine 

sich anschließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (April bis Juli) wird das Eintreten 

des Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Aufgrund der anzusetzenden geringen Fluchtdistanzen der Wirtsvögel von max. 30 m und der ausreichenden 

Entfernung zu den Vorhabensteilen können betriebs- und anlagebedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Brutrevier im Bereich des Baufeldes der Gleistrasse kann nach Ende der Bautätigkeit wieder in vollem Um-

fang genutzt werden. Während der Bauphase ist ein vorübergehendes Ausweichen auf unmittelbar angrenzende 

Flächen mit gleicher Vegetationsausstattung möglich.  

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Kuckuck (Cuculus canorus) 

Baubedingte Störungen können durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8)vermieden wer-

den. Durch die im Anschluss an die Baufeldfreimachung kontinuierlich fortgeführte Bautätigkeit und die damit 

verbundenen regelmäßigen Störungen wird vermieden, dass sich der Kuckuck im unmittelbaren Umfeld der 

Bauarbeiten ansiedelt. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.10 Mäusebussard (Buteo buteo) 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☐ RL NI:  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Mäusebussard gilt als Kulturfolger, er besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern ge-

eignete Gehölzbestände als Brutplatz vorhanden sind. Der Mäusebussard zeigt keine besonderen Habitat-

ansprüche bei der Wahl seiner Brutplätze, wobei Randbereiche von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baum-

gruppen und Einzelbäume bevorzugt werden. Die Horste werden meist in 10 – 20 m Höhe angelegt wird. Die 

Nahrungssuche erfolgt überwiegend auf offenen Flächen wie Wiesen, Weiden, Brachen, Äckern und Kahlschlä-

gen.  

Die Brutzeit des Mäusebussards liegt etwa zwischen März und Juli/ August. Der Mäusebussard ist vielfach 

Standvogel, ein Wegzug ist stark vom Wetter abhängig. Teil- und Kurzstreckenzieher kommen etwa im Februar/ 

März im Brutgebiet an, der Streuzug der Jungvögel beginnt ab August, der Wegzug ist vom Wetter abhängig. 

Empfindlichkeit: 

Der Mäusebussard gehört zu der Gruppe von Brutvogelarten, für die eine Lärmempfindlichkeit am Brutplatz 

ausgeschlossen werden kann und die kein spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen aufweist (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die Art reagiert jedoch empfindlich auf optische Signale, insbesondere durch die Anwesenheit 

des Menschen. Da der Mäusebussard insbesondere im Winter, aber auch zur Brutzeit Ränder viel befahrener 

Straßen aufsucht, besteht ein erhöhtes Kollisionsrisiko. Dies gilt auch für die im Winter meist schneearmen Kor-

ridore stark befahrener Eisenbahnstrecken. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz wird bei Gassner, 

Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 100 m und bei (Garniel & Mierwald, 2010) mit 200 m angegeben.  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Mäusebussard ist der am weitesten verbreitete und häufigste Greifvogel Europas. In weiten Teilen Deutsch-

lands ist die Art regelmäßiger Brutvogel geeigneter Lebensräume und kommt nahezu flächendeckend vor, mit 

Schwerpunkten in den Mittelgebirgen. In Niedersachsen ist die Art nahezu flächendeckend verbreitet. Der Brut-

bestand des Mäusebussards hat sich seit 1980 verdoppelt. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 15.000 

Anzahl der Reviere in Deutschland: 80.000 bis 135.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Im Untersuchungsraum wurden drei Brutvorkommen des Mäusebussards erfasst (Biodata, 2014). Ein Brutrevier 

wurde im Entenfang in einem Feldgehölz, ca. 290 m westlich der geplanten Betriebseinrichtungen mit den Zwi-

schenspeicherbecken für Oberflächen- und Haldenwasser, festgestellt. Weitere Brutreviere befinden sich 10 m 

südlich der Gleistrasse am Hafen Harsum sowie im NSG Ahrberger Holz/ Groß Förster Holz. Zudem ist der Mäu-

sebussard Nahrungsgast im gesamten Untersuchungsraum. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Mäusebussard (Buteo buteo) 

Aufgrund der großen Entfernung der Brutreviere im Entenfang und im Ahrberger Holz/Groß Förster Holz von 

mind. 290 m bzw. über 220 m zum geplanten Werksgelände im Bereich der Zwischenspeicherbecken bzw. zu 

den Betriebseinrichtungen am Standort Fürstenhall, sind Tötungen von Individuen oder deren Entwicklungsfor-

men durch Aufgabe des Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel nicht zu befürchten. 

Ein weiteres Brutrevier wurde in einem Feldgehölz 10 m südlich der Gleistrasse am Hafen Harsum festgestellt. 

Für die in diesem Bereich verlaufende Grubenanschlussbahn ist eine grundhafte Erneuerung geplant. Eine Inan-

spruchnahme des Horstes und seines Umfelds findet nicht statt. Dennoch kann eine Tötung von Individuen oder 

deren Entwicklungsformen durch Aufgabe des Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvö-

gel während der Bautätigkeiten auf dem bestehenden Bahndamm nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Das Eintreten des Schädigungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG lässt sich jedoch durch Vermei-

dungsmaßnahmen verhindern. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Mäusebussards sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten des 

Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Die neu anzulegende Erschließungsstraße von der L 140 zum Standort Glückauf-Sarstedt liegt außerhalb des 

Aktionsradius der festgestellten Brutreviere des Mäusebussards, so dass es hierdurch zu keiner signifikanten 

Erhöhung des Kollisionsrisikos kommt. Für Nahrungsgäste und Durchzügler, die den Untersuchungsraum un-

spezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzen, kann eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ebenfalls 

nicht prognostiziert werden, da aufgrund der geringen Verkehrsmenge von rd. 650 Kfz/Werktag (davon ca. 10 

LKW) die Erschließungsstraße hinsichtlich potenzieller Aasmengen keine Bedeutung erlangt. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können für den Mäusebussard ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 87 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Die festgestellten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Mäusebussards im Entenfang und im Ahrberger 

Holz/Groß Förster Holz werden aufgrund der hinreichenden Entfernung zum Vorhaben nicht in Anspruch ge-

nommen. 

Für das Revier in einem Feldgehölz 10 m südlich der Gleistrasse am Hafen Harsum kann eine vorübergehende 

störungsbedingte Entwertung während der Bauphase nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass im Zuge 

der Errichtung des Hafens Harsum ein Rad- und Wanderweg umverlegt wird, der dann südlich der Gleistrasse im 

Randbereich des Ackers in unmittelbarer Waldrandnähe verläuft. Bei einer artspezifischen Fluchtdistanz von 

100 m sind betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Mäusebussards an seinem Neststandort durch die Nutzung 

des Weges durch Fußgänger und Radfahrer nicht ausgeschlossen. Die mögliche Aufgabe des Horststandortes 

stellt eine Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte dar.  

Es wird vorsorglich nicht davon ausgegangen, dass ein Ausweichen in benachbarte Gehölze ohne weiteres 

möglich ist. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezo-

gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung eines Ersatzhorstes für den Mäusebussard (ACEF 5) 

Im räumlichen Bezug zum betroffenen Revier am Hafen Harsum wird ein Ersatzhorst für den Mäuse-

bussard angelegt. Der Ersatzhorst muss zum Zeitpunkt des Beginns der Baumaßnahmen im Bereich 

des betroffenen Reviers wirksam sein. Der Standort der Nisthilfen ist durch eine fachkundige Person 

festzulegen. Mögliche Standorte für artspezifische Ersatzhorste sind das Lorbeekholz am von der Auto-

bahn abgewandten Waldrand, das Hollenmeerholz oder der Gehölzstreifen entlang des Stichkanals Hil-

desheim. 

Mit dieser Maßnahme wird dem Mäusebussard ein geeigneter Brutplatz als alternative Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG wird somit verhindert. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Mäusebussard (Buteo buteo) 

Aufgrund der hinreichenden Entfernung zum Vorhaben sind Störungen der Brutreviere im Entenfang und im 

Ahrberger Holz/Groß Förster nicht zu erwarten. 

Für das in einem Feldgehölz 10 m südlich der Gleistrasse am Hafen Harsum festgestellte Brutrevier kann eine 

störungsbedingte Aufgabe des Horstes nicht ausgeschlossen werden.  

Für einzelne Individuen durchziehender Mäusebussarde können baubedingte als auch betriebsbedingte akusti-

sche und visuelle Störreize nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da der Mäusebussard als Nahrungsgast 

und Durchzügler den Untersuchungsraum unspezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzt und keine Bindung 

an spezielle Nahrungsräume oder tradierte Rastflächen im Untersuchungsraum aufweist, ist eine nachhaltige, 

funktionale und damit erhebliche Auswirkung auf die lokale Population nicht zu erwarten. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.11 Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Nachtigall besiedelt Laubbaum-Gehölze mit lückiger, gruppenweise aufgelockerter oder saumartig an-

grenzender, auch völlig fehlender Baumschicht, mit dichtem Strauchraum sowie mit Wechsel von vegetations-

freien Falllaubzonen und mehr oder weniger dichter Bodenvegetation. Das trifft insbesondere zu auf Randberei-

che von Auwäldern und Auwaldreste, Hangwälder mit Gebüschsäumen, unterholzreiche, pappeldominierte Kip-

penaufforstungen, Ufer- und Feldgehölze, üppig bewachsene Teich- und Bahndämme, aufgelassene Steinbrü-

che, verwilderte Parks und Gärten, Friedhöfe und verbuschtes Ruderalgelände. Weiterhin kommt die Art in ge-

wässernahen Bereichen (Flussauen, Teichgebiete, Stauseen) vor. (Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013)  

Die tag- und nachtaktive Art brütet in dichter Krautschicht, meist nahe oder direkt an Gebüsch, häufig unmittelbar 

am Boden, oder bis 30 (max. 50) cm hoch auf Astgabeln oder krautigen Stängeln. Der Nachtzieher trifft im April 

und Mai am Brutplatz ein. Die Brutzeit erstreckt sich von Ende April bis Anfang Juli, bei Nachgelegen bis Ende 

Juli. Es erfolgt eine Jahresbrut, ggf. mit Ersatzgelege. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

Empfindlichkeit: 

Für die Nachtigall wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz für die Nachtigall wird bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat 

(2010) mit 10 m angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz <10 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Nachtigall ist in weiten Teilen Deutschlands häufiger regelmäßiger Brutvogel geeigneter Lebensräume und 

kommt nahezu flächendeckend vor.  

Die Nachtigall ist in Niedersachsen nach Rückgängen bis in die 1980er Jahre insgesamt im Brutbestand stabil. 

Schwerpunkte der Verbreitung sind die Naturräumlichen Regionen Börden, Weser-Aller-Flachland und östliche 

Lüneburger Heide sowie der Ems-Hunte-Geest. Die Art fehlt in der Südheide sowie den höheren Lagen des 

Berg- und Hügellandes, in den küstennahen Regionen sind die Vorkommen weit verstreut und spärlich.  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 9.500, Anzahl der Reviere in Deutschland: 70.000 bis 130.000 (Krüger T. , 

Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Die Nachtigall wurde bei den faunistischen Erfassungen 2012 (Biodata, 2014) mit 13 Brutpaaren (BV) nachge-

wiesen. Nachweise erfolgten im NSG Entenfang (3 BV), an den Giftener Teichen (1 BV), nördlich des Werksge-

ländes Siegfried-Giesen in 10 m Entfernung zum Baufeld (2 BV), im Ahrberger Holz (1 BV), am Mühlengraben 

ca. 150 m südöstlich der 110 kV-Trasse, auf dem Baufeld des Hafens Harsum und 150 m nördlich (2 BV), am 

Unsinnbach sowie an den Schlammteichen bei Harsum in 40 m Entferung zur Gleistrasse (je 1 BV). Ein weiterer 

Fundpunkt befindet sich im Bereich des Werksgeländes Glückauf-Sarstedt. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Durch den Standort Glückauf-Sarstedt sowie den Hafen Harsum werden zwei Reviere der Nachtigall unmittelbar 

in Anspruch genommen, so dass es baubedingt zu einer Tötung von Individuen kommen kann. 

Nördlich des Werksgeländes Siegfried-Giesen wurden in etwa 10 m Entfernung zum Baufeld zwei Brutplätze 

erfasst. Hier können indirekte Tötungen durch die Aufgabe des Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselb-

ständigen Jungvögel nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von April bis Juli) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Nachtigall sowie durch eine sich anschlie-

ßende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit wird das Eintreten des Schädigungsverbotes 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Aufgrund der geringen Fluchtdistanz von nur 10 m und der ausreichenden Entfernung zu den Vorhabensteilen 

können betriebs- und anlagebedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Die Brutreviere auf einer Gebüschbrache am Standort Glückauf-Sarstedt sowie im Gehölzbestand am Ha-

fen Harsum gehen jedoch dauerhaft verloren. Darüber hinaus kann die Aufgabe eines Reviers nördlich des 

Werksgeländes Siegfried-Giesen aufgrund des randlichen Eingriffs in den Gebüschbestand nicht ausgeschlos-

sen werden. 

Ein Ausweichen in benachbarte Flächen wird vorsorglich nicht angenommen, da geeignete Flächen nur in be-

grenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu 

vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für die Nachtigall (ACEF 6) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen 3 Revieren am Standort Glückauf-Sarstedt, am 

Hafen Harsum sowie Siegfried-Giesen werden die Lebensraumbedingungen für die Nachtigall verbes-

sert bzw. neue Brutmöglichkeiten in Form von Feldgehölzen, Hecken und Gebüschen mit dichter 

Strauchschicht und Deckungsmöglichkeiten in der Krautschicht geschaffen. Die Habitatansprüche der 

Art sind dabei zu berücksichtigen. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffe-

nen Revierraum wirksam sein.  

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Aufgrund der geringen Fluchtdistanz von nur 10 m und der ausreichenden Entfernung zu den Vorhabensteilen 

können Störungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.12 Neuntöter (Lanius collurio) 

Neuntöter (Lanius collurio) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Neuntöter besiedelt extensiv genutzte, halboffene, reich strukturierte Kulturlandschaften mit aufgelockertem 

Gebüschbestand, Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- und Saumstrukturen. Er benötigt eine Vielzahl 

von Ansitzwarten. Besiedelt werden Heckenlandschaften mit Wiesen und Weiden, trockene Magerrasen, ge-

büschreiche Feuchtgebiete sowie größere Windwurfflächen in Waldgebieten. Das Nest wird in dichten, hoch 

gewachsenen Büschen meist in 0,5-2 m Höhe und gerne in Dornsträuchern angelegt. 

Die Brutzeit liegt etwa zwischen Mai und August. Die Ankunft im Brutgebiet erfolgt im April/ Mai, der Wegzug 

beginnt ab Mitte Juli, bei Nachgelegen bis Anfang Oktober. In der Regel erfolgt nur eine Jahresbrut, ggf. kommen 

Ersatzbruten vor. 

Empfindlichkeit: Für den Neuntöter wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermit-

telt (Garniel & Mierwald, 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz für den Neuntöter wird bei Gassner, Winkel-

brandt, & Bernotat (2010) mit 30 m angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz <10-30 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Neuntöter eine regelmäßig brütende häufige Vogelart. 

Der Neuntöter kommt in Niedersachsen flächendeckend mit höchsten Siedlungsdichten in den östlichen, am 

stärksten kontinental geprägten Landesteilen vor. In den vergangenen Jahrzehnten gab es zum Teil starke Be-

standsabnahmen, seit den 1990er Jahren gibt es Hinweise auf lokale Bestandserholungen. Die Vorkommen 

können jahrweise starken Schwankungen unterliegen, die nicht überall synchron, sondern lokal unterschiedlich 

verlaufen. (NLWKN, 2011b).  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 9.500, Anzahl der Reviere in Deutschland: 91.000 bis 160.000 (Krüger T. , 

Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2 

Der Neuntöter wurde mit zwei Beobachungen mit Brutverdacht im NSG Entenfang sowie im Bereich des Kornka-

li-Schuppens auf dem Werksgelände Siegfried-Giesen nachgewiesen (Biodata, 2014). 

Ein weiteres Brutpaar wurde im Bereich der Sandkühle östlich Ahrbergen beobachtet (OVH, 2014).  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch den Standort Siegfried-Giesen wird ein Revier des Neuntöters in Anspruch genommen, so dass es bau-

bedingt zu einer Tötung von Individuen kommen kann. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von Mai bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 94 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Neuntöters wird das Eintreten des Schädi-

gungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Aufgrund der geringen Fluchtdistanz von 30 m und der ausreichenden Entfernung zu den Vorhabensteilen kön-

nen betriebs- und anlagebedingte Tötungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Das Brutrevier auf einer Ruderalfläche am Standort Siegfried-Giesen geht jedoch dauerhaft verloren. Ein 

Ausweichen in benachbarte Flächen wird vorsorglich nicht angenommen, da geeignete Flächen nur in begrenz-

tem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermei-

den sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für den Neuntöter (ACEF 7) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu dem betroffenen Revier am Standort Siegfried-Giesen werden die 

Lebensraumbedingungen für den Neuntöter verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten mit Dornstrauch-

beständen geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. Die Maßnahmen 

müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffenen Revierraum wirksam sein. 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 
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Neuntöter (Lanius collurio) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Aufgrund der geringen Fluchtdistanz von nur 30 m und der ausreichenden Entfernung zu den Vorhabensteilen 

können Störungen ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.13 Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Rauchschwalbe besiedelt hauptsächlich ländliche Siedlungen mit Großviehanlagen. Gelegentlich nisten 

Einzelpaare in reinen Wohnsiedlungen und Außenbezirken von Städten. Die Art brütet auch in Hausfluren, War-

tehäuschen, Lagerhallen, Garagen, Werkstätten, Schuppen sowie an äußeren Gebäudestrukturen unter Vordä-

chern, überdachten bzw. überbauten Hausein- und Treppenaufgängen, unter Balkonen, in Tordurchfahrten, unter 

Brücken usw.  

Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte April bis September mit Schwerpunkt Mitte Mai bis Ende August bei regel-

mäßig zwei, selten auch drei Bruten. Der Wegzug erfolgt hauptsächlich im September/Oktober. (Steffens, 

Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) 

Empfindlichkeit: 

Die Rauchschwalbe ist nicht empfindlich gegenüber Verkehrslärm (Garniel & Mierwald, 2010). Die artspezifische 

Fluchtdistanz wird mit 10 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Rauchschwalbe eine regelmäßig brütende, häufige Vogelart, die nahezu flächendeckend 

vorkommt. 

In Niedersachsen ist die Art landesweit verbreitet, wobei die Dichte von Nordwest nach Südost abnimmt. Kleine-

re Verbreitungslücken finden sich in ausgedehnten Waldgebieten (Lüneburger Heide, Solling, Harz). Die Bestän-

de in Niedersachsen weisen seit den 1990er Jahren eine negative Entwicklung auf. 

Anzahl der Brutpaare in Niedersachsen: ca. 105.000  

Anzahl der Brutpaare in Deutschland: 455.000 bis 870.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Im Untersuchungsraum wurden 3 Kolonien der Rauchschwalbe nachgewiesen (Biodata, 2014). Diese befinden 

sich in einem Gebäude im Entenfang, an den Intze-Tanks der Althalde sowie an einem Landwirtschaftsgebäude 

westlich Harsum.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Die von der Rauchschwalbe genutzten Intze-Tanks an der Althalde werden zurückgebaut. Baubedingt kann es 

hierbei zu einer Tötung von Individuen kommen. 

Indirekte Tötungen durch Aufgabe des Geleges können aufgrund der Unempfindlichkeit gegenüber anthropoge-

nen Störungen ausgeschlossen werden. 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von April bis September) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung Abriss Intze-Tanks zum Schutz der Rauchschwalbe (VASB 10) 

Die Abrissarbeiten an den Intze-Tanks am Standort Siegfried-Giesen erfolgen ausschließlich im Zeit-

raum von Oktober bis März. Durch den Abriss außerhalb der Brutzeit der Rauchschwalbe kann eine 

baubedingte Tötung von Tieren ausgeschlossen werden. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es treten keine betriebs- und anlagebedingten Wirkungen auf, die zu einem erhöhten Tötungsrisiko für die 

Rauschschwalbe führen würden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch den Rückbau der Intze-Tanks an der Althalde wird eine von einer Kolonie der Rauchschwalbe (5 Brut-

paare) genutzte Fortpflanzungs- und Ruhestätte zerstört. Ein Ausweichen auf Gebäude im Umfeld wird vorsorg-

lich nicht angenommen, da geeignete Bauwerke nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Ein-

tritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnah-

men (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Anlage von Nisthilfen für die Rauchschwalbe (ACEF 8) 

Es werden fünf Rauchschwalben-Nester an einem geeigneten Bauwerk im Raum zwischen Giesen, 

Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten aufgehängt. Die Maßnahme muss zum Zeitpunkt des Abris-

ses der Intze-Tanks wirksam sein. 

Mit dieser Maßnahme werden den betroffenen Rauchschwalben geeignete Brutplätze als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. 

Hiermit kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann somit verhindert werden. 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Rauschschwalben sind nicht empfindlich gegenüber anthropogenen Störungen. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 

 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 99 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

2.1.14 Rebhuhn (Perdix perdix) 

Rebhuhn (Perdix perdix) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: 2 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Das Rebhuhn bevorzugt reich strukturierte Agrarlandschaften mit Acker- und Grünlandbereichen, Brachen, brei-

ten Feldrainen mit Altgrassäumen, Gräben, Hecken und Feldgehölzen. In intensiv genutzten, ausgeräumten 

Agrarlandschaften nur bei Vorkommen von Acker- und Grünbrachen oder anderen lichten, kräuter- und insekten-

reichen Saumstrukturen Besiedelt auch Sand- und Moorheiden, Abbaugebiete und Industriebrachen. 

Das Rebhuhn ist ein Bodenbrüter. Neststandorte befinden sich an Weg- und Grabenrändern, auch im Bereich 

von Hecken und Gehölzen. Das Nest befindet sich gut versteckt in ungenutzten Flächen unter Gras- und Kraut-

beständen, in Getreide-, Klee- und Luzernefeldern. (NLWKN, 2011a) 

Die Brutzeit erstreckt sich zwischen April/ Mai und August/ September, etwa ab August sind die Jungtiere selbst-

ständig. Eine Jahresbrut, ggf. Ersatzgelege. Die Art zeigt i. d. R. keine dauerhaft feste Revierbindung und Territo-

rialverhalten, Brutpaare verhalten sich in der Brutzeit aber kontaktscheu bis aggressiv gegenüber Artgenossen. 

Es besteht somit nur eine geringe Ortsbindung im engeren Sinne, dennoch verbleiben etablierte Individu-

en/Paare oftmals dauerhaft innerhalb eines Aktionsraumes von wenigen km
2
. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012)  

Empfindlichkeit: 

Für das Rebhuhn stellt Straßenverkehrslärm eine Gefahr für den Reproduktionserfolg dar, da es zu den Arten mit 

lärmbedingt erhöhter Gefährdung durch Prädation gehört. (Garniel & Mierwald, 2010). Die planerisch zu berück-

sichtigende Fluchtdistanz wird bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 100 m angegeben. Nach Flade 

(1994) beträgt die Fluchtdistanz 50 bis 100 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist das Rebhuhn eine lückig verbreitete, aber regelmäßig brütende, mittelhäufige Vogelart.  

In Niedersachsen brütet das Rebhuhn in allen naturräumlichen Regionen. Verbreitungsschwerpunkte liegen 

insbesondere in den Naturräumlichen Regionen Oldenburgische Geest, Ems-Hunte-Geest, Stader Geest, We-

ser-Aller-Flachland (Region Hannover), Lüneburger Heide und Wendland. Das Verbreitungsgebiet ist aktuell 

rückläufig. Ein starker Bestandseinbruch mit großen Arealeinbußen ist in Niedersachsen und Deutschland seit 

den 1960er Jahren zu verzeichnen. (NLWKN, 2011a)  

Der Brutbestand liegt in Deutschland bei ca. 37.000 bis 64.000 Revieren und in Niedersachsen bei aktuell ca. 

10.000 Revieren (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014).  

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Das Rebhuhn wurde im Untersuchungsraum nachgewiesen (Biodata, 2014). Ein Brutnachweis erfolgte auf dem 

Baufeld für das Werk Siegfried-Giesen an den Regenrückhaltebecken. In 14 Fällen besteht Brutverdacht. Die 

Fundpunkte befinden sich am Entenfang, am GLB „Im Meere“, auf dem Baufeld im nördlichen Teil des Werksge-

ländes Siegfried-Giesen, in der Feldflur nördlich Giesen (2 BV), an der Althalde, in der Feldflur zwischen B 6 und 

A 7 (3 BV), auf der Gleistrasse (3 BV), in der Feldflur westlich Giesen in ca. 130 m Entfernung zum Baufeld der 

Neuhalde sowie in der Feldflur südlich Sarstedt 25 m nördlich der 20kV-Leitung. 

Als Rastvogel wurde das Rebhuhn in der Agrarlandschaft zwischen B 6 und Hildesheimer Stichkanal, Feldflur 

nördlich und südlich Innerste-Niederung, Groß Förster Holz und Schachtanlage Siegfried-Giesen/ Rückstands-

halde, Agrarlandschaft südlich Flussgraben und K 510 erfasst. 
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Rebhuhn (Perdix perdix) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Am Standort Siegfried-Giesen werden 2 Brutplätze in Anspruch genommen. Von der grundhaften Erneuerung 

der Gleistrasse sind 3 Brutplätze betroffen. Baubedingt kann es hier zu einer Tötung von Individuen kommen. 

Ein Brutplatz wurde in ca. 60 m Entfernung zur 110kV-Trasse nördlich Giesen kartiert. Durch die Bauarbeiten 

kann es zu Störungen kommen, die zu einem Verlassen des Geleges oder der noch unselbständigen Jungvögel 

führen. 

Für den Brutplatz südlich Sarstedt, der sich ca. 25 m nördlich der 20KV-Ringleitung befindet, kann auf Grund der 

optischen Abschirmung durch das vorhandene Gebüsch eine Betroffenheit ausgeschlossen werden.  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von April bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Rebhuhns sowie durch eine sich anschlie-

ßende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (April bis August) wird das Eintreten des Schä-

digungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Für die Grubenanschlussbahn ist eine Geschwindigkeit von 25 km/h sowie eine Auslastung mit 6 Zügen pro 

Werktag vorgesehen. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit und Verkehrsmenge ist eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos für das Rebhuhn nicht zu besorgen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Rebhuhn (Perdix perdix) 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den.  

Der Brutplatz an der 110kV-Trasse kann nach Ende der Bauarbeiten wieder in vollem Umfang genutzt werden.  

Die beiden Brutplätze am Standort Siegfried-Giesen gehen jedoch dauerhaft verloren. Darüber hinaus kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass die drei Brutplätze an der Gleistrasse störungsbedingt durch den Zugverkehr 

aufgegeben werden. Ein Ausweichen in benachbarte Flächen wird vorsorglich nicht angenommen, da geeignete 

Flächen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für das Rebhuhn (ACEF 9) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren am Standort Siegfried-Giesen werden 

die Lebensraumbedingungen für das Rebhuhn verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die Struk-

turierung der Agrarlandschaft mit lichten, kräuter- und insektenreichen Feldrainen bzw. Grenzlinien als 

Deckungsmöglichkeiten geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. Die 

Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffenen Revierraum wirksam sein. 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen werden durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermieden. Durch 

die im Anschluss an die Baufeldfreimachung kontinuierlich fortgeführte Bautätigkeit und die damit verbundenen 

regelmäßigen Störungen wird vermieden, dass sich das Rebhuhn im unmittelbaren Umfeld der Bauarbeiten 

ansiedelt. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die drei Brutplätze an der Gleistrasse störungsbedingt durch den 

Zugverkehr aufgegeben werden (vgl. 3.2). 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 
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Rebhuhn (Perdix perdix) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.15 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Rohrweihe besiedelt Gewässer mit ausgedehnten Röhrichtzonen. Bevorzugte Brutplätze finden sich in den 

ufernahen Zonen stehender und fließender Binnengewässer, an Flussmündungen, aber auch auf trockenem 

Gelände, in Getreide- oder Luzernefeldern. Vor allem landwirtschaftlich genutzte Bereiche, Feuchtgebiete und 

Gewässerränder und auch Aufforstungen stellen wichtige Nahrungshabitate dar. Das Nest der Rohrweihe steht 

in der Regel in dichtem Altschilf, seltener in Gebüschen bis 1,5 m Höhe. Auch kleinflächige Habitate werden zur 

Brut besiedelt, Rohrweihen errichten jährlich neue Bodenhorste. Nur gelegentlich werden alte Horste wieder 

benutzt und ausgebessert. Die Brutreviere der Rohrweihe weisen Größen ab etwa 0,5 ha auf, die Jagdreviere 

umfassen 2 bis 15 km². 

Die Brutzeit der Rohrweihe liegt zwischen April bis August bei einer Jahresbrut. Spätbruten reichen auch gele-

gentlich bis in den September hinein. Die Rohrweihe ist ein Kurz- und Langstreckenzieher, welcher i.d.R. im 

März/ April im Brutgebiet ankommt und dieses ab Ende Juli/ Anfang August wieder verlässt.  

Empfindlichkeit: 

Die Rohrweihe ist nicht empfindlich gegenüber Verkehrslärm. Die Art reagiert jedoch empfindlich auf optische 

Signale, die insbesondere durch die Anwesenheit des Menschen hervorgerufen werden. (Garniel & Mierwald, 

2010) Die artspezifische Fluchtdistanz wird bei Gassner, Winkelbrandt & Bernotat (2010) mit 200 m, bei Garniel 

& Mierwald (2010) mit 300 m angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz der Rohrweihe 

>100 bis 300 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Rohrweihe ist in weiten Teilen Deutschlands ein regelmäßiger, jedoch seltener Brutvogel.  

Die Rohrweihe kommt in fast allen Naturräumlichen Regionen Niedersachsens vor. Es gibt deutliche Verbrei-

tungsschwerpunkte in den Flussmarschen der unteren und mittleren Flussläufe von Ems, Weser, Elbe und Aller, 

auf den Inseln, in der Diepholzer Moorniederung, in den Börden und im Ostbraunschweigischem Flachland. Die 

Rohrweihe fehlt in reinen Sand- und Heidegebieten, in ausgedehnten Waldgebieten und im Berg- und Hügelland 

und im Harz. Im Vergleich mit Vorjahren ist eine positive Bestandsentwicklung der Rohrweihe in Niedersachsen 

zu verzeichnen.  

Anzahl der Brutpaare in Niedersachsen: ca. 1.500,  

Anzahl Brutpaare in Deutschland: 7.500 bis 10.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2 

Im Bereich des Entenfangs wurden zwei Brutreviere der Rohrweihe festgestellt (Biodata, 2014; OVH, 2014).  

Zudem wurde die Rohrweihe in der Feldflur zwischen NSG Entenfang und Ahrberger Holz/ Groß Förster Holz als 

Nahrungsgast beobachtet. Als Rastvogel tritt sie in der Agrarlandschaft nordwestlich Harsum sowie zwischen B 6 

und Hildesheimer Stichkanal sowie der Agrarlandschaft südlich Flussgraben und K 510 auf.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 
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Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

Aufgrund der Entfernung der Brutreviere im Entenfang von mind. 800 m bzw. 850 m zum geplanten Werksgelän-

de im Bereich der Zwischenspeicherbecken, sind Tötungen von Individuen oder deren Entwicklungsformen durch 

Aufgabe des Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel nicht zu befürchten. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da im Bereich der Brutreviere im Entenfang keine Betriebseinrichtungen neu errichtet oder ausgebaut werden, 

können betriebs- und anlagebedingte Tötungsrisiken für die Rohrweihe ausgeschlossen werden. Die nächstge-

legenen Betriebseinrichtungen (Zwischenspeicherbecken für Oberflächen- und Haldenwasser) befinden sich in 

mind. 800 m Entfernung zu Röhrichten und Staudenfluren im Entenfang. 

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können für die Rohrweihe ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die festgestellten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Rohrweihe im Entenfang werden aufgrund der hinrei-

chenden Entfernung zum Vorhaben nicht in Anspruch genommen. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die Brutreviere der Rohrweihe im Entenfang liegen in über 800 m zum geplanten Vorhaben (Werksgelände im 

Bereich der Zwischenspeicherbecken). Störungen können damit ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.16 Rotmilan (Milvus milvus) 

Rotmilan (Milvus milvus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Rotmilan besiedelt offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehölzen und Wäldern. Zur Nahrungssu-

che werden Agrarflächen mit einem Nutzungsmosaik aus Wiesen, Äckern und Gewässern bevorzugt. Der Brut-

platz des Freibrüters liegt meist in lichten Altholzbeständen, an Waldrändern, aber auch in kleineren Feldgehöl-

zen. Gelegentlich werden Strommasten genutzt. Rotmilane nutzen bis zu fünf Wechselhorste (oft werden Krä-

hennester ausgebaut oder Bussardhorste übernommen), besetzen aber auch Horste mit zuvor erfolgreicher Brut 

in Folgejahren regelmäßig wieder. Die Brutreviere der Art sind recht kleinflächig, während der Aktionsraum wäh-

rend der Jagd bis zu 4 km² (z.T. 15 km²) groß ist. 

Die Ankunft des Kurzstreckenziehers erfolgt meist im März, der Wegzug ab Oktober. In milderen Gebieten über-

wintert der Rotmilan regelmäßig. Die Hauptbrutzeit liegt zwischen April und Juli/ August. 

Empfindlichkeit: 

Der Rotmilan ist nicht empfindlich gegenüber Verkehrslärm, reagiert jedoch empfindlich auf optische Signale, die 

insbesondere durch die Anwesenheit des Menschen hervorgerufen werden. Er gilt zudem als besonders kollisi-

onsgefährdet. (Garniel & Mierwald, 2010) Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 300 m angegeben (Gassner, 

Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 100 bis 300 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Rotmilan ist in weiten Teilen Deutschlands regelmäßiger Brutvogel geeigneter Lebensräume. Die Art kommt 
hier mit einzelnen regionalen Ausnahmen nahezu flächendeckend vor.  

Der Rotmilan ist im Osten Niedersachsens nahezu flächendeckend verbreitet. Schwerpunkte des Vorkommens 
befinden sich im Weser-Leinebergland, der Lüneburger Heide, dem Weser-Aller-Flachland und den Börden. Im 
Norden und Südwesten sind die Vorkommen lückenhaft, während der Nordwesten kaum besiedelt ist. 

Bundesweit befindet sich der Bestand des Rotmilans seit Beginn der 90er Jahre im Rückgang. In Niedersachsen 
verzeichnet die Art seit den letzten 20 Jahren insgesamt einen stabilen Bestand, in der Agrarlandschaft sind 
jedoch Abnahmen festzustellen.  

Anzahl der Brutpaare in Niedersachsen: ca. 1.100  

Anzahl der Brutpaare in Deutschland: ca. 15.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2 

Im Untersuchungsraum wurde ein Brutpaar des Rotmilans im NSG Entenfang nachgewiesen. Als Nahrungsgast 

wurde er in der Feldflur südlich Sarstedt, im Entenfang, auf der Althalde, südlich des Ahrberger/ Groß Förster 

Holzes, südlich der Gleistrasse am Hafen Harsum, südlich der Neuhalde sowie auf dem Baufeld der Neuhalde 

beobachtet. (Biodata, 2014)  
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Rotmilan (Milvus milvus) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Ein Brutpaar des Rotmilans wurde im Bereich des Entenfangs westlich der Zwischenspeicherbecken für Oberflä-

chen- und Haldenwasser festgestellt. Die Entfernung des Horststandortes zum geplanten Werksgelände beträgt 

mind. 900 m. Aufgrund der Entfernung ist eine Aufgabe des Geleges bzw. ein Verlassen der noch unselbständi-

gen Jungvögel und damit verbundene Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen im Zuge der Bau-

feldberäumung und während der Bauphase nicht zu besorgen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Auch die teilweise Elektrifizierung der Gru-

benanschlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberlei-

tungsanlage entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen 

Bahn ausgeführt wird. 

Die neu anzulegende Erschließungsstraße von der L 140 zum Standort Glückauf-Sarstedt liegt allenfalls am 

Rand des Aktionsradius des im Entenfang festgestellten Brutreviers. Für Nahrungsgäste und Durchzügler, die 

den Untersuchungsraum unspezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzen, kann eine signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos nicht prognostiziert werden, da aufgrund der geringen Verkehrsmenge von rd. 650 Kfz/ Werk-

tag (davon ca. 10 LKW) die Erschließungsstraße hinsichtlich potenzieller Aasmengen keine Bedeutung erlangt. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können für den Rotmilan ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 
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Rotmilan (Milvus milvus) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da im 

Entenfang keine Gehölze in Anspruch genommen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Belastungen durch betriebsbedingte Störungen des Brutrevieres im Entenfang sind aufgrund der Entfernung von 

mind. 800 m zu den nächstgelegenen Betriebseinrichtungen des Vorhabens nicht zu besorgen. 

Für einzelne Individuen durchziehender Rotmilane können baubedingte als auch betriebsbedingte akustische 

und visuelle Störreize nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da der Rotmilan als Nahrungsgast und Durch-

zügler den Untersuchungsraum unspezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzt und keine Bindung an speziel-

le Nahrungsräume oder tradierte Rastflächen im Untersuchungsraum aufweist, ist eine nachhaltige, funktionale 

und damit erhebliche Auswirkung auf die lokale Population nicht zu erwarten. 

Erhebliche Störungen des Rotmilans können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 
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Rotmilan (Milvus milvus) 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.17 Teichhuhn (Gallinula chloropus) 

Teichhuhn (Gallinula chloropus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: V 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Das Teichhuhn besiedelt Gewässer aller Art (Stillgewässer ab etwa 200 m², ebenso Bäche oder kleine Flüsse) 

mit dichtem Uferbewuchs (Verlandungs- oder Röhrichtvegetation). Brutgewässer sind meso- bis polytroph, auch 

künstliche Gewässer werden von der Teichralle besetzt. Neu entstehende Gewässer werden oft in kurzer Zeit 

durch die Teichralle besetzt. Die Nester befinden sich in dichter Verlandungsvegetation und auf anderen Un-

terlagen im ufernahen Bereich (z.T. höher in Büschen oder Bäumen). 

Das Teichhuhn ist hauptsächlich tagaktiv, zur Balzzeit sind auch nächtliche Rufe zu hören. Das Teichhuhn ist ein 

fakultativer Kurzstreckenzieher und kommt ab März im Brutgebiet an. Jungvögel der Erstbrut ziehen etwa ab Juli 

ab, der Hauptwegzug beginnt ab September. Die Brutzeit liegt zwischen März/ April und August (September), 

Zweitbruten erfolgen häufig als Schachtelbruten, wobei das Weibchen wieder brütet und das Männchen die Jun-

gen führt. 

Empfindlichkeit: 

Das Teichhuhn weist keine Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm auf (Garniel & Mierwald, 2010). Die Flucht-

distanz wird für die Art mit 40 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist das Teichhuhn in weiten Teilen ein regelmäßiger Brutvogel, der im Nordwesten die höchsten 
Siedlungsdichten aufweist. 

In Niedersachsen kommt das Teichhuhn in allen Naturräumlichen Regionen vor. Die Besiedlung ist westlich der 

Weser flächendeckend und weist die höchsten Siedlungsdichten auf, insbesondere in den Watten und Marschen. 

Im Südosten bestehen größere Verbreitungslücken, u.a. im Weser-Aller-Flachland und den Börden. Die nieder-

sächsischen Bestände sind stabil bis leicht zunehmend, deutschlandweit ist der Bestand des Teichhuhns seit 

den 1990er Jahren stabil.  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 11.000,  

Anzahl Reviere in Deutschland: 34.000 bis 59.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1 

Das Teichhuhn wurde 2012 mit einem Brutnachweis an der Innerste südlich Ahrbergen nachgewiesen. Der Brut-

platz befindet sich ca. 40 m südlich des Baufeldes der Gleistrasse bzw. 25 m südlich der Querungsstelle der 

20KV-Leitung. Als Rastvogel wurde das Teichhuhn an den Schlammteichen nordwestlich Harsum beobachtet 

(ein Individuum). (Biodata, 2014) 
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Teichhuhn (Gallinula chloropus) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Der Brutplatz des Teichhuhns wird durch das Vorhaben weder dauerhaft noch vorübergehend in Anspruch ge-

nommen. Jedoch befindet sich das Baufeld der Grubenbahnbrücke über die Innerste in nur 40 m Entfernung vom 

Brutplatz. Aus diesem Grund kann eine Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen durch Aufgabe 

des Geleges bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel durch die Anwesenheit von Personen 

während der Bauphase nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Das Eintreten des Schädigungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG lässt sich durch Vermeidungs-

maßnahmen verhindern. 

Die Querung der Innerste mit der 20kV-Ringleitung erfolgt im Spülbohrverfahren. Aufgrund der stauden- bzw. 

gehölzbestandenen Uferböschungen sind optische Störungen durch die Verlegung des Erdkabels nicht zu erwar-

ten. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Teichhuhns sowie durch eine sich anschlie-

ßende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit wird das Eintreten des Schädigungsverbotes 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch den neuen Brückenüberbau wird die lichte Höhe der Grubenbahnbrücke über die Innerste nicht verändert, 

so dass das Teichhuhn die Brücke auch weiterhin unterqueren kann. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsri-

sikos kann durch den Bahnbetrieb ausgeschlossen werden. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können für das Teichhuhn ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 
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Teichhuhn (Gallinula chloropus) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der Brutplatz des Teichhuhns wird durch das Vorhaben nicht dauerhaft in Anspruch genommen. Jedoch kann 

eine störungsbedingte Entwertung des Brutplatzes während der Bauphase der Grubenbahnbrücke nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden. 

Der Brutplatz befindet sich mit 40 m Entfernung zum Baufeld der Brücke bereits am Rand der artspezifischen 

Fluchtdistanz von 40 m. Ein vorübergehendes Ausweichen in Richtung Süden ist möglich, da hier vergleichbare 

Uferstrukturen vorhanden sind und das Habitat bisher unbesetzt ist. Die ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte bleibt somit im räumlichen Zusammenhang erhalten. Nach Abschluss der Bauphase steht 

das vorübergehend entwertete Bruthabitat wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Das Ergreifen von funktions-

erhaltenden Maßnahmen (CEF) ist daher nicht notwendig. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Durch die Bautätigkeit im Bereich der Grubenbahnbrücke über die Innerste ist von Störungen während der Bau-

phase auszugehen, die zu einem Funktionsverlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Teichhuhns führen 

können (vgl. 3.2). 

Betriebsbedingte Störungen werden ausgeschlossen, da das Teichhuhn gegenüber Verkehrslärm nicht empfind-

lich ist.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 
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Teichhuhn (Gallinula chloropus) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.18 Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: V 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die nach dem Mäusebussard zweithäufigste Greifvogelart Mitteleuropas bewohnt die halboffenen bis offenen 

Agrarlandschaften bis hin zu den urbanen Stadtlandschaften. Als Brutplätze werden Bäume, Gittermasten oder 

Kirchtürme genutzt. Die Art nutzt dort die Horste anderer Greifvögel oder bezieht Krähen- und Rabennester. Zur 

Nahrungssuche nutzt der Turmfalke hauptsächlich landwirtschaftliche Nutzflächen, aber auch Sukzessionsflä-

chen dienen zur Jagd nach bodenbewohnenden Kleinsäugern.  

Der Turmfalke ist ein Standvogel. Er überwintert meist in seinem Revier. Insbesondere Jungvögel ziehen wäh-

rend der Wintermonate bis nach Frankreich bzw. Nordafrika. Die Brutzeit liegt zwischen März und August. 

Empfindlichkeit: 

Der Turmfalke reagiert nicht empfindlich auf Verkehrslärm. Die Art reagiert jedoch empfindlich auf optische Sig-

nale, die insbesondere durch die Anwesenheit des Menschen hervorgerufen werden. (Garniel & Mierwald, 2010) 

Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 100 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Nach 

Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 30 bis 100 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Turmfalke eine regelmäßig brütende mittelhäufige Großvogelart.  

In Niedersachsen ist die Art nahezu flächendeckend verbreitet. Die höchsten Siedlungsdichten treten u.a. in der 

Syker Geest und der Diepholzer Moorniederung auf, niedrigere Siedlungsdichten in geschlossenen Waldgebie-

ten. Der Bestand verzeichnet seit Anfang der 2000er Jahre Zuwächse. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 8.000  

Anzahl der Reviere in Deutschland: 44.000 bis 74.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Brutplätze des Turmfalken wurden in Sarstedt 500 m nordwestlich Glückauf-Sarstedt sowie in einem Bestands-

gebäude auf dem Werksgelände Siegfried-Giesen (an das geplante Heizhaus E2 angrenzend) nachgewiesen. 

Zudem wurde die Art zur Brutzeit in der Ortslage Harsum, an der Giesener Kirche sowie in Groß Förste beobach-

tet (3 BV). Als Nahrungsgast tritt der Turmfalke im gesamten Untersuchungsraum auf. (Biodata, 2014) Ein weite-

rer Brutverdacht besteht am Entenfang (OVH, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Für die Brutreviere im Siedlungsbereich (Sarstedt, Groß Förste, Giesen und Harsum) ist aufgrund der damit 

verbundenen Vorbelastungen eine Aufgabe der Gelege bzw. ein Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel 

durch eine in der Nähe einsetzende Bautätigkeit nicht zu besorgen. 

Der Brutplatz am Gebäude auf dem Werksgelände Siegfried-Giesen geht durch den Abriss des Gebäudes verlo-

ren. Dabei kann eine Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen werden. 
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Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahme:  

- Beseitigung des Turmfalkenhorstes vor Gebäudeabriss (VASB 11) 

Im Jahr vor Beginn der Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen wird der Horst des Turmfalken vom 

Gebäude entfernt. Unter Berücksichtigung der Brutzeit kann eine Beseitigung des Horstes zwischen 

September bis Februar erfolgen. Auch evtl. vorhandene weitere geeignete Nistplätze am Gebäude wer-

den entfernt oder verschlossen, um eine erneute Brut des Turmfalken am Gebäude zu verhindern. 

Gleichzeitig Mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr vor Entfernung des Turmfalkenhorstes werden in der nä-

heren Umgebung Nisthilfen für den Turmfalken angebracht (vgl. Maßnahme ACEF 10). 

Durch Umsetzung dieser Maßnahme kann eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zuge des 

Gebäudeabrisses wirksam vermieden werden. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Auch die teilweise Elektrifizierung der Gru-

benanschlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutete keine anlagebedingte signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberlei-

tungsanlage entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen 

Bahn ausgeführt wird. 

Die geplante Erschließungsstraße von der L 140 zum Standort Glückauf-Sarstedt bedeutet für Turmfalken keine 

signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, da die Flughöhe deutlich über der Fahrzeughöhe liegt und der Stra-

ßenrand kein bevorzugtes Jagdrevier darstellt. 

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können für den Turmfalken ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Brutreviere in Sarstedt, Groß Förste, Giesen und Harsum werden auf-

grund hinreichender Entfernungen zum Vorhaben nicht in Anspruch genommen. 

Der Nistplatz auf dem Gebäude am Standort Siegfried-Giesen geht aufgrund des Gebäudeabrisses dauerhaft 

verloren. Da der Turmfalke besondere Ansprüche an den Nistplatz stellt und diese in der Umgebung nicht vor-

handen sind, ist zum Aufrechterhalten der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten eine CEF-

Maßnahme vorzusehen.  

Maßnahmen:  

- Anlage einer Nisthilfe für den Turmfalken (ACEF 10) 

Zeitgleich mit der als Vermeidungsmaßnahme geplanten Entfernung des bestehenden Horstes (vgl. 

VASB 11) wird im Raum zwischen Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten ein Brutkasten an 

einem geeigneten Gebäude, Mast, Schornstein angebracht. Aufgrund der vorgesehenen Bauarbeiten 

am Standort Siegfried-Giesen sollte der Brutkasten in ausreichender Entfernung vorgesehen werden. 

Bspw. ist der Standort Fürstenhall als potenzieller Standort für eine Nisthilfe zu prüfen. Weitere mögli-

che Standorte sind die Kirche Ahrbergen in der Innersteaue sowie die Kirche Giesen. Der Standort der 

Nisthilfen, welche vor und während der Bauphase am Standort Siegfried-Giesen den Verlust des Brut-

platzes kompensieren, ist durch eine fachkundige Person festzulegen. 

Mit dieser Maßnahme wird dem betroffenen Turmfalkenpaar ein geeigneter Brutplatz als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. 

Hiermit kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Bei den im Siedlungsbereich (Sarstedt, Groß Förste, Giesen und Harsum) brütenden Turmfalken ist von einer 

Unempfindlichkeit gegenüber akustischen und visuellen Störreizen auszugehen. Der vorhandene Brutplatz am 

Standort Siegfried-Giesen wird vor Beginn der Bauarbeiten entfernt (vgl. VASB 11), so dass keine Störungen auf-

treten. Der Ersatzhorst (Brutkasten) wird in ausreichender Entfernung zum Vorhaben angebracht (vgl. ACEF 10).  

Für einzelne Individuen durchziehender Turmfalken können baubedingte als auch betriebsbedingte akustische 

und visuelle Störreize nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da der Turmfalke als Nahrungsgast und Durch-

zügler den Untersuchungsraum unspezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzt und keine Bindung an speziel-

le Nahrungsräume oder tradierte Rastflächen im Untersuchungsraum aufweist, ist eine nachhaltige, funktionale 

und damit erhebliche Auswirkung auf die lokale Population nicht zu erwarten. 

Erhebliche Störungen für den Turmfalken können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 
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Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.19 Uferschwalbe (Riparia riparia) 

Uferschwalbe (Riparia riparia) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: V 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Uferschwalbe nistet an geeigneten Örtlichkeiten für die Anlage von Bruthöhlen. Das sind ursprünglich 

Uferabbrüche an Prallhängen (größerer) Flüsse, sekundär Steilwände in Sand-und Kiesgruben, Abgrabungen, 

Kippen, Erddeponien etc. Benötigt wird gut grabbares Material mit ausreichender Bindigkeit zur Gewährleistung 

der Haltbarkeit der Steilwände und Höhlen über mindestens eine Brutsaison. Geeignete Substrate sind lehmige, 

tonige Sande, Sandlöss, sandiger Löss und (sandiger) Auelehm. Die Art bevorzugt Gewässernähe (Trinken, 

Nahrung), Kolonien brüten jedoch auch weitab von Gewässern. Nach der Brutzeit werden Massenschlafplätze in 

Röhrichten, oft in Gesellschaft mit Rauchschwalben aufgesucht. 

Der Langstreckenzieher kommt Anfang bis Ende April, spätestens bis Ende Mai/Anfang Juni im Brutgebiet an. 

Die Brutzeit erstreckt sich von Anfang/Mitte Mai bis Ende August/Anfang September mit Schwerpunkt Anfang 

Juni bis Ende Juli bei ein bis zwei Jahresbruten. Je nach Brutverlauf wird die Kolonie Mitte Juli bis Anfang Sep-

tember verlassen, der Wegzug erfolgt bis Ende September. (Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) 

Empfindlichkeit: 

Die Uferschwalbe zeigt keine Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm am Brutplatz (Garniel & Mierwald, 2010). 

Die artspezifische Fluchtdistanz wird im Allgemeinen mit 10 m, für Kolonien mit 50 m angegeben (Gassner, 

Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Garniel und Mierwald (2010) geben für Brutkolonien einen Störradius von 

200 m an. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Uferschwalbe eine regelmäßig brütende, häufige Vogelart mit Verbreitungsschwerpunkten 

an den Streilufern der Ostseeküste, in der Norddeutschen Tiefebene, im östlichen Harzvorland und der Leipziger 

Tieflandsbucht. 

In Niedersachsen ist die Uferschwalbe Brutvogel in allen Naturräumlichen Regionen (außer Harz). Da die Ufer-

schwalbe auf frisch entstandene Steilwände angewiesen ist, besteht eine große Besiedlungsdynamik. Dennoch 

sind die Bestände in Niedersachsen insgesamt seit den 1950er Jahren stabil. 

Anzahl der Brutpaare in Niedersachsen: ca. 15.500  

Anzahl der Brutpaare in Deutschland: 105.000-165.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Zwei Kolonien der Uferschwalbe mit 80 bzw. 30 Brutpaaren wurden 290 bzw. 570 m nördlich der Gleistrasse in 

der Kiesgrube am Schratweg östlich der B 6 nachgewiesen (Biodata, 2014). Eine zusätzliche Kolonie mit ca. 200 

Röhren wurde in der Sandkühle Feldmark Entenfang West in über 1 km Entfernung zur Neuhalde nachgewiesen 

(OVH, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 119 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Uferschwalbe (Riparia riparia) 

Die Brutlebensräume mit den nachgewiesenen Kolonien werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genom-

men. Da die Entfernung zur Trasse der Grubenanschlussbahn über 200 m beträgt, kann eine Aufgabe des Gele-

ges bzw. ein Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel und eine damit verbundene Tötung von Individuen 

oder deren Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Bautätigkeit ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da ein hinreichender Abstand (über 200 m) zwischen der grundhaft zu erneuernden Trasse der Grubenan-

schlussbahn und den Brutkolonien in der Kiesgrube östlich von Ahrbergen gegeben ist, kann eine signifikante 

Erhöhung des Tötungsrisikos in der Umgebung der Kolonien ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Brutlebensräume mit den nachgewiesenen Kolonien werden durch das Vorhaben nicht in Anspruch genom-

men. Aufgrund der hinreichenden Entfernung zwischen dem Vorhaben und den Brutkolonien kann eine Beschä-

digung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 
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Uferschwalbe (Riparia riparia) 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Bau- und betriebsbedingte akustische oder visuelle Störungen sind aufgrund der Entfernungen von über 200 m 

zwischen der grundhaft zu erneuernden Trasse der Grubenanschlussbahn und den in der Kiesgrube östlich von 

Ahrbergen nachgewiesen Brutkolonien der Uferschwalbe nicht zu erwarten. Erhebliche Störungen der Ufer-

schwalbe können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.20 Wachtel (Coturnix coturnix) 

Wachtel (Coturnix coturnix) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☒ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Lebensräume der Wachtel sind offene Kulturlandschaften mit halbhoher, lichtdurchlässiger Vegetation und einer 

Deckung bietenden Krautschicht (z.B. selbstbegrünende Ackerbrachen, Luzerne- oder Kleegraspflanzungen, 

Erbsen, Sommergetreide, lichtes Wintergetreide mit mäßiger Wuchshöhe) und möglichst busch- und baumfreie 

Ackerbaugebiete. Die Art tritt im Grünland seltener bzw. als Durchzügler auf. Sie meidet sehr hohe und dichte 

Vegetation sowie Zuckerrüben.  

Die Wachtel brütet gut versteckt am Boden in höherer Krautvegetation. Legebeginn ist von Mitte Mai bis Juli 

(August), Auflösung des Familienverbandes 4(-7) Wochen nach Schlupf. Es sind bis zu 3 Jahresbruten möglich. 

Die Größe des Brutreviers beträgt mind. 20-50 ha (Flade, 1994).  

Empfindlichkeit: 

Für die Wachtel wurde eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & Mierwald, 

2010). Die artspezifische Fluchtdistanz für die Wachtel wird bei Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat (2010) mit 

50 m angegeben. Nach Flade (1994) beträgt die Fluchtdistanz 30 bis 50 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist die Wachtel eine regelmäßig brütende mittelhäufige Vogelart.  

Die Wachtel tritt in Niedersachsen als Brut- und Gastvogel auf, mit regional starkem Einflug in Invasionsjahren. 

Wie viele der einfliegenden Wachteln tatsächlich brüten ist weitgehend unbekannt. In Niedersachsen kommt die 

Art in allen Naturräumlichen Regionen vor, wobei Schwerpunkte im Tiefland liegen, sie fehlt auf den Inseln und 

im Bergland. Landesweit ist seit den 1990er Jahren eine Zunahme der Bestände zu verzeichnen. 

Die Vorkommen sind in Deutschland überwiegend stabil. Die Art neigt zu starken Bestandsschwankungen auf 

Grund von invasionsartigem Auftreten. Bestandsschwankungen sind evtl. abhängig von klimatischen Bedingun-

gen im Winterquartier sowie vom Bruterfolg in anderen, südlichen bzw. osteuropäischen Regionen. Kurzzeitige 

Zunahme beruht wahrscheinlich in hohem Maße auf zuwandernden Vögeln aus dem Mittelmeerraum und Nord-

afrika.  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 6.200  

Anzahl der Reviere in Deutschland: 26.000 bis 49.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Die Wachtel wurde mit 20 Beobachtungen mit Brutverdacht nachgewiesen. Die Brutreviere befinden sich im 

Bereich der geplanten Neuhalde, im Entenfang, auf der Feldflur südlich der Schachtstraße, auf der Feldflur zwi-

schen Althalde und Innerste, in der Feldflur zwischen B 6 und A 7, in der Feldflur östlich des Stichkanal Hildes-

heim sowie in der Feldflur westlich Giesen. (Biodata, 2014) 
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Wachtel (Coturnix coturnix) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Am Haldenstandort werden 5 Brutplätze in Anspruch genommen. Baubedingt kann es hier zu einer Tötung von 

Individuen kommen. 

Darüber hinaus ergibt sich baubedingt kein Tötungsrisiko, da die übrigen Brutplätze in ausreichender Entfernung 

zum Vorhaben außerhalb der Fluchtdistanz von 50 m liegen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von Mai bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Wachtel wird das Eintreten des Schädi-

gungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Für die Grubenanschlussbahn ist eine Geschwindigkeit von 25 km/h sowie eine Auslastung mit 6 Zügen pro 

Werktag vorgesehen. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit und Verkehrsmenge ist eine signifikante Erhö-

hung des Kollisionsrisikos für die Wachtel nicht zu besorgen. 

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 
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Wachtel (Coturnix coturnix) 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den.  

Die 5 Brutplätze am Haldenstandort gehen dauerhaft verloren. Ein Ausweichen in benachbarte Flächen wird 

vorsorglich nicht angenommen, da geeignete Flächen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den 

Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für die Wachtel (ACEF 11) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren am Haldenstandort werden die Lebens-

raumbedingungen (Entwicklung von Brut-, Rückzugs- und Nahrungsflächen) für die Wachtel durch 

Schaffung von für die Art günstigen Ackerkulturen oder bspw. die Anlage von Blühstreifen verbessert. 

Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt 

des Eingriffs in den betroffenen Revierraum wirksam sein.  

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die Brutplätze der Wachtel befinden sich in ausreichender Entfernung zum Vorhaben und außerhalb der artspe-

zifischen Fluchtdistanz von 50 m.  

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 
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Wachtel (Coturnix coturnix) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.21 Waldkauz (Strix aluco) 

Waldkauz (Strix aluco) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: V 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der dämmerungs- und nachtaktive Waldkauz benötigt als Bruthabitat reich strukturierte Landschaften, in denen 

sich Wälder und Baumgruppen mit offenen Flächen abwechseln. Besiedelt werden auch Parks, Friedhöfe, Alleen 

und Gärten. Ausschlaggebend ist ein alter Baumbestand. Als Nistplatz werden Baumhöhlen bevorzugt, gerne 

werden auch Nisthilfen angenommen. Hin und wieder nutzt der Waldkauz auch alte Krähennester oder Greifvo-

gelhorste. Auch Dachböden und Kirchtürme werden bewohnt. Bekannt sind zudem Felsbruten. Die Art nutzt 

Reviere z.T. über Generationen, die Höhlentreue ist nachgewiesen. Aufgrund seines breiten Beutespektrums ist 

der Waldkauz in der Wahl seiner Jagdgebiete sehr vielseitig. 

Der Waldkauz ist ein Standvogel, der sein Revier i.d.R. nicht verlässt. Sein Revier umfasst in optimalen Lebens-

räumen 10 – 15 ha, in ausgedehnten Waldgebieten jedoch 60 – 80 ha (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012). Jungvö-

gel unternehmen im Herbst Zerstreuungswanderungen (zumeist maximal 50 km Entfernung zum Geburtsrevier), 

zeigen jedoch auch Treue zu ihrem Geburtsrevier. Die Brutzeit des Waldkauzes beginnt etwa Anfang März und 

endet i.d.R. im Juli/ August. 

Empfindlichkeit:  

Für den Waldkauz wurde eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt. Der kritische 

Schallpegel für die Art liegt bei 58 dB(A) tags, die Effektdistanz wird mit 500 m angegeben (Garniel & Mierwald, 

2010). Die artspezifische Fluchtdistanz beträgt 20 m (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Waldkauz ein mittelhäufiger, regelmäßiger Brutvogel in geeigneten Lebensräumen. Die Art 
ist in Deutschland mit wenigen lokalen Ausnahmen flächendeckend vorhanden. 

In Niedersachsen kommt die Art in allen Naturräumlichen Regionen vor, wobei die Siedlungsdichte von Norden 

nach Süden zunimmt. Der Bestand der Art ist in Niedersachsen langfristig stabil, seit den 1990er Jahren zeichnet 

sich eine leichte Bestandsabnahme ab.  

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: ca. 5.500  

Anzahl der Reviere in Deutschland: 43.000 bis 75.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Ein Brutplatz des Waldkauzes wurde im Groß Förster Holz nachgewiesen, Brutverdacht besteht im Hollenmeer-

holz (Biodata, 2014).  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da im Bereich des Waldkauzreviers im Ahrberger Holz/Groß Förster Holz keine Flächen in Anspruch genommen 

werden, kann eine Tötung oder Aufgabe des Geleges bzw. ein Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel 

und damit verbundene Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen im Zusammenhang mit der Bautä-

tigkeit ausgeschlossen werden. 
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Waldkauz (Strix aluco) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die tageszeitliche Nutzung der Grubenanschlussbahn ist für den Zeitraum zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr 

vorgesehen. Die Trasse der Grubenanschlussbahn tangiert das Revier im Groß Försterholz allenfalls an seiner 

nördlichen Grenze im Bereich der Unterführung unter der B 6. Daher ist eine signifikante Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos für den überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Waldkauz ist nicht zu besorgen. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Waldkauzes werden aufgrund hinreichender Entfernung zum Vorhaben 

nicht in Anspruch genommen. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Waldkauz (Strix aluco) 

Mögliche betriebsdingte Lärmbelastungen im Brut- und Jagdrevier des Waldkauzes durch den Güterverkehr auf 

der Grubenanschlussbahn sind aufgrund der geringen Verkehrsmenge von nur 6 Zügen pro Werktag nicht zu 

erwarten. Selbst bei einer höheren Frequentierung der eingleisigen Grubenanschlussbahn ist aufgrund der lan-

gen Lärmpausen zwischen den einzelnen Zügen nicht mit einer relevanten Störung des Waldkauzes zu rechnen, 

die sich nachteilig auf den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte. 

Erhebliche Störungen des Waldkauzes können daher ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.22 Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 2 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Wanderfalken sind Baum-, Felsen- als auch Stadtbrüter. Baumbrüter siedeln in abwechslungsreichen Wald- und 

Wasserlandschaften des Flachlandes, wobei Brutreviere in Kiefernaltholz am Rande von Verjüngungsflächen, 

Mooren und größeren Gewässern bevorzugt werden. Wanderfalken tragen ihr Nistmaterial nicht selbst bei, sie 

nutzen Horste anderer Greifvögel oder des Kolkraben sowie Feldvorsprünge. Die Art nimmt auch gern Nisthilfen 

an oder brütet in Kirchen, an Leucht- und Funktürmen oder anderen teils über hundert Meter hohen Industriebau-

ten oder Hochhäusern. 

Wanderfalken brüten zwischen Mitte März und Juni/Juli. Ab Juli/ August lösen sich die Familienverbände auf. 

Männchen wandern zumeist schon im Januar/ Februar in die Brutgebiete ein, Weibchen zumeist erst kurz vor 

Beginn der Balzzeit, etwa Ende Februar/ Anfang März. 

Mitteleuropäische Wanderfalken sind Stand- und Strichvögel, wobei adulte Tiere zumeist keine größeren Wande-

rungen vornehmen. Sie verlassen während des Winterhalbjahres oft für längere Zeit ihre Brutgebiete und streifen 

auf Nahrungssuche in größerem Umkreis, im Bereich unspezifischer Nahrungshabitate, umher. Aufgrund ihres 

Flugvermögens wurden am Brutplatz standorttreue Tiere während der Nahrungssuche in einem Umkreis bis zu 

70 km beobachtet. Der Wanderfalke jagt nahezu ausschließlich fliegende Vögel im freien Luftraum, von einer 

erhöhten Sitzwarte aus oder aus hohem Kreisflug.  

Ausgeprägte Wanderungen führen zumeist nur die Jungvögel des mitteleuropäischen Wanderfalken in ihrem 

ersten Winter durch. Hauptzugrichtung sind dann südwesteuropäische Gebiete (Spanien, Frankreich, Mittelmeer-

raum). Während des Winterhalbjahres werden in Deutschland regelmäßig Vertreter der nordischen Rasse Falco 

peregrinus calidus beobachtet, welche häufig in diesen Breiten überwintern. 

Empfindlichkeit: 

Der Wanderfalke zeigt keine Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm am Brutplatz. Die Art reagiert jedoch emp-

findlich auf optische Signale. (Garniel & Mierwald, 2010) Diese können bspw. durch die Anwesenheit des Men-

schen hervorgerufen werden. Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 200 m angegeben (Gassner, 

Winkelbrandt, & Bernotat, 2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Wanderfalke eine regelmäßig brütende sehr seltene Großvogelart.  

1978 erfolgte die Wiederbesiedlung Niedersachsens durch den Wanderfalken nach zwischenzeitlichem lokalem 

Aussterben. Brutvorkommen befinden sich in den Naturräumlichen Regionen Watten und Marschen, Weser- und 

Leinebergland sowie Harz. Europaweit gingen die Bestände zurück, während in Deutschland und Niedersachsen 

eine sehr starke Zunahme zu verzeichnen ist (u. a. durch verbesserten Schutz und Auswilderungsaktionen in 

benachbarten Bundesländern). 

Anzahl der Brutpaare in Niedersachsen: ca. 50  

Anzahl Brutpaare in Deutschland: 1.100 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2 

Ein Brutplatz des Wanderfalken wurde 2013 auf dem Werksgelände Siegfried-Giesen in einem Falkenkasten am 

östlichsten der drei Intze-Tanks nachgewiesen (Biodata, 2014).  



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 129 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Der Brutplatz in einem Falkenkasten am östlichsten der drei Intze-Tanks an der Althalde geht durch den Abriss 

des Tanks verloren. Dabei kann eine Tötung von Individuen nicht ausgeschlossen werden. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Maßnahme:  

- Beseitigung des Falkenkastens am Intze-Tank (VASB 12) 

Im Jahr vor Beginn der Bauarbeiten am Standort Siegfried-Giesen wird der Falkenkasten vom Intze-

Tank entfernt. Unter Berücksichtigung der Brutzeit kann eine Beseitigung des Falkenkastens zwischen 

September bis Februar erfolgen. Gleichzeitig Mit einer Vorlaufzeit von 1 Jahr vor Entfernung des Fal-

kenkastens wird in der näheren Umgebung eine Nisthilfe für den Wanderfalken angebracht (vgl. Maß-

nahme ACEF 12). 

Durch Umsetzung dieser Maßnahme kann eine Tötung oder Verletzung von Individuen im Zuge des Ab-

risses wirksam vermieden werden. 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Da der Wanderfalke kein Aas aufnimmt und seine Flughöhe deutlich über der Fahrzeug- bzw. Zugwaggonhöhe 

liegt, bedeutet die geplante Erschließungsstraße von der L 140 zum Standort Glückauf-Sarstedt als auch der 

Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos. Auch die teilweise 

Elektrifizierung der Grubenanschlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutete keine anla-

gebedingte signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu 

zu errichtenden Oberleitungsanlage entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk 

(Ebs) der Deutschen Bahn ausgeführt wird. 

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können für den Wanderfalken ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 130 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Der Nistplatz des Wanderfalken an einem der Intze-Tanks nordwestlich der Althalde geht durch den Abriss des 

Tanks dauerhaft verloren. Da der Wanderfalke besondere Ansprüche an den Nistplatz stellt und diese in der 

Umgebung nicht vorhanden sind, ist zum Aufrechterhalten der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten eine CEF-Maßnahme vorzusehen. 

Maßnahmen:  

- Anlage einer Nisthilfe für den Wanderfalken (ACEF 12) 

Zeitlich vor der als Vermeidungsmaßnahme geplanten Entfernung des bestehenden Falkenkastens (vgl. 

VASB 12) wird im Raum zwischen Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten an einem geeigne-

ten Gebäude, Mast, Schornstein oder ähnlichem Baukörper – der Wanderfalke nutzt hohe Gebäude mit 

geeigneten Nischen als Brutplatz - ein Falkenkasten angebracht. Aufgrund der vorgesehenen Bauarbei-

ten am Standort Siegfried-Giesen sollte der Brutkasten in ausreichender Entfernung vorgesehen wer-

den. Mögliche Standorte für entsprechende Nisthilfen sind die Wassermühle Malzfeldt in Sarstedt, das 

Areal des Hafens Hildesheim sowie das Stadtgebiet Hildesheim. Der Standort der Nisthilfen, welche vor 

und während der Bauphase am Standort Siegfried-Giesen den Verlust des Brutplatzes kompensieren, 

ist durch eine fachkundige Person festzulegen. 

Mit dieser Maßnahme wird dem betroffenen Wanderfalkenpaar ein geeigneter Brutplatz als alternative 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Der vorhandene Brutplatz am Standort Siegfried-Giesen wird vor Beginn der Bauarbeiten entfernt (vgl. VASB 12), 

so dass keine Störungen auftreten. Der Ersatz-Brutkasten wird in ausreichender Entfernung zum Vorhaben an-

gebracht (vgl. ACEF 12). 

Für einzelne Individuen durchziehender Wanderfalken können baubedingte als auch betriebsbedingte akustische 

und visuelle Störreize nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da der Wanderfalke als Nahrungsgast und 

Durchzügler den Untersuchungsraum unspezifisch als Nahrungs- oder Rasthabitat nutzt und keine Bindung an 

spezielle Nahrungsräume oder tradierte Rastflächen im Untersuchungsraum aufweist, ist eine nachhaltige, funk-

tionale und damit erhebliche Auswirkung auf die lokale Population nicht zu erwarten. 

Erhebliche Störungen für den Wanderfalken können daher ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 131 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Wanderfalke (Falco peregrinus) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.23 Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V 

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Wiesenpieper besiedelt offene Lebensräume wie Hochmoore, Feuchtwiesen, quellige Talgründe, Borstgras-

matten und Kahlschläge mit strukturreicher Bodenvegetation (Horste aus Borst- und Pfeifengras, Rasenschmie-

le, kleine Fehlstellen, Staudenfluren) und niedrigen Sitzwarten (Pfähle, Zäune, gerodete Stubben, Holzreste, 

Maulwurfshügel, Gehölzaufwuchs).  

Der Kurz- und Mittelstreckenzieher kommt Ende Februar/Anfang März im Brutgebiet an, Heim- bzw. Durchzug 

noch bis Anfang Mai. Der Wegzug erfolgt ab August mit Schwerpunkt Mitte September bis Mitte November.  

Der Bodenbrüter nistet gern gut versteckt an Böschungen und Gräben. Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte April 

bis Ende Juli mit Schwerpunkt Mai/Juni bei regelmäßig zwei Jahresbruten. (Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 

2013) 

Empfindlichkeit:  

Für den Wiesenpieper wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Straßenverkehrslärm ermittelt (Garniel & 

Mierwald, 2010). Die artspezifische Fluchtdistanz wird mit 20 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 

2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Wiesenpieper eine regelmäßig brütende, häufige Vogelart mit Verbreitungsschwerpunkt im 

Norddeutschen Tiefland, insbesondere in den küstennahen See- und Flussmarschen sowie an der Wattenmeer-

küste. 

In Niedersachsen kommt der Wiesenpieper nahezu landesweit vor. Verbreitungsschwerpunkte sind die Regionen 

Watten und Marschen, Diepholzer Moorniederung, die Börden, Leinetal und Harz. Die Art fehlt weitestgehend in 

trockenen und bewaldeten Regionen. Der niedersächsische Bestand nimmt seit den 1960er Jahren ab. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 16.500 

Anzahl der Reviere in Deutschland: 40.000 bis 64.000 (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

Brutplätze des Wiesenpiepers wurden in der Feldflur zwischen Althalde und Innerste (3 BN) sowie in der Feldflur 

westlich Giesen am Baufeld der Neuhalde (1 BN) nachgewiesen. Die Art wurde zudem auf dem geplanten 

Werksgelände Siegfried-Giesen (Gleise, Straßen, Baufeld) festgestellt (4 BV). Weitere Fundorte befinden sich 

300 – 500 m nördlich des geplanten Übergabebahnhofs (4 BV), auf oder unmittelbar am Baufeld der geplanten 

Neuhalde (5 BV), 200 m westlich der geplanten Bandtrasse (BV) sowie nördlich der Althalde (BV).  

Als Gastvogel tritt der Wiesenpieper in der Agrarlandschaft zwischen B 6 und Hildesheimer Stichkanal sowie 

nördlich des Flussgrabens und südlich der K510 auf. (Biodata, 2014)  
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Am Standort Siegfried-Giesen werden 4 Brutplätze und am Haldenstandort 3 Brutplätze unmittelbar in Anspruch 

genommen. Baubedingt kann es hier zu einer Tötung von Individuen kommen. 

Zwei Brutplätze wurden direkt benachbart zum Haldenstandort kartiert. Hier ist durch Störungen von einer Auf-

gabe des Brutplatzes auszugehen, so dass es durch Verlassen des Geleges oder der noch unselbständigen 

Jungvögel zu Tötungen kommen kann. 

Darüber hinaus ergibt sich baubedingt kein Tötungsrisiko, da die übrigen Brutplätze in ausreichender Entfernung 

zum Vorhaben außerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz von 20 m liegen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von April bis Juli) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Wiesenpiepers sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit (April bis Juli) wird das Eintreten des 

Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Betriebs- oder anlagebedingte Tötungsrisiken können ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den.  
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

Es ist von einem dauerhaften Verlust der am Standort Siegfried-Giesen sowie am Haldenstandort vorhandenen 

9 Brutplätze durch Flächeninanspruchnahme bzw. dauerhafte Störungen auszugehen. Ein Ausweichen in be-

nachbarte Flächen wird vorsorglich nicht angenommen, da geeignete Flächen nur in begrenztem Umfang zur 

Verfügung stehen. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für den Wiesenpieper (ACEF 13) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zu den betroffenen Revieren am Standort Siegfried-Giesen und der 

Neuhalde werden die Lebensraumbedingungen für den Wiesenpieper verbessert bzw. neue Brutmög-

lichkeiten durch die Anlage von lückig-mageren Säumen in der Agrarlandschaft mit einzelnen Sitz- und 

Singwarten (Einzelsträucher) geschaffen. Die Habitatansprüche der Art sind dabei zu berücksichtigen. 

Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs in den betroffenen Revierraum wirksam sein. 

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahmen) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☐ ja ☒ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Baubedingte Störungen werden durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermieden. Durch 

die im Anschluss an die Baufeldfreimachung kontinuierlich fortgeführte Bautätigkeit und die damit verbundenen 

regelmäßigen Störungen wird vermieden, dass sich der Wiesenpieper im unmittelbaren Umfeld der Bauarbeiten 

ansiedelt. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.24 Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: 3 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Zwergtaucher brütet an stehenden Gewässern aller Art, selten an Fließgewässern. Er besiedelt meist kleine-

re Teiche ab ca. 0,2 ha Fläche und einer Wassertiefe von <1 m mit Schilf, Seggen, Binsen und/oder dichten 

Unterwasser- bzw. Schwimmpflanzenbeständen, auch an Talsperren, Speicherbecken mit z. T. sehr schwach 

entwickelter Vegetation. Bei ausreichend großen Röhrichten (Schilf, Rohrkolben, u. a.) und/oder Unterwasser-

pflanzen-Beständen sowie einem guten Nahrungsangebot (z. B. Insekten) sind relativ hohe Dichten möglich. 

(Steffens, Nachtigall, Rau, & Trapp, 2013) 

Der Zwergtaucher legt sein Nest freischwimmend, auf untergetauchten oder schwimmenden Pflanzen an, selten 

auf festem Untergrund direkt am Wasser (<1 m), aber von dichter Vegetation gedeckt. Die Brutzeit erstreckt sich 

von April bis Oktober, bei regelmäßig zwei Jahresbruten, unter guten Bedingungen drei Bruten (verschachtelt). 

Die Art ist sowohl Standvogel als auch Kurzstreckenzieher. Die Abwanderung erfolgt ab Mitte/Ende August bis 

November, die Einwanderung ab Februar mit Schwerpunkt März bis Mitte April. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

Empfindlichkeit: 

Der Zwergtaucher weist keine Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm auf (Garniel & Mierwald, 2010). Die art-

spezifische Fluchtdistanz wird mit 100 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

In Deutschland ist der Zwergtaucher ein regelmäßiger, jedoch seltener Brutvogel mit Verbreitungsschwerpunkten 

in der Jungmoränenlandschaft Ostholsteins, im Nordostdeutschen Tiefland und im Alpenvorland. 

Der Zwergtaucher kommt in Niedersachsen fast flächendeckend vor und besiedelt Gewässer aller Naturräumli-

chen Regionen, jedoch vor allem in der Lüneburger Heide, dem Wendland und der Geest. Die Art ist an der 

Küste selten. Die Bestände haben ca. seit den 1990er Jahren leicht zugenommen. 

Anzahl der Reviere in Niedersachsen: 1.800 

Anzahl der Reviere in Deutschland:12.000 bis 19.000 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 3 

Ein Brutpaar des Zwergtauchers wurde an den Schlammteichen nordwestlich Harsum in 20 m Entfernung zum 

Baufeld der Gleistrasse nachgewiesen (Biodata, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

In den Schlammteichen nördlich von Harsum wurde ein Brutplatz des Zwergtauchers festgestellt. Als Brutlebens-

raum ist die gesamte Gewässerfläche des östlich gelegenen Teiches einschließlich seiner Uferzonen zu betrach-

ten. Für die in diesem Bereich verlaufende Südeinfahrt der Grubenanschlussbahn in den Bahnhof Harsum ist 

eine grundhafte Erneuerung geplant. Die bestehende Bahntrasse der Südeinfahrt verläuft in leicht erhöhter 

Dammlage und in einem Bogen von Westen kommend nach Süden um die Schlammteiche. Der Brutlebensraum 

des Zwergtauchers wird durch das Vorhaben weder dauerhaft noch vorübergehend in Anspruch genommen. 

Jedoch befindet sich der Baubereich in einer engen räumlichen Lagebeziehung zum Bruthabitat. Aus diesem 
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Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

Grund kann eine Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen durch Aufgabe des Geleges bzw. durch 

Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel durch die Anwesenheit von Personen während der Bauphase 

auf dem bestehenden Bahndamm nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Das Eintreten des Schädigungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG lässt sich durch Vermeidungs-

maßnahmen verhindern. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Zwergtauchers sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit wird das Eintreten des Schädigungsverbo-

tes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Für die Grubenanschlussbahn ist eine Geschwindigkeit von 25 km/h und für die Bedienung des Gleisanschlus-

ses ab den Anschlussweichen bis km 0,56 (Südeinfahrt) bzw. km 1,10 (Nordeinfahrt) eine Geschwindigkeit von 

40 km/h vorgesehen. Aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten ist eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisi-

kos für den Zwergtaucher nicht zu besorgen, zumal der Gehölzbestand östlich der Südeinfahrt ein niedriges 

Einfliegen über den Bahndamm verhindert. 

Betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken können für den Zwergtaucher ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Der Brutplatz des Zwergtauchers in den Schlammteichen nördlich von Harsum wird durch das Vorhaben nicht 

dauerhaft in Anspruch genommen. Jedoch kann eine störungsbedingte Entwertung des Brutplatzes während der 

Bauphase nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Zwar ist aufgrund der geringen Größe des Brutgewässers und der planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdis-

tanz von 100 m von einer vorübergehenden störungsbedingten Entwertung der gesamten Gewässerfläche des 

östlichen Teiches auszugehen, dennoch verbleibt mit dem westlichen Gewässer der Schlammteiche ein ver-

gleichbares potenzielles Bruthabitat, welches während der Bauphase als unbesetzter Ausweichraum fungieren 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 138 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

kann, so dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang 

erhalten bleibt. Nach Abschluss der Bauphase steht das vorübergehend entwertete Bruthabitat wieder uneinge-

schränkt zur Verfügung. Das Ergreifen von funktionserhaltenden Maßnahmen (CEF) ist daher nicht notwendig. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Da die bestehende Bahntrasse (Südeinfahrt) in leicht erhöhter Dammlage und in einem Bogen von Westen 

kommend nach Süden um die Schlammteiche verläuft, ist von Störungen durch anwesende Personen während 

der Bauphase auszugehen, die zu einem Funktionsverlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte des Zwergtau-

chers führen können (vgl. 3.2). 

Betriebsbedingte Störungen werden ausgeschlossen, da der Zwergtaucher bereits verpaart aus den Winterquar-

tieren eintrifft und Störungen durch Lärm am Brutplatz daher unbedeutend sind. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.25 Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Amsel, Baumpieper, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling, Fitis, Gartenbaumläu-

fer, Gartengrasmücke, Gimpel, Girlitz, Grauschnäpper, Grünling, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, 

Kolkrabe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommer-

goldhähnchen, Star, Stieglitz, Sumpfmeise, Trauerschnäpper, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Weidenmeise, Winter-

goldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☐ RL NI:  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☐ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die hier zusammenfassend betrachteten Arten sind typische Brutvögel der Gebüsche und Gehölze einschließlich 

deren Saumstrukturen. Die Arten bauen ihr Nester jährlich neu oder verfügen über ein System mehrerer i.d.R. 

jährlich abwechselnd genutzter Nistplätze/ Reviere. 

Die durchschnittliche Brutzeit der Arten dieser Gruppe liegt zwischen März und August (Bezzel, 2013). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die genannten Brutvögel der Gebüsche und Gehölze sind in Niedersachsen weit verbreitet. (Krüger T. , Ludwig, 

Pfützke, & Zang, 2014). 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 

Für die Arten der genannten Gruppe wurden Brutreviere in nahezu allen Brutvogellebensräumen des Untersu-

chungsraumes nachgewiesen.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch das Vorhaben sind lokal Gehölzbestände betroffen, die den genannten Arten als potenzieller Lebensraum 
dienen. Im Zuge der Baufeldfreimachung und der damit verbundenen Gehölzrodung kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass Brutplätze der Arten zerstört werden. Dabei kann es während der Brutzeit zur direkten Tötung von 
Individuen kommen. Weiterhin können indirekte Tötungen auf den angrenzenden Flächen durch die Aufgabe von 
Gelegen bzw. durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel eintreten. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Arten anwesend sind 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der genannten Arten sowie durch eine sich an-

schließende kontinuierliche Bautätigkeit während der Brutzeit wird das Eintreten des Schädigungsverbo-

tes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 
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Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Amsel, Baumpieper, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling, Fitis, Gartenbaumläu-

fer, Gartengrasmücke, Gimpel, Girlitz, Grauschnäpper, Grünling, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, 

Kolkrabe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommer-

goldhähnchen, Star, Stieglitz, Sumpfmeise, Trauerschnäpper, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Weidenmeise, Winter-

goldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch betriebs- oder anlagebedingte Wirkungen kann ausge-

schlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Durch die Flächeninanspruchnahme gehen jedoch dauerhaft Gehölzstrukturen und damit Brutreviere für die 

hier betrachteten Arten verloren. Weiterhin können randlich an das Vorhaben angrenzende Reviere durch eine 

störungsbedingte Entwertung aufgegeben werden. 

Ein Ausweichen in benachbarte Flächen wird vorsorglich nicht in vollem Umfang angenommen, da geeignete 

Gehölzstrukturen in der großräumigen Agrarlandschaft nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um 

den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für gehölzbrütende Vogelarten (ACEF 14) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zum Vorhaben werden die Lebensraumbedingungen für gehölz-

brütende Vogelarten verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die Anlage Baum-, Gehölz- und 

Gebüschstrukturen geschaffen. Die Habitatansprüche der Arten sind dabei zu berücksichtigen. Die 

Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt des Eingriffs wirksam sein.  

Mit dieser Maßnahme wird geeigneter Brutlebensraum als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Amsel, Baumpieper, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling, Fitis, Gartenbaumläu-

fer, Gartengrasmücke, Gimpel, Girlitz, Grauschnäpper, Grünling, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, 

Kolkrabe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommer-

goldhähnchen, Star, Stieglitz, Sumpfmeise, Trauerschnäpper, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Weidenmeise, Winter-

goldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die hier zusammenfassend betrachteten Arten sind in Niedersachsen ungefährdet, besitzen i.d.R. geringe spezi-
fische Lebensraumansprüche und haben ein gutes Anpassungsvermögen. Störungen durch das geplante Vor-
haben, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, können somit 
ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Gehölze 

Amsel, Baumpieper, Blaumeise, Bluthänfling, Buchfink, Buntspecht, Eichelhäher, Elster, Feldsperling, Fitis, Gartenbaumläu-

fer, Gartengrasmücke, Gimpel, Girlitz, Grauschnäpper, Grünling, Heckenbraunelle, Hohltaube, Kernbeißer, Kleiber, Kohlmeise, 

Kolkrabe, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Singdrossel, Sommer-

goldhähnchen, Star, Stieglitz, Sumpfmeise, Trauerschnäpper, Wacholderdrossel, Waldbaumläufer, Weidenmeise, Winter-

goldhähnchen, Zaunkönig, Zilpzalp 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.26 Ungefährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes 

Ungefährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes 

Bachstelze, Dorngrasmücke, Fasan, Gelbspötter, Goldammer, Klappergrasmücke, Rohrammer, Schafstelze, Schwarzkehl-

chen, Sumpfrohrsänger 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☐ RL NI:  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die aufgeführten Arten sind typische Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes. Bruthabitate werden insbeson-

dere durch ein Mosaik aus Grünland, Brachflächen mit Gehölzen und Saumstrukturen sowie linearen Gehölz-

strukturen im Übergang zu Offenlandbereichen geprägt. Die Arten bauen jährlich ihr Nest neu bzw. verfügen 

über ein System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nistplätze. 

Die durchschnittliche Brutzeit der Arten dieser Gruppe liegt zwischen März und August (Bezzel, 2013). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die genannten Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes sind in Niedersachsen weit verbreitet (Krüger T. , 

Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014). 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr.  

Die Artengemeinschaft ist im Untersuchungsgebiet sehr gut ausgeprägt und fast flächig verbreitet. Entscheidend 

für die artenreiche Ausprägung ist eine weithin offene Agrarlandschaft, die aber auch eine gewisse Strukturviel-

falt z.B. durch breitere Weg- und Feldsäume aufweist. (Biodata, 2014) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch das Vorhaben werden Offenflächen einschließlich deren Saumstrukturen in Anspruch genommen. Aus 

diesem Grund können zum einen direkte Tötungen innerhalb der Bauflächen auftreten sowie zum anderen indi-

rekte Tötungen auf den angrenzenden Flächen durch die Aufgabe von Gelegen bzw. durch Verlassen der noch 

unselbständigen Jungvögel.  

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Arten anwesend sind 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit sowie durch eine sich anschließende kontinuier-

liche Bautätigkeit während der Brutzeit (März bis August) wird das Eintreten des Schädigungsverbotes 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert.  
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Ungefährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes 

Bachstelze, Dorngrasmücke, Fasan, Gelbspötter, Goldammer, Klappergrasmücke, Rohrammer, Schafstelze, Schwarzkehl-

chen, Sumpfrohrsänger 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch betriebs- oder anlagebedingte Wirkungen kann ausge-

schlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Eine direkte Zerstörung von Nestern wird durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) vermie-

den. Jedoch geht durch die flächenhafte Inanspruchnahme sowie durch eine evtl. Meidung von Flächen im Nah-

bereich von vertikalen Strukturen (Halde, Gebäude, Masten) Lebensraum für die betroffenen Arten dauerhaft 

verloren. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein Ausweichen in benachbarte Flächen ohne weiteres möglich 

ist, da diese nur in begrenztem Umfang verfügbar sind. Um den Eintritt des Verbotstatbestandes nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Schaffung von Ersatzlebensraum für Arten des Offen- und Halboffenlandes (ACEF 15) 

Auf Flächen im räumlichen Bezug zum Vorhaben werden die Lebensraumbedingungen für Arten des 

Offen- und Halboffenlandes verbessert bzw. neue Brutmöglichkeiten durch die Gliederung der struktur-

armen Agrarlandschaft mit Säumen sowie Sing- und Beobachtungswarten in sonniger Lage geschaffen. 

Die Habitatansprüche der Arten sind dabei zu berücksichtigen. Die Maßnahmen müssen zum Zeitpunkt 

des Eingriffs wirksam sein.  

Mit diesen Maßnahmen werden geeignete Brutplätze als alternative Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit kann die ökologische 

Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin auf-

rechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann 

somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Ungefährdete Brutvögel des Offen- und Halboffenlandes 

Bachstelze, Dorngrasmücke, Fasan, Gelbspötter, Goldammer, Klappergrasmücke, Rohrammer, Schafstelze, Schwarzkehl-

chen, Sumpfrohrsänger 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die hier zusammenfassend betrachteten Arten sind in Niedersachsen ungefährdet, besitzen i.d.R. geringe spezi-

fische Lebensraumansprüche und haben ein gutes Anpassungsvermögen. Störungen durch das geplante Vor-

haben, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, können somit 

ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.27 Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Blässhuhn, Graugans, Graureiher, Haubentaucher, Nilgans, Reiherente, Stockente, Teichrohrsänger 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☒ RL NI: V* 

 

*Blässhuhn, Haubentaucher, Teich-

rohrsänger 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die hier zusammenfassend betrachteten Brutvögel sind typische Wasservögel. Blässhuhn, Haubentaucher, 

Reiherente und Stockente brüten an stehenden Gewässern, wobei die Stockente auch in den Uferbereichen 

(Bodenstandorte oder Baumbruten), zumeist langsam fließender, Flüsse oder Bäche brütet.  

Die durchschnittliche Brutzeit der Arten dieser Gilde liegt zwischen März und August. Die Nilgans brütet zwi-

schen März und September. (Bezzel, 2013) 

Empfindlichkeit: 

Gegenüber Verkehrslärm weisen die genannten Wasservögel keine spezifische Empfindlichkeit auf, auch Lärm 

am Brutplatz ist für diese Arten unbedeutend. Die Wasservögel sind gegenüber optischen Störreizen relativ un-

empfindlich. Die Fluchtdistanz wird für die Graugans und den Graureiher mit 200 m, für die Reiherente mit 

120 m, für den Haubentaucher mit 100 m und für den Teichrohrsänger mit 10 m angegeben (Gassner, 

Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Für die anderen Arten sind keine Literaturangaben bekannt. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die genannten Arten sind in Niedersachsen verbreitete Brutvögel (Krüger T. , Ludwig, Pfützke, & Zang, 2014). 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1, 2, 3 

Die Arten wurden im Untersuchungsraum in den Brutvogellebensräumen BV1, BV6 und BV7 nachgewiesen. In 

diesen Bereichen befinden sich einige kleinere Stillgewässer. Mehrere kleine Stillgewässer befinden sich im NSG 

Entenfang (BV1) und westlich von Harsum (BV6). Als einziges größeres Stillgewässer wird westlich von Sarstedt 

ein ehemaliger Kiesteich vom Untersuchungsraum geschnitten (BV7). (Biodata, 2014) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Die Gewässer im Bereich Entenfang (BV1) sowie der Kiesteich bei Sarstedt (BV7) befinden sich außerhalb der 

Reichweite von Vorhabenswirkungen, so dass eine Betroffenheit hier brütender Arten ausgeschlossen werden 

kann.  

Die beiden Schlammteiche nördlich von Harsum (BV6) befinden sich jedoch in unmittelbarer Nähe der Gleistras-

se, für die eine grundhafte Erneuerung geplant ist. Eine direkte Inanspruchnahme der beiden Gewässer erfolgt 

nicht, jedoch befindet sich der Baubereich in einer engen räumlichen Lagebeziehung zum Bruthabitat. Aus die-

sem Grund kann eine Tötung von Individuen oder deren Entwicklungsformen durch Aufgabe von Gelegen bzw. 

durch Verlassen der noch unselbständigen Jungvögel durch die Anwesenheit von Personen während der Bau-

phase nicht ausgeschlossen werden. 
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Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Blässhuhn, Graugans, Graureiher, Haubentaucher, Nilgans, Reiherente, Stockente, Teichrohrsänger 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Maßnahmen:  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (VASB 8) 

Durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit sowie durch eine sich anschließende kontinuier-

liche Bautätigkeit während der Brutzeit wird das Eintreten des Schädigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 BNatSchG wirksam verhindert. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch betriebs- oder anlagebedingte Wirkungen kann ausge-

schlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☒ ja ☐ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Brutplätze in den Schlammteichen nördlich von Harsum werden durch das Vorhaben nicht dauerhaft in An-

spruch genommen. Jedoch kann eine vorübergehende störungsbedingte Entwertung während der Bauphase 

nicht vollständig ausgeschlossen werden. Nach Abschluss der Bauphase stehen die Gewässer jedoch wieder 

uneingeschränkt als Bruthabitate zur Verfügung.  

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Blässhuhn, Graugans, Graureiher, Haubentaucher, Nilgans, Reiherente, Stockente, Teichrohrsänger 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die Gewässer im Bereich Entenfang (BV1) sowie der Kiesteich bei Sarstedt (BV7) befinden sich außerhalb der 

Reichweite von Vorhabenswirkungen, so dass eine Betroffenheit hier brütender Arten ausgeschlossen werden 

kann.  

Für die beiden Schlammteiche nördlich von Harsum (BV6) ist von einer vorübergehenden Beeinträchtigung 

durch baubedingte Störungen auszugehen. Die hier zusammenfassend betrachteten Arten sind jedoch in Nie-

dersachsen ungefährdet, besitzen i.d.R. geringe spezifische Lebensraumansprüche und haben ein gutes Anpas-

sungsvermögen. Die vorübergehenden Störungen führen daher nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Populationen. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Ungefährdete Brutvögel der Gewässer 

Blässhuhn, Graugans, Graureiher, Haubentaucher, Nilgans, Reiherente, Stockente, Teichrohrsänger 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.1.28 Ungefährdete Brutvögel der Gebäude 

Ungefährdete Brutvögel der Gebäude  

Hausrotschwanz, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D: V* 

☒ RL NI: V* 

 

*Haussperling, Mehlschwalbe 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Arten dieser Gruppe sind typische Gebäudebrüter. Hausrotschwanz (Nischen-, seltener Halbhöhlenbrüter) 

und Haussperling (Nischen-, Höhlen-, Freibrüter) verfügen zumeist über ein System mehrerer i.d.R. jährlich 

wechselnder Nistplätze. Der Mauersegler als ursprünglicher Baumbrüter brütet heute fast ausschließlich in Spal-

ten und Nischen höheren exponierten Gebäuden. Die Mehlschwalbe siedelt in Brutkolonien oder mit Einzelnes-

tern an Außenwänden von Gebäuden. 

Die durchschnittliche Brutzeit der Arten dieser Gruppe liegt zwischen März und August (Bezzel, 2013). 

Empfindlichkeit: 

Für den Hausrotschwanz wurde eine schwache Empfindlichkeit gegenüber Verkehrslärm ermittelt. Haussperling 

und Mehlschwalbe sind nicht lärmempfindlich. (Garniel & Mierwald, 2010) Für den Mauersegler sind keine Anga-

ben zur Empfindlichkeit bekannt. 

Die Fluchtdistanzen werden für die Arten mit Werten zwischen 5 m (Haussperling) und 20 m (Mehlschwalbe) 

angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Gebäudebrüter sind in Niedersachsen weit verbreitet. 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr.  

Für die Gebäudebrüter wurden Brutreviere in den besiedelten und siedlungsnahen Teilgebieten nachgewiesen. 

Eine Brutkolonie der Mehlschwalbe mit 15 Brutpaaren wurde an einem Gebäude im Bereich des Werksgeländes 

Siegfried-Giesen nachgewiesen (Biodata, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch den Abriss von Gebäuden am Standort Siegfried-Giesen kommt es zum Verlust nachgewiesener (Mehl-

schwalbe) bzw. potenzieller Nistplätze der genannten Gebäudebrüter. Baubedingt kann es hierbei zu einer Tö-

tung von Individuen kommen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

☒ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von März bis August) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Ungefährdete Brutvögel der Gebäude  

Hausrotschwanz, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe 

Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung Gebäudeabriss zum Schutz von Gebäudebrütern (VASB 13) 

Die Abrissarbeiten an den Gebäuden am Standort Siegfried-Giesen erfolgen ausschließlich im Zeitraum 

von September bis April. Durch den Abriss außerhalb der Brutzeit kann eine baubedingte Tötung von 

Tieren ausgeschlossen werden. 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos durch betriebs- oder anlagebedingte Wirkungen kann ausge-

schlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☒ ja ☐ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☒ ja ☐ nein 

Durch den Gebäudeabriss am Standort Siegfried-Giesen gehen dauerhaft Nistplätze für die genannten Gebäu-

debrüter verloren. Ein Ausweichen auf Gebäude im Umfeld wird vorsorglich nicht angenommen, da geeignete 

Strukturen an Gebäuden meist nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Um den Eintritt des Verbotstat-

bestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 zu vermeiden sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen) erforderlich. 

Maßnahmen:  

- Anlage von Nisthilfen für Gebäudebrüter (ACEF 16) 

Für die Mehlschwalbe als betroffene Art werden artspezifische Nisthilfen an geeigneten Bauwerken im 

Raum zwischen Giesen, Ahrbergen, Sarstedt, Rössing und Barnten aufgehängt. Die Nisthilfen müssen 

zum Zeitpunkt des Abrisses der Gebäude verfügbar sein. 

Mit dieser Maßnahme werden den betroffenen Arten geeignete Nistplätze als alternative Fortpflan-

zungs- und Ruhestätte ohne zeitliche Funktionslücke in der Umgebung zur Verfügung gestellt. Hiermit 

kann die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusam-

menhang weiterhin aufrechterhalten werden. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG kann somit verhindert werden. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

ein.  ☐ ja ☒ nein 
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Ungefährdete Brutvögel der Gebäude  

Hausrotschwanz, Haussperling, Mauersegler, Mehlschwalbe 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☒ ja  ☐ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Die hier zusammenfassend betrachteten Arten sind in Niedersachsen ungefährdet, besitzen i.d.R. geringe spezi-

fische Lebensraumansprüche und haben ein gutes Anpassungsvermögen. Störungen durch das geplante Vor-

haben, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen, können somit 

ausgeschlossen werden. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☒ zur Vermeidung (VASB) 

☒ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2 Zug- und Rastvögel 

2.2.1 Höckerschwan (Cygnus olor) 

Höckerschwan (Cygnus olor) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D (Rastvögel): 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Der Höckerschwan besiedelt eutrophe stehende oder langsam fließende Gewässer, z.B. Binnenseen, Altwässer, 

vielfach auch künstliche Gewässer. Die Nahrungssuche erfolgt hauptsächlich im Flachwasser. Die Art kon-

zentriert ihre Aktivitäten im Sommerhalbjahr auf das nähere Umfeld von Gewässern, die auch im Winter als 

Schlafgewässer dienen. Im Winter werden zunehmend auch gezielt weiter entfernte Getreide- und Rapsfelder als 

Nahrungshabitat angeflogen. Der Höckerschwan ist Brut- und Jahresvogel in Mitteleuropa, halbdomestizierte 

wechseln häufig nur von Brut- zu günstigeren Futterplätzen im Winter. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

Empfindlichkeit: 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz für den Höckerschwan als Rastvogel wird mit 300 m angege-

ben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Der Höckerschwan erreicht im Winterhalbjahr seine höchsten Bestandszahlen in Deutschland, da sich dann 

zusätzlich zu den heimischen Standvögeln ziehende Populationen aus dem Osten und Norden einfinden. (Bauer, 

Bezzel, & Fiedler, 2012) Die Art ist in ganz Niedersachsen verbreitet und weist hohe Siedlungsdichten in grund-

wassernahen Flussmarschen auf. 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1 

Rastvorkommen des Höckerschwans mit landesweiter Bedeutung (ab 20 Individuen) wurden 2011/2012 in der 

Agrarlandschaft nördlich Ahrbergen an den Kiesteichen mit maximal 25 Individuen sowie 2013/14 in der Agrar-

landschaft westlich Ahrbergen mit maximal 33 Individuen erfasst. (Biodata, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Rastvorkommen westlich Ahrbergen befindet sich im Bereich der geplanten 20kV-Ringtrasse. Baubedingte 

Tötungen können ausgeschlossen werden, da keine Wirkfaktoren auftreten, die zu einer Verletzung/ Tötung 

führen können. Kollisionen mit Baufahrzeugen sind nicht zu befürchten, da diese nur mit geringen Geschwindig-

keiten fahren. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Höckerschwan (Cygnus olor) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit zur Verlegung der 20kV-Ringleitung kann es innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz 

von 300 m zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflächen kommen. Diese 

Beeinträchtigung tritt jedoch nur einmalig während der Verlegung des Erdkabels auf und führt damit nicht zum 

dauerhaften Verlust einer Nahrungsfläche als Teil der Ruhestätte der Art. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Höckerschwan (Cygnus olor) 

Durch die Bautätigkeit zur Verlegung der 20kV-Ringleitung kann es innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz 

von 300 m zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflächen kommen. Diese 

Beeinträchtigung tritt jedoch nur einmalig während der Verlegung des Erdkabels auf und führt damit nicht zur 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.2 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☒ RL D (Rastvögel): V 

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Kiebitze sind in Mitteleuropa außerhalb der Brutzeit vor allem auf dem Durchzug zu finden, nur in milden Wintern 

verbleiben größere Zahlen in frostfreien Gebieten. Ab Mai befinden sich die ersten Individuen auf dem Wegzug 

aus den Brutgebieten, der Hauptzug setzt aber erst mit dem ersten Frost in den Brutgebieten ein; der Heimzug 

findet größtenteils im Februar bis März statt. Als Rasthabitate werden vor allem kurzrasige bis kahle Flächen mit 

hohem Grundwasserstand in weitläufigen offenen Gebieten angenommen, aber auch gemähte Wiesen, umge-

brochene Äcker sowie Äcker mit auflaufendem Getreide in trockenen Bereichen werden genutzt. (Bauer, Bezzel, 

& Fiedler, 2012) 

Die Rast- und Nahrungsplätze finden sich sowohl im Grünland als auch auf Ackerflächen (z. B. in den Börden). 

Größere Trupps benötigen weite, offene und unverbaute Landschaften.  

Empfindlichkeit: 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz für den Kiebitz als Rastvogel wird mit 250 m angegeben 

(Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Der Störradius für die Art beträgt nach Garniel & Mierwald (2010) 

200 m.  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Größere Rastvogeltrupps können im gesamten Niedersachsen auftreten. Schwerpunktvorkommen liegen in der 

Naturräumlichen Region Watten und Marschen, den Flussmarschen, Mooren und in den Bördelandschaften. 

Der Gastvogelbestand in Deutschland beträgt 750.000, der in Niedersachsen 150.000 Individuen, die Maxima 

werden im Oktober und März/April erreicht. Ein kleinerer Bestand überwintert abhängig von der Witterung. Die 

Bestände im Wattenmeer (auch in Niedersachsen) sind stabil. (NLWKN, 2011h) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Der Kiebitz wurde im gesamten Untersuchungsraum als Rastvogel nachgewiesen. Rastvorkommen landesweiter 

Bedeutung (ab 680 Individuen) wurden in den beiden Erfassungsdurchgängen von (Biodata, 2014) nicht ange-

troffen.  

Jedoch wurden im Frühjahr 2013 durch den (OVH, 2014) 11.300 bis 11.500 rastende Kiebitze in der Umgebung 

des Entenfangs (nationale Bedeutung) sowie weitere 1.500 bis 2.000 östlich von Ahrbergen (landesweite Bedeu-

tung) erfasst. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Rastvorkommen in der Umgebung des Entenfangs sowie östlich von Ahrbergen sind nicht durch das Vorha-

ben betroffen. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der 

Landnutzung und Witterung. Es ist davon auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch rastende 

Kiebitze aufgrund von optischen Störwirkungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden 

können. 



K+S Aktiengesellschaft, Projektgruppe SG 

Hartsalzwerk Siegfried-Giesen 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren 

 

 

 

Unterlage F – Umweltplanungen (1. Planänderung) 

F-3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag - Anhang 1 Seite 158 

K
+

S
 A

k
tie

n
g
e
s
e
lls

c
h
a
ft, P

ro
je

k
tg

ru
p
p
e
 S

G
 

H
a
rts

a
lz

w
e
rk

 S
ie

g
frie

d
-G

ie
s
e
n
 

B
e
rg

re
c
h
tlic

h
e
s
 P

la
n
fe

s
ts

te
llu

n
g
s
v
e
rfa

h
re

n
 

 

 

Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von gelegentlich aufgesuchten Nahrungsflächen 

kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen 

Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem 

abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es 

zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Art essentiell wären.  

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Durch die Bautätigkeit kann es zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflä-

chen kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) sowie durch betriebsbedingte Beunruhi-

gen dauerhafte Entwertungen von potenziellen Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt 

jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der 

großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen und-

führt damit nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.3 Kranich (Grus grus) 

Kranich (Grus grus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D (Rastvögel):  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Während der Rast sind für den Kranich sichere und störungsfreie Schlaf- und Vorsammelplätze sowie großräu-

mige Kulturlandschaften mit abgeernteten Äckern und feuchten Wiesen zur Nahrungssuche von Bedeutung. 

Schlafplätze des Kranichs sind große Flachwasserbereiche in wiedervernässten, ungestörten Mooren. Ungünstig 

wirken sich Verbuschungen sowie eine dichte und hohe Krautschicht auf den Schlafplätzen und deren Randzo-

nen aus. Schlafplätze (und Vorsammelplätze) sind die störungsempfindlichsten Bereiche eines Rastplatzes. 

Nahrungshabitate sind insbesondere Maisstoppeläcker (Flächen nach Corn-Cob- oder Körnermaisernte), 

Feuchtgrünland, andere Stoppeläcker, gelegentlich Getreideneusaaten (speziell im Herbst). Die Nahrungsflä-

chen liegen i.d.R. innerhalb eines 20 km-Radius um die Schlafplätze. Bei den Vorsammelplätzen handelt es sich 

um unterschiedlich genutzte Flächen mit kurzer Vegetation, die sich in der Nähe der Schlafplätze befinden und 

keinen Störungen unterliegen. Vorsammelplätze und Schlafplätze sind die störungsempfindlichsten Bereiche 

eines Rastplatzes. 

Kraniche sind Schmalfrontzieher. Auf der westeuropäischen Route ziehen Kraniche aus Skandinavien sowie 

Mittel- und Westeuropa. An den Rastplätzen unterbrechen sie für einige Tage bis mehrere Wochen ihren Zug. 

Ferner können Kraniche in weiteren geeigneten Gebieten spontan kurzzeitig rasten. Das Zug- und Rastgesche-

hen des Kranichs wird neben der Tageslänge und dem Nahrungsangebot im Rastgebiet, von der Witterung be-

einflusst. Auf den einsetzenden Kranichzug über lange Distanzen haben geeignete Großwetterlagen oft einen 

maßgeblichen Einfluss. Der Kranichzug kann durch sehr ungünstige Witterung gehemmt werden oder sogar zum 

Erliegen kommen, was zu einem Zugstau führen kann. (NLWKN, 2011d) 

Empfindlichkeit: 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz bzw. der Störradius für den Kranich als Rastvogel werden mit 

500 m angegeben (Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010; Garniel & Mierwald, 2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die größten Rastgebiete des Kranichs in Deutschland sind die Rügen-Bock-Region (Mecklenburg-Vorpommern), 

das Rhin-Havelluch (Brandenburg) sowie die Diepholzer Moorniederung (Niedersachsen).  

In Niedersachsen existieren acht größere Kranich-Rastplätze. Die Art tritt in Niedersachsen als Gastvögel wäh-

rend des Weg- oder Heimzuges auf. Etwa Anfang Oktober erreichen die ersten Kraniche die Rastgebiete in 

Niedersachsen. Der Heimzug setzt etwa Anfang/Mitte Februar ein und erstreckt sich bis Ende März. Die Rast im 

Herbst ist deutlich ausgeprägter und länger als im Frühjahr, wenn die Vögel in ihre Brutgebiete ziehen. Regel-

mäßig überwintern einige Hundert bis wenige Tausend Kraniche in Niedersachsen. Die Rastgebiete der Art lie-

gen in Niedersachsen im Einzugsbereich von weiträumig wiedervernässten, renaturierten Hochmooren, die sich 

durch ihren Offenlandcharakter auszeichnen. In der Umgebung finden sich meist landwirtschaftlich geprägte 

Räume, insbesondere mit Maisanbau. In Abhängigkeit von den Wetterbedingungen kann der Gastvogel-Bestand 

stark schwanken. (NLWKN, 2011d) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Rastvorkommen landesweiter Bedeutung (ab 140 Individuen) wurden in den beiden Erfassungsdurchgängen von 

(Biodata, 2014) nicht angetroffen.  

Der (OVH, 2014) sichtete im März 2013 bis zu 620 rastende Kraniche in der Feldmark Entenfang Nord sowie bis 

zu 1.000 Individuen in der Feldmark östlich Ahrbergen.  
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Kranich (Grus grus) 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BnatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Die Rastvorkommen in der Umgebung des Entenfangs sowie östlich von Ahrbergen sind nicht durch das Vorha-

ben betroffen. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der 

Landnutzung und Witterung. Es ist davon auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch rastende 

Kraniche aufgrund von optischen Störwirkungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden 

können. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 
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Kranich (Grus grus) 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von gelegentlich aufgesuchten Nahrungsflächen 

kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen 

Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem 

abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es 

zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Art essentiell wären. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Durch die Bautätigkeit kann es innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz von 500 m zu einer Vergrämung 

durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflächen kommen. Diese Beeinträchtigung tritt jedoch nur 

während der Bauphase auf und führt damit nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Po-

pulation. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 
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Kranich (Grus grus) 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.4 Saatgans (Anser fabalis rossicus) 

Saatgans (Anser fabalis rossicus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D (Rastvögel):  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Saatgans tritt als Gastvogel in weitem, offenen Kulturland (Grünland, Ackerflächen mit Wintergetreide und 

Raps) auf. Von besonderer Bedeutung für die Art sind geeignete Schlafgewässer in der Nähe der Nahrungsflä-

chen (Seen, Flussabschnitte). Die Saatgans ernährt sich pflanzlich (Gräser, Klee, Getreidekörner, Raps, Kartof-

feln, Rüben), die Nahrungssuche erfolgt grasend.  

Die niedersächsischen Gastvögel des Langstreckenziehers brüten in Nordost-Europa und der Tundra Nordruss-

lands. Die Überwinterungsgebiete liegen vor allem in Mittel-, Ost- und Südost-Europa. (NLWKN, 2011f) 

Empfindlichkeit: 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz für die Saatgans als Rastvogel wird mit 400 m angegeben 

(Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010). Der Störradius für die Art beträgt nach Garniel & Mierwald (2010) 

300 m.  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Die Saatgans ist ein regelmäßiger Durchzügler und Wintergast in allen Naturräumlichen Regionen Niedersach-

sen außer dem Bergland und dem Harz. Die Schwerpunktvorkommen sind die Mittelelbe, Dollart, Emstal, Düm-

mer und Steinhuder Meer.Die Saatgans tritt in Niedersachsen von Oktober bis März auf. 

Der Gastvogelbestand der Art in Deutschland beträgt 400.000, der in Niedersachsen 60.000. Die Bestände sind 

stabil. (NLWKN, 2011f) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2 

Rastvorkommen der Saatgans mit landesweiter Bedeutung (ab 300 Individuen) wurden 2013/2014 in der Agrar-

landschaft westlich Entenfang mit 300 Individuen erfasst (Biodata, 2014). 

Durch den (OVH, 2014) wurden im Winter 2013 bis zu 1.500 rastende Saatgänse in der Feldmark Giesen Rös-

sing K510 Mitte sowie 400 Saatgänse in der Feldmark Entenfang SW erfasst. Im Winter 2014 wurden 450 Saat-

gänse in der Feldmark Rössing Ost gesichtet.  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Rastvorkommen westlich des Entenfangs ist nicht durch das Vorhaben betroffen. Die Lage der Rastgebiete 

unterliegt jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnutzung und Witterung. Es ist davon 

auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch rastende Saatgänse aufgrund von optischen Störwir-

kungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden können. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Saatgans (Anser fabalis rossicus) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von gelegentlich aufgesuchten Nahrungsflächen 

kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen 

Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem 

abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es 

zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Art essentiell wären. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Saatgans (Anser fabalis rossicus) 

Durch die Bautätigkeit kann es innerhalb der artspezifischen Fluchtdistanz von 400 m zu einer Vergrämung 

durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflächen kommen. Diese Beeinträchtigung tritt jedoch nur 

während der Bauphase auf und führt damit nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Po-

pulation. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt. 

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.5 Silberreiher (Casmerodius albus) 

Silberreiher (Casmerodius albus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart  

sowie 

☒ VSchRL-Anhang I - Art 

Rote Liste-Status 

☐ RL D (Rastvögel):  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☒ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Rasthabitate des Silberreihers liegen oft entlang der Niederungen von Flüssen und an Seen mit ausgedehnter 

Schilfzone, in jüngster Zeit aber auch vermehrt in landwirtschaftlich geprägten Gebieten. Silberreiher unterneh-

men keine gerichteten Winterwanderungen und ziehen nach der Brutzeit z.T. auch in nördlicher Richtung ab, 

solange sie die Witterung nicht zu Winterfluchten veranlasst. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Silberreiher sind mit Ausnahme Australiens kosmopolitisch verbreitet, in Europa beschränkt sich ihr Hauptvor-

kommen auf den Südosten, wobei die Bestände in jüngster Zeit stark ansteigen und nun auch erste Brutvor-

kommen in Deutschland nachgewiesen wurden. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

2013/14 wurden am nördlichen Rand entlang des Bruchgrabens landesweit bedeutsame Bestände des Silberrei-

hers (20 Individuen) festgestellt (Biodata, 2014). 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Rastvorkommen am Bruchgraben ist nicht durch das Vorhaben betroffen. Die Lage der Rastgebiete unter-

liegt jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnutzung und Witterung. Es ist davon 

auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch rastende Silberreiher aufgrund von optischen Stör-

wirkungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden können. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 
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Silberreiher (Casmerodius albus) 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von gelegentlich aufgesuchten Nahrungsflächen 

kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen 

Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem 

abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es 

zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Art essentiell wären. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Durch die Bautätigkeit kann es zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflä-

chen kommen. Diese Beeinträchtigung tritt jedoch nur während der Bauphase auf und führt damit nicht zur Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Silberreiher (Casmerodius albus) 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.6 Sturmmöwe (Larus canus) 

Sturmmöwe (Larus canus) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D (Rastvögel):*  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☒ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Schlafplätze der Sturmmöwe als Rastvogel befinden sich bevorzugt an stehenden Gewässern, die Nahrungssu-

che erfolgt häufig im Grünland und auf Äckern, z. T. auch an Mülldeponien. Die Sturmmöwe tritt während der 

Brutzeit nur in geringer Zahl auf See (überwiegend küstennah), im Winter auch weit ab der Küste auf See in 

hohen Dichten auf. Die Art ernährt sich vielseitig (Regenwürmer, Ringelwürmer, Insekten, Fische, Kleinnager, 

Fischabfälle), z. T. auch von pflanzlicher Nahrung. Die Brutgebiete liegen im mittleren Eurasien von Island bis an 

die Pazifikküste sowie im nordwestlichen Nordamerika. Die Sturmmöwe ist Standvogel und Kurzstreckenzieher, 

sie tritt in Niedersachsen von Oktober-April sehr häufig als Rastvogel auf. (NLWKN, 2011i) 

Empfindlichkeit: 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz für die Sturmmöwe als Rastvogel wird mit 200 m angegeben 

(Gassner, Winkelbrandt, & Bernotat, 2010).  

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Während die Brutgebiete der Sturmmöwe vor allem an den Küstenregionen im Norden und Osten Europas lie-

gen, erstrecken sich die Überwinterungsgebiete vor allem an den Küsten West- und Südeuropas. Auch das da-

zwischen liegende Binnenland Mitteleuropas wird dabei als Rastgebiet genutzt, wobei die höchsten Winterbe-

stände meist erst im Februar erreicht werden. (Bauer, Bezzel, & Fiedler, 2012) 

Die Sturmmöwe tritt in allen Naturräumlichen Regionen Niedersachsens als Rastvogel auf, die Schwerpunkte 

liegen im und unmittelbar am Wattenmeer und den größeren Gewässern im Binnenland sowie auf der offenen 

See. Im Winterhalbjahr erfolgt der Zuzug nordost-europäischer Vögel. Der Gastvogelbestand in Deutschland 

beträgt 185.000, in Niedersachsen 60.000 Individuen. Im Binnenland z. T. dynamische Wanderungen bzw. Aus-

tausch zwischen den Nahrungs- und Schlafplätzen. Die Bestände im Wattenmeer sind stabil. (NLWKN, 2011i) 

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 2,3 

2013/14 wurde in der Agrarlandschaft südlich der K 510 ein Rastvorkommen mit landesweiter Bedeutung (500 

Individuen) festgestellt (Biodata, 2014).  

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Das Rastvorkommen südlich der K 510 ist nicht durch das Vorhaben betroffen. Die Lage der Rastgebiete unter-

liegt jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnutzung und Witterung. Es ist davon 

auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch rastende Sturmmöwen aufgrund von optischen Stör-

wirkungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden können. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
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Sturmmöwe (Larus canus) 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von gelegentlich aufgesuchten Nahrungsflächen 

kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen 

Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem 

abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es 

zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Art essentiell wären. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 
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Sturmmöwe (Larus canus) 

Durch die Bautätigkeit kann es zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflä-

chen kommen. Diese Beeinträchtigung tritt jedoch nur während der Bauphase auf und führt damit nicht zur Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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2.2.7 Zug- und Rastvögel 

Zug- und Rastvögel 

Alpenstrandläufer, Baumfalke, Bekassine, Bergfink, Berghänfling, Bergpieper, Birkenzeisig, Blässgans, Bläss-
huhn, Bluthänfling, Brachpieper, Brandgans, Braunkehlchen, Bruchwasserläufer, Dohle, Drosselrohrsänger, 
Dunkler Wasserläufer, Eichelhäher, Erlenzeisig, Feldlerche, Feldsperling, Fischadler, Flussuferläufer, Gänsesä-
ger, Goldammer, Goldregenpfeifer, Graugans, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünling, Haubentaucher, 
Haussperling, Heidelerche, Heringsmöwe, Hohltaube, Kormoran, Kornweihe, Krickente, Kurzschnabelgans, 
Lachmöwe, Mantelmöwe, Mäusebussard, Merlin, Mittelmeermöwe, Nebelkrähe, Nilgans, Pfeifente, Rabenkrähe, 
Raubwürger, Raufußbussard, Rebhuhn, Reiherente, Ringdrossel, Ringeltaube, Rohrammer, Rohrweihe, Rost-
gans, Rotdrossel, Rotmilan, Saatkrähe, Schellente, Schilfrohrsänger, Schnatterente, Schneeammer, Schreiadler, 
Schwarzmilan, Schwarzstirnwürger, Schwarzstorch, Seidenschwanz, Silbermöwe, Singschwan, Sperber, Sper-
bergrasmücke, Steinschmätzer, Steppenmöwe, Steppenweihe, Stieglitz, Stockente, Tafelente, Teichhuhn, Turm-
falke, Türkentaube, Uferschnepfe, Wacholderdrossel, Waldschnepfe, Waldwasserläufer, Wanderfalke, Weiß-
storch, Wespenbussard, Wiesenpieper, Wiesenweihe, Ziegenmelker, Zwergsäger, Zwergtaucher 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

☐ Anhang IV FFH-RL 

☒ Europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

☐ RL D:  

☐ RL NI:  

Erhaltungszustand in Niedersachsen 

☐ günstig (grün) 

☐ ungünstig/ unzureichend (gelb) 

☐ ungünstig/ schlecht (rot) 

☐ unbekannt 

2. Bestand und Empfindlichkeit 

2.1. Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Bedeutung landwirtschaftlicher Flächen als Äsungsflächen für Zug- und Rastvögel hängt zum einen von der 

jeweiligen Flächennutzung ab. Insbesondere abgeerntete Maisäcker, aber auch Wintergetreide- und Grünland-

flächen sind gern genutzte Äsungsflächen. Zum anderen hat die Störungsarmut der landwirtschaftlich genutzten 

Flächen einen Einfluss darauf, ob und in wie großer Zahl sich Zug- und Rastvögel auf einer Fläche aufhalten. 

Der Zugverlauf und die Größe der Rastbestände sind vom überregionalen Zug- und Rastgeschehen, von der 

Witterung im Winterhalbjahr und dem Bruterfolgt der Vögel in ihren Brutgebieten abhängig. Regional wird das 

Vorkommen der Zug- und Rastvögel von der Verfügbarkeit geeigneter Schlafplätze und durch das Nahrungsan-

gebot bestimmt.  

Insbesondere Schwäne und Gänse benötigen offene und übersichtliche Landschaften, da sie Gefahren haupt-

sächlich optisch wahrnehmen. Neben dem direkten Entzug von Nahrungsflächen reagieren sie empfindlich ge-

genüber Kulissen, welche ihren regelmäßig genutzten Aktionsraum optisch beschränken und halten entspre-

chend Abstand. Die Anwesenheit des Menschen ruft regelmäßig Störungen hervor. Gegenüber Fahrzeugbewe-

gungen (Verkehr) besteht eine sehr viel höhere Toleranz, da dies für die Zug- und Rastvögel kaum mit Gefahren 

verbunden werden. Für Zug- und Rastvögel werden als Orientierungswerte Störradien angenommen, welche zur 

Beurteilung der mit optischen Beunruhigungen verbundenen Beeinträchtigungen herangezogen werden. Diese 

Störradien betragen nach Garniel & Mierwald (2010) für die Blässgans 300 m, die Graugans 200 m, den Kormo-

ran 150 m, die Pfeifente 200 m und für die Lachmöwe 200 m. 

Die planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanzen werden bei Gassner, Winkelbrandt & Bernotat (2010) 

folgendermaßen angegeben: Blässgans 400 m, Gänsesäger 300 m, Graugans 400 m, Heringsmöwe 200 m (für 

Kolonien), Krickente 250 m, Lachmöwe 200 m (für Kolonien), Pfeifente 300 m, Reiherente 250 m, Saatkrähe (für 

Kolonien) 50 m, Schellente 250 m. 

2.2. Verbreitung in Deutschland / in Niedersachsen 

Deutschland ist für eine Vielzahl nordischer Brutvögel Durchzugs- bzw. Überwinterungsgebiet. Ziehende und 

rastende Vogelarten sind auch ein charakteristischer Teil der niedersächsischen Avifauna.  

2.3. Vorkommen im Untersuchungsraum 

☒ nachgewiesen ☐ potenziell möglich vgl. Bestands- und Konfliktplan zum LBP, Blatt Nr. 1,2,3 

Der Untersuchungsraum ist in Teilen Gastvogellebensraum mit lokaler bis landesweiter Bedeutung (Krüger R. , 

Ludwig, Südbeck, Blew, & Oltmanns, 2013). Die in der Gilde Zug- und Rastvögel zusammengefassten Arten 

treten im Untersuchungsraum mit Rastvorkommen bis zu regionaler Bedeutung, überwiegend jedoch mit nur 

wenigen Exemplaren als Gastvögel auf. (Biodata, 2014) 
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Zug- und Rastvögel 

Alpenstrandläufer, Baumfalke, Bekassine, Bergfink, Berghänfling, Bergpieper, Birkenzeisig, Blässgans, Bläss-
huhn, Bluthänfling, Brachpieper, Brandgans, Braunkehlchen, Bruchwasserläufer, Dohle, Drosselrohrsänger, 
Dunkler Wasserläufer, Eichelhäher, Erlenzeisig, Feldlerche, Feldsperling, Fischadler, Flussuferläufer, Gänsesä-
ger, Goldammer, Goldregenpfeifer, Graugans, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünling, Haubentaucher, 
Haussperling, Heidelerche, Heringsmöwe, Hohltaube, Kormoran, Kornweihe, Krickente, Kurzschnabelgans, 
Lachmöwe, Mantelmöwe, Mäusebussard, Merlin, Mittelmeermöwe, Nebelkrähe, Nilgans, Pfeifente, Rabenkrähe, 
Raubwürger, Raufußbussard, Rebhuhn, Reiherente, Ringdrossel, Ringeltaube, Rohrammer, Rohrweihe, Rost-
gans, Rotdrossel, Rotmilan, Saatkrähe, Schellente, Schilfrohrsänger, Schnatterente, Schneeammer, Schreiadler, 
Schwarzmilan, Schwarzstirnwürger, Schwarzstorch, Seidenschwanz, Silbermöwe, Singschwan, Sperber, Sper-
bergrasmücke, Steinschmätzer, Steppenmöwe, Steppenweihe, Stieglitz, Stockente, Tafelente, Teichhuhn, Turm-
falke, Türkentaube, Uferschnepfe, Wacholderdrossel, Waldschnepfe, Waldwasserläufer, Wanderfalke, Weiß-
storch, Wespenbussard, Wiesenpieper, Wiesenweihe, Ziegenmelker, Zwergsäger, Zwergtaucher 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung nach § 44 BNatSchG 

3.1. Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

3.1.1. Baubedingte Tötungen 

Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Es ist davon auszugehen, dass bauzeitlich beanspruchte Flächen durch Zug- und Rastvögel aufgrund von opti-

schen Störwirkungen gemieden werden, so dass Tötungen ausgeschlossen werden können. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Sind Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldbegehungen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

☐ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von … bis …) 

☐ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig? 

 ☐ ja ☒ nein 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen notwendig? ☐ ja ☒ nein 

Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte Tötungen in einem nicht vernachlässigba-

ren Umfang eintreten könnten? ☐ ja ☒ nein 

3.1.2. Betriebs– bzw. anlagebedingte Tötungen 

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Tötungsrisiko hinausgehen 

(signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos)? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos durch den Zugverkehr auf der Grubenanschlussbahn ist auf-

grund der niedrigen Geschwindigkeit von 25 km/h nicht zu erwarten. Die teilweise Elektrifizierung der Grubenan-

schlussbahn (Süd- und Nordeinfahrt bis Übergabebahnhof) bedeutet keine anlagebedingte signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos durch Stromschlag, da die elektrische Ausrüstung der neu zu errichtenden Oberleitungsanla-

ge entsprechend den üblichen Parametern nach dem gültigen Vorschriftenwerk (Ebs) der Deutschen Bahn aus-

geführt wird. 

Von dem 5,50 m hohen Fahrdraht im Bereich des Übergabebahnhofs geht kein erhöhtes Kollisionsrisiko für die 

Art aus. Die Ackerflächen im Bereich des Übergabebahnhofs besitzen für die Art eine untergeordnete Bedeutung 

als Rastgebiet. 

Der betriebsbedingte Straßenverkehr führt für die Artengruppe der Rastvögel aufgrund ihres arttypischen Verhal-

tens zu keiner erhöhten Kollisionsgefahr. 

Das Zugriffsverbot „Fangen, Verletzen, Töten“ tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein ☐ ja ☒ nein 
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Zug- und Rastvögel 

Alpenstrandläufer, Baumfalke, Bekassine, Bergfink, Berghänfling, Bergpieper, Birkenzeisig, Blässgans, Bläss-
huhn, Bluthänfling, Brachpieper, Brandgans, Braunkehlchen, Bruchwasserläufer, Dohle, Drosselrohrsänger, 
Dunkler Wasserläufer, Eichelhäher, Erlenzeisig, Feldlerche, Feldsperling, Fischadler, Flussuferläufer, Gänsesä-
ger, Goldammer, Goldregenpfeifer, Graugans, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünling, Haubentaucher, 
Haussperling, Heidelerche, Heringsmöwe, Hohltaube, Kormoran, Kornweihe, Krickente, Kurzschnabelgans, 
Lachmöwe, Mantelmöwe, Mäusebussard, Merlin, Mittelmeermöwe, Nebelkrähe, Nilgans, Pfeifente, Rabenkrähe, 
Raubwürger, Raufußbussard, Rebhuhn, Reiherente, Ringdrossel, Ringeltaube, Rohrammer, Rohrweihe, Rost-
gans, Rotdrossel, Rotmilan, Saatkrähe, Schellente, Schilfrohrsänger, Schnatterente, Schneeammer, Schreiadler, 
Schwarzmilan, Schwarzstirnwürger, Schwarzstorch, Seidenschwanz, Silbermöwe, Singschwan, Sperber, Sper-
bergrasmücke, Steinschmätzer, Steppenmöwe, Steppenweihe, Stieglitz, Stockente, Tafelente, Teichhuhn, Turm-
falke, Türkentaube, Uferschnepfe, Wacholderdrossel, Waldschnepfe, Waldwasserläufer, Wanderfalke, Weiß-
storch, Wespenbussard, Wiesenpieper, Wiesenweihe, Ziegenmelker, Zwergsäger, Zwergtaucher 

3.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört? 

(ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen) ☐ ja ☒ nein 

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung zurück? 

 ☐ ja ☒ nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

erhalten? ☒ ja ☐ nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die betroffene Art erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Durch die Bautätigkeit kann es zur vorübergehenden Meidung von Nahrungsflächen kommen. Auch sind durch 

Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) dauerhafte Entwertungen von potenziellen Nahrungsflächen möglich. Die 

Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnut-

zung und Witterung. Aufgrund der großräumig verfügbaren Ausweichräume kommt es zu keinen dauerhaften 

Verlusten von Nahrungsflächen, die für die Arten essentiell wären. 

Das Zugriffsverbot „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ tritt 

(ggf. trotz Maßnahme) ein. ☐ ja ☒ nein 

3.3. Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört? 

 ☒ ja ☐ nein 

Wird der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert? ☐ ja ☒ nein 

Sind Vermeidungs- /vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich? ☐ ja ☒ nein 

Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten? ☐ ja  ☒ nein

 (wenn ja, vgl. 3.2) 

Durch die Bautätigkeit kann es zu einer Vergrämung durch optische Störreize auf den angrenzenden Ackerflä-

chen kommen. Auch sind durch Kulisseneffekte (Halde, Gebäude u.ä.) sowie betriebsbedingte Beunruhigungen 

dauerhafte Entwertungen von potenziellen Nahrungsflächen möglich. Die Lage der Rastgebiete unterliegt jedoch 

jährlichen Schwankungen und ist vor allem abhängig von der Landnutzung und Witterung. Aufgrund der groß-

räumig verfügbaren Ausweichräume kommt es zu keinen dauerhaften Verlusten von Nahrungsflächen, die für die 

Arten essentiell wären und führt damit nicht zur Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populati-

on. 

Das Zugriffsverbot „erhebliche Störung“ tritt (ggf. trotz Maßnahme) ein ☐ ja ☒ nein 
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Zug- und Rastvögel 

Alpenstrandläufer, Baumfalke, Bekassine, Bergfink, Berghänfling, Bergpieper, Birkenzeisig, Blässgans, Bläss-
huhn, Bluthänfling, Brachpieper, Brandgans, Braunkehlchen, Bruchwasserläufer, Dohle, Drosselrohrsänger, 
Dunkler Wasserläufer, Eichelhäher, Erlenzeisig, Feldlerche, Feldsperling, Fischadler, Flussuferläufer, Gänsesä-
ger, Goldammer, Goldregenpfeifer, Graugans, Graureiher, Großer Brachvogel, Grünling, Haubentaucher, 
Haussperling, Heidelerche, Heringsmöwe, Hohltaube, Kormoran, Kornweihe, Krickente, Kurzschnabelgans, 
Lachmöwe, Mantelmöwe, Mäusebussard, Merlin, Mittelmeermöwe, Nebelkrähe, Nilgans, Pfeifente, Rabenkrähe, 
Raubwürger, Raufußbussard, Rebhuhn, Reiherente, Ringdrossel, Ringeltaube, Rohrammer, Rohrweihe, Rost-
gans, Rotdrossel, Rotmilan, Saatkrähe, Schellente, Schilfrohrsänger, Schnatterente, Schneeammer, Schreiadler, 
Schwarzmilan, Schwarzstirnwürger, Schwarzstorch, Seidenschwanz, Silbermöwe, Singschwan, Sperber, Sper-
bergrasmücke, Steinschmätzer, Steppenmöwe, Steppenweihe, Stieglitz, Stockente, Tafelente, Teichhuhn, Turm-
falke, Türkentaube, Uferschnepfe, Wacholderdrossel, Waldschnepfe, Waldwasserläufer, Wanderfalke, Weiß-
storch, Wespenbussard, Wiesenpieper, Wiesenweihe, Ziegenmelker, Zwergsäger, Zwergtaucher 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote 

Nach der ggf. erforderlichen Umsetzung von fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Ver-

meidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und − für ungefährdete Arten − artenschutzrechtlichen Ausgleichs-

maßnahmen treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fang, Verletzung, Tötung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Erhebliche Störung ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ☐ ja ☒ nein 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 

Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? ☒ nein (Prüfung endet hiermit) 

 ☐ ja (Pkt. 5 ff) 

5. Prüfung der fachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG i.V.m. 
Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt.  

6. Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

☐ Funktionskontrolle ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

☐ Ein Risikomanagement ist notwendig und veranlasst; Beschreibung siehe Maßnahmenblatt des LBP, Nr. 

7. Fazit 

Die fachlich geeigneten und zumutbaren Vorkehrungen 

☐ zur Vermeidung (VASB) 

☐ zum vorgezogenen Ausgleich (ACEF) 

☐ zur Sicherung des (günstigen) Erhaltungszustandes (AFCS) 

sind im zu verfügenden Plan (LBP, landschaftspflegerische Maßnahmen) dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose einschließlich vorgesehener Maßnahmen 

☒ treten die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG nicht ein, so dass keine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 

☐ ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der betroffenen Art im Bezugsraum der Planung und 

auf übergeordneter Ebene zu befürchten, so dass in Verbindung mit dem Vorliegen der weiteren Ausnah-

mebedingungen die Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sind. 

Falls nicht zutreffend: 

☐ Die Ausnahmebedingungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG sind nicht erfüllt. 
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